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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der Ausgabe 3/2024 unserer Fachzeitschrift geht es zunächst 
um die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) sowie daraus resul­
tierende Erkenntnisse über die Migrantenkriminalität und den 
Wohnungseinbruchdiebstahl.

Die PKS 2023 ist am 9. April 2024 durch Bundesinnenminis­
terin Nancy Faeser, den brandenburgischen Innenminister und 
aktuellen Vorsitzenden der Innenministerkonferenz Michael 
Stübgen und den Präsidenten des Bundeskriminalamts Holger 
Münch vorgestellt worden.

Im Berichtsjahr 2023 wurden bundesweit 5.940.667 Fälle erfasst. 
Das bedeutet einen Anstieg um 312.083 Fälle (+5,5%) im Ver­
gleich zum Vorjahr. Deutliche Steigerungen sind beim Computer­
betrug, bei ausländerrechtlichen Verstößen, Erwerb, Besitz und 
Herstellung jugendpornografischer Schriften, Kokain- und Crack­
delikten sowie beim Ladendiebstahl zu verzeichnen. Signifi­
kante Rückgänge liegen hingegen insbesondere im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität, Datenveränderung/Computersabotage, 
Fälschung beweiserheblicher Tatsachen/Täuschung im Rechts­
verkehr, des Ausspähens und Abfangens von Daten sowie beim 
Betrug vor. Aufgeklärt wurden im Jahr 2023 insgesamt 3.469.752 
Fälle, was einem Anteil von 58,4% entspricht. 2.246.767 Tatver­
dächtige wurden ermittelt (+7,3%).

Der an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen lehrende Prof. Dr. Bijan Nowrousian 
hatte sich mit dem Thema „Migrantenkriminalität“ bereits in 
den Ausgaben 1/2024 und 2/2024 unserer Zeitschrift beschäf­
tigt und viel Resonanz erhalten. Nunmehr hat er nachgelegt 
und festgestellt, dass sich im Bereich der Migrantenkrimina­
lität „die Trends verstärken“. Die vorliegenden Zahlen der PKS 
2023 verdeutlichen nach seiner Darstellung, dass sich hier die 
problematischen Entwicklungen in nahezu allen Feldern wei­
ter verschärft haben. Der Anteil der nichtdeutschen Täter 
ist von 783.876 im Jahr 2022 (=37,4%) auf 923.269 im Jahr 
2023 (=41,1%) gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung 
von 17,8%. Berücksichtigt man lediglich die Straftaten ohne 
ausländerrechtliche Bezüge, ist immer noch eine beachtliche 
Steigerung von 13,5% festzustellen. Die Analyse der PKS zeigt 
dabei, dass die erhöhte Kriminalitätsbelastung bei Menschen 
mit Migrationshintergrund nicht gleichmäßig über alle Gruppen 
verteilt ist, sondern insbesondere männliche Jugendliche und 
junge Erwachsene aus bestimmten Herkunftsregionen betrifft. 
Relevant sind gerade die Bereiche „Nahost“, „Schwarzafrika“, 
„Balkan“ sowie in Teilen „Osteuropa“. Die Gründe für diese 
erhöhte Kriminalitätsbelastung dürften nach Einschätzung 
unseres Autors auch kulturell-mental bedingt sein.

Die vorgenannten Erkenntnisse lassen sich auf den Wohnungs­
einbruch übertragen, mit dem sich Christoph Frings ausein­
andergesetzt hat. Der ebenfalls an der Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen tätige Krimi­
naldirektor weist indes darauf hin, dass bei einer langfristigen 
Betrachtung dieser Deliktsform erhebliche Schwankungen fest­
zustellen sind. Der Höhepunkt wurde im Jahr 1993 mit 227.000 

Fällen erreicht. Anschlie­
ßend gingen die Zahlen 
dann bis auf 54.236 im 
Jahr 2021 zurück. Aller­
dings waren insbesondere 
die Jahre 2020 und 2021 
durch die pandemiebe­
dingten Einschränkungen 
geprägt, die gerade das 
kriminelle Wirken reisen­
der Tätergruppen deutlich 
erschwert haben. Aktu­
ell steigen die Fallzahlen 
wieder an und im Jahr 2023 wurden im Bundesgebiet 77.819 
Wohnungseinbrüche bei einer Aufklärungsquote von 14,9% 
registriert. In diesem Kontext stellt Christoph Frings fest, 
dass der Anteil der ermittelten nichtdeutschen Tatverdächti­
gen beim Wohnungseinbruchdiebstahl im Jahr 2023 bei 42,9%, 
beim Tageswohnungseinbruch sogar bei 46,8% liegt.

Auch die Beiträge von Dr. Sören Pansa und Maria Plötz neh­
men auf die PKS 2023 und den Wohnungseinbruchdiebstahl 
Bezug. Während der bei der Generalstaatsanwaltschaft Schles­
wig tätige Oberstaatsanwalt Sören Pansa auf die aktuelle Recht­
sprechung des Bundesgerichtshofs zu dieser Deliktsform ein­
geht, widmet sich die ehemalige bayerische Kriminalhaupt­
kommissarin Maria Plötz der Prävention und in diesem Kontext 
der bereichsspezifischen Tätigkeit der kriminalpolizeilichen 
Beratungsstellen.

In weiteren Aufsätzen geht es um „Antizionismus und Antise-
mitismus im Linksextremismus“, „Verschwörungstheorien“, die 
„Komplizenschaft von RAF und SED“ sowie „Datenschutzrecht-
liche Aspekte polizeilicher Fachverfahren“. Für die Bearbeitung 
dieser Themen konnten Dr. Udo Baron, AR Marcel Auber, Dr. 
Harald Bergsdorf und RI Sofiane Benamor gewonnen werden.

Eine strafrechtliche Rechtsprechungsübersicht, Aktuelles aus 
dem Netz, Rezensionen, ein Veranstaltungshinweis und gewerk­
schaftspolitische Nachrichten runden unsere Zeitschrift schließ­
lich wie gewohnt ab.

Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen eine anre­
gende Lektüre und sind auf Ihre Rückmeldungen gespannt. 
Zugleich weisen wir darauf hin, dass Sie die Beiträge unserer 
Zeitschrift nunmehr auch mit der „DP-App“ jederzeit zur Hand 
haben. Für Nachfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Für das Redaktionsteam

Ihr

Hartmut Brenneisen

Bildrechte: Kay Herschelmann.
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Migrantenkriminalität 
– Die Trends verstärken 
sich

Von Prof. Dr. Bijan Nowrousian, Münster1

Einleitung

Kriminalität von Tätern mit Migrationshintergrund ist ein gro­
ßes Thema in Deutschland – in der Politik ebenso wie in der 
Erfahrungswelt der Strafverfolgungsbehörden und mehr und 
mehr auch der Bürger. In den letzten beiden Ausgaben der 
„Kriminalpolizei“ hat der Verfasser sich in dem Artikel „Mig-
rantenkriminalität: Zum Stand der Dinge“ ausführlich mit der 
Thematik befasst und zentrale Thesen zur Kriminalitätsbelas­
tung von Migranten in Deutschland herausgearbeitet. Die Ana­
lyse basierte dabei hauptsächlich auf den Daten der polizeili­
chen Kriminalstatistik für das Jahr 2022 (PKS 2022) sowie dem 
„Lagebild Organisierte Kriminalität“ des BKA für 2021. Diese 
Untersuchung hat folgende Schlüsselthesen erbracht:

	f Es gibt in allen Feldern eine höhere Kriminalitätsbelastung 
bei Menschen mit Migrationshintergrund. 
	f Diese ist vor allen Dingen bei zunehmender Schwere der 
Delikte gegeben, etwa im Bereich der Gewaltkriminalität, der 
Sexualdelikte und der Banden- und organisierten Kriminali­
tät. Es gibt sie aber mehr und mehr auch bei krawallartigen 
Delikten im öffentlichen Raum. 
	f Betroffen davon sind jedoch keineswegs alle Migrantengrup­
pen, sondern vor allem männliche Jugendliche und junge 
Erwachsene mit den Migrationshintergründen „Nahost“, 
„Schwarzafrika“, „Balkan“ sowie in Teilen „Osteuropa“. 
	f Die Gründe für diese erhöhte Kriminalitätsbelastung 
bestimmter Migrantengruppen sind nicht nur sozial oder 
demografisch bedingt, auch wenn diese Faktoren eine Rolle 
spielen, sondern sie sind auch kulturell-mental bedingt.
	f Deutsche hingegen sind weit überdurchschnittlich Opfer, 
und zwar gerade auch Opfer von Migrantenkriminalität. 2

Mit den nun vorliegenden Zahlen der polizeilichen Kriminal­
statistik für das Jahr 2023 sowie dem „Lagebild Organisierte 
Kriminalität“ für 2022 bietet sich die Gelegenheit, die Ent­
wicklungen weiter zu verfolgen und zu analysieren, ob sich die 
identifizierten Trends fortsetzen oder sogar verstärken.

Der nunmehrige Artikel „Migrantenkriminalität: Die Trends 
verstärken sich“ zielt darauf ab, diese neuesten Entwicklungen 
detailliert darzustellen. Dabei soll ein Vergleich der Zahlen zwi­
schen 2022 und 2023 zeigen, dass sich die Gesamtzahl der Fälle 
und insbesondere der Anteil der ausländischen Tatverdächti­
gen noch einmal erhöht haben, was bedeutet, dass die ohne­
hin schon erheblichen Probleme mit Migrantenkriminalität sich 
noch vergrößert haben. 

Die Struktur des Artikels entspricht dabei den Kernthesen aus 
dem vorangegangenen Beitrag und wird daher nach dieser Ein­
leitung wie folgt aussehen:
1)	Höhere Kriminalitätsbelastung bei Menschen mit Migrations­

hintergrund in allen Feldern

2)	Höhere Kriminalitätsbelastung bei Menschen mit Migrationshin­
tergrund umso ausgeprägter, je gewalttätiger die Delikte sind

3)	Höhere Kriminalitätsbelastung bei Menschen mit Migrations­
hintergrund nicht bei allen Migranten, sondern vor allem bei 
männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit den 
Migrationshintergründen „Nahost“, „Schwarzafrika“, „Bal-
kan“ sowie in Teilen „Osteuropa“

4)	Deutsche weit überdurchschnittlich Opfer, und zwar gerade 
auch Opfer von Migrantenkriminalität

5)	Fazit

1 �Höhere Kriminalitätsbelastung bei Menschen mit 
Migrationshintergrund in nahezu allen Feldern

Die polizeilichen Kriminalstatistiken des Jahres 2023 im Ver­
gleich zu 2022 zeigen eine Zunahme der Kriminalität insgesamt 
sowie eine deutliche Zunahme der Kriminalitätsbelastung bei 
Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 

Die Anzahl aller erfassten Straftaten stieg von 5.628.584 Fäl­
len im Jahr 2022 auf 5.940.667 Fälle im Jahr 2023, was einer 
Zunahme von 5,5% entspricht.3 Parallel dazu stieg die Zahl der 
Tatverdächtigen von 2.093.782 im Jahr 2022 auf 2.246.767 im 
Jahr 2023, was eine Zunahme von 7,3% bedeutet.4 Der Anteil 
der Täter ohne deutschen Pass betrug dabei 2023 41,1% (gegen­
über 37,4% im Jahr 2022).5

Besonders auffällig ist die Zunahme der nichtdeutschen Tat­
verdächtigen. Im Jahr 2022 betrug die Zahl der nichtdeut­
schen Tatverdächtigen 783.876, während sie 2023 auf 923.269 
anstieg, was einer Steigerung von 17,8% entspricht. Unter die­
sen nichtdeutschen Tatverdächtigen erhöhte sich die Zahl der 
„Zuwanderer“ (also im Wesentlichen der Asylsuchenden bzw. 
„Flüchtlinge“) von 310.062 im Jahr 2022 auf 402.514 im Jahr 
2023, was einen Anstieg von beachtlichen 29,8% darstellt.6

Rechnet man die ausländerrechtlichen Verstöße heraus und 
legt nur die „Straftaten insgesamt ohne ausländerrechtliche 
Verstöße“ zugrunde, so ergeben sich 2.017.552 Tatverdäch­
tige insgesamt (+5,0%), davon 1.322.571 deutsche (+1,0%) 
und 694.981 nichtdeutsche (+13,5%). Unter Letzteren waren 
178.581 Zuwanderer (+25,1%).7 Auch hier ist die Steigerungs­
rate bei den Migranten also noch erheblich. 

Entsprechend hoch ist auch der Migrantenanteil an den Tat­
verdächtigen insgesamt ohne ausländerrechtliche Verstöße: 
Dieser lag für 2023 bei 34,4% (gegenüber 31,9% im Vorjahr) 
sowie für Zuwanderer bei 8,9% (gegenüber 7,4% im Vorjahr).8

Diese nochmals erhöhten Zahlen zeigen sich in nahezu 
allen Deliktsbereichen. So stiegen die Fälle von gefährlicher 
und schwerer Körperverletzung von 144.663 im Jahr 2022 auf 
154.541 im Jahr 2023, was einer Zunahme von 6,8% entspricht. 
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Auch die Anzahl der Raubdelikte erhöhte sich von 38.195 im 
Jahr 2022 auf 44.857 im Jahr 2023, was einen Anstieg von 
17,4% bedeutet. Die Tatverdächtigen bei Raubdelikten wie­
sen einen signifikanten Anstieg auf, wobei sich die Zahl der 
nichtdeutschen Tatverdächtigen von 12.270 im Jahr 2022 auf 
15.013 im Jahr 2023 erhöhte, was einer Zunahme von 22,4% 
entspricht.9 Im Bereich der Diebstahlsdelikte nahm die Gesamt­
zahl der Taten von 2022 im Vergleich zu 2023 um 10,7% auf 
1.971.435 zu. Die Zahl der deutschen Verdächtigen stieg um 
7,4% auf 237.230 an, die der Ausländer um 22,8% auf 186.818 
und die der Zuwanderer um 31,8% auf 52.069.10 Diese hohe Zahl 
an Nichtdeutschen kommt bei den Diebstahlsdelikten – neben 
einem hohen Ausländeranteil in nahezu allen Begehungsformen 
– vor allem auch durch eine drückende Dominanz migranti­
scher Täter beim Taschendiebstahl zustande. Der Migrantenan­
teil liegt hier bei 78,71%11 – und steigt damit sogar gegenüber 
2022 mit damals 76,33%12 noch einmal an. Auf einzelne Delikt­
felder wird im weiteren Verlauf noch näher eingegangen.

Zusammenfassend zeigt sich eine signifikante Zunahme der 
Kriminalität insgesamt sowie erneut eine signifikante Zunahme 
migrantischer Täter – auf deren Steigerung die Zunahme der 
Gesamtzahl der Taten nahezu alleine zurückzuführen ist. Schon 
diese Daten belegen daher die fortgesetzte und sogar noch 
zunehmende Bedeutung dieses Themas.

2 �Höhere Kriminalitätsbelastung bei Menschen 
mit Migrationshintergrund umso ausgepräg-
ter, je gewalttätiger die Delikte sind

Die Daten der polizeilichen Kriminalstatistik für die Jahre 2022 
und 2023 bestätigen im Vergleich weiter den Trend einer höhe­
ren Kriminalitätsbelastung bei Menschen mit Migrationshinter­
grund insbesondere bei gewalttätigen Delikten. 

Die Gewaltkriminalität insgesamt stieg im Jahr 2023 um 8,6% 
auf 214.099 Fälle, verglichen mit 197.202 Fällen im Jahr 2022. 
Die Zahl der Tatverdächtigen erhöhte sich dabei von 178.224 
auf 190.605, was eine Zunahme von 6,9% bedeutet. Die Zahl der 
deutschen Tatverdächtigen blieb dabei relativ konstant (111.517 
gegenüber dem Vorjahreswert von 109.138), während die Zahl 
der nichtdeutschen Tatverdächtigen von 69.086 um 14,5% auf 
79.088 stieg. Der Anteil von „Zuwanderern“ stieg dabei noch 
stärker, nämlich um stolze 20,3% von 21.388 auf 25.732.13 Der 
Ausländeranteil lag damit bei Gewaltdelikten insgesamt bei 
41,49% – und ist also signifikant höher als die ohnehin schon 
hohen 34,4% Ausländeranteil bei den Straftaten insgesamt. 

Blickt man auf einzelne Gruppen der Gewaltdelikte, ergibt 
sich wiederum das gleiche Bild: die Zunahme von Taten, die 
Zunahme von migrantischen Tätern und eine noch höhere Kri­
minalitätsbelastung als bei den Straftaten insgesamt.

Die Fälle von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen etwa 
erhöhten sich um 2,1% von 2.236 im Jahr 2022 auf 2.282 im 
Jahr 2023. Die Zahl der deutschen Tatverdächtigen ging dabei 
sogar leicht zurück (von 1.591 auf 1.568), während die der Mig­
ranten insgesamt von 1.108 auf 1.221 stieg, also um 10,2%. 
Unter den Tatverdächtigen erhöhte sich 2023 mit 395 Zuwan­
derern dabei deren Quote um 14,8% gegenüber 2022 (Vorjahr: 
344).14 Der Ausländeranteil insgesamt lag bei 43,78%.

Die Delikte der Vergewaltigung, sexuellen Nötigung und des 
sexuellen Übergriffs in besonders schwerem Fall stiegen um 
2,4% von 11.896 Fällen im Jahr 2022 auf 12.186 Fälle im Jahr 
2023. Die Zahl der Tatverdächtigen insgesamt stieg dabei um 
2,5%, die der deutschen Tatverdächtigen um 1,5%, die der aus­
ländischen um 4,2% und die der Zuwanderer um 3,3%. Der Aus­
länderanteil an allen Tatverdächtigen betrug 2023 37,24%.15 

Bei Gruppenvergewaltigungen ist der Ausländeranteil freilich 
noch signifikant höher, nämlich seit 2016 stets um die 50%.16

Die Raubdelikte verzeichneten wie geschildert einen deutli­
chen Anstieg um 17,4% von 38.195 Fällen im Jahr 2022 auf 
44.857 Fälle im Jahr 2023. Die Zahl der nichtdeutschen Tat­
verdächtigen bei Raub stieg ebenfalls signifikant von 12.270 
im Jahr 2022 auf 15.013 im Jahr 2023, was einer Zunahme von 
22,4% entspricht. Bei Zuwanderern war der Anstieg mit 28,5% 
sogar noch höher (4.314 Tatverdächtigen aus dieser Gruppe im 
Jahr 2022 gegenüber 5.544 im Jahr 2023). Der Gesamtanteil 
von Ausländern bei Raubdelikten machte 2023 46,43% aus.17

Die Fälle gefährlicher und schwerer Körperverletzung stiegen 
um 6,8% von 144.663 im Jahr 2022 auf 154.541 im Jahr 2023, 
die der Tatverdächtigen um 6,3% von 144.430 auf 154.475. Die 
Zahl der deutschen Tatverdächtigen erhöhte sich dabei nur um 
1,2%, die der Ausländer insgesamt hingegen um 14,4% und die 
der Zuwanderer um 20,7%. Der Ausländeranteil betrug in der 
Summe 41,2%.18 

Schwer zu erfassen ist dabei nach wie vor die Zahl der Mes­
serangriffe. In der PKS 2023 war diese gegenüber 2022 relativ 
konstant. Erfasst wurden Messerangriffe jedoch nur im Kon­
text von gefährlicher oder schwerer Körperverletzung sowie 
von Raubtaten.19 Aus den Bundesländern kommen indes, teils 
zumindest, in der Tendenz andere Zahlen: In Hamburg stieg 
die Zahl der Messerangriffe von 1.127 Fällen im Jahr 2022 auf 
1.269 im Jahr 2023.20 Und NRW verzeichnete mit 6.221 erfass­
ten Fällen von Messergewalt im Jahr 2023 ein Plus im Vergleich 
zu 2022 von 48,4%. Der Ausländeranteil lag dabei bei 47,4%.21

Ebenso zeigt sich im Bereich der organisierten Kriminalität 
auch im nun vorgestellten Berichtszeitraum (hier: 2022) eine 
hohe Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund. 
Allerdings bewegten sich die Gesamtzahlen an Tatverdächti­
gen und Verfahren sowie der Ausländeranteil hier kaum.22 Das 
Bundeslagebild zur organisierten Kriminalität für das Jahr 2022 
hebt indes noch einmal hervor, dass 72% der Verfahren eine 
„internationale Tatbegehung“ aufwiesen23 (gegenüber 70,7% 
2021)24, sodass auch im Jahr 2022 organisierte Kriminalität 
stark migrantisch geprägt war.

Und auch jenseits der Gewaltkriminalität bleibt es ebenfalls 
dabei, dass der Migrantenanteil besonders hoch ist, wenn auch 
die Schwere des Delikts besonders hoch ist. Dies sei am Woh­
nungseinbruchsdiebstahl illustriert, bei dem der Migrantenan­
teil 2023 mit 42,93%25 noch einmal deutlich über dem Migran­
tenanteil an den Straftaten insgesamt lag.

3 �Höhere Kriminalitätsbelastung bei Menschen 
mit Migrationshintergrund nicht bei allen 
Migranten, sondern vor allem bei männlichen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit den 
Migrationshintergründen „Nahost“, „Schwarzaf-
rika“, „Balkan“ sowie in Teilen „Osteuropa“

Die Analyse der polizeilichen Kriminalstatistik 2022 und 2023 
zeigt, dass die erhöhte Kriminalitätsbelastung bei Menschen 
mit Migrationshintergrund nicht gleichmäßig über alle Grup­
pen verteilt ist. Besonders betroffen sind männliche Jugend­
liche und junge Erwachsene aus bestimmten Herkunftsregio­
nen. Dieser Befund für das Jahr 2022 bleibt auch 2023 gleich 
– wobei es erneut dieselben Herkunftsländer sind, die durch 
eine erhöhte Kriminalitätsbelastung auffallen. Von den 923.269 
nichtdeutschen Verdächtigen waren etwa 61.052 Afghanen, 
13.146 Marokkaner, 50.462 Polen, 63.283 Rumänen und 14.973 
Russen.26 Das Problem „Migrantenkriminalität“ behält damit 
seine auch kulturell-mentale Seite, die der Verfasser im Blick 
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auf die Herkunftsregionen und die dort teils geltenden Werte 
und Regeln bereits im Vorgängerartikel herausgearbeitet hat.

Eine besonders große Rolle bei der Kriminalitätsentwicklung 
spielt dabei auch im Berichtszeitraum 2023 die seit 2015 mas­
siv gestiegene Zuwanderung über das Asylrecht. „Zuwanderer“ 
über das Asylrecht stellen nicht nur einen erheblichen Anteil 
an den Tatverdächtigen insgesamt, sondern tragen überdies 
kontinuierlich zur Zunahme von Straftaten bei. Dabei domi­
nieren neben Diebstahlsdelikten gerade auch Rohheitsdelikte, 
wobei diejenigen Herkunftsregionen besonders überproportio­
nal vertreten sind, die dies auch sonst bei Migrantenkriminali­
tät sind. Zuwanderung über das Asylsystem ist daher seit 2016 
ein ebenso maßgeblicher wie kontinuierlicher Faktor für die 
negative Kriminalitätsentwicklung in Deutschland.27 Die Mas­
seneinwanderung über das Asylrecht seit 2015 hat Deutschland 
also signifikant und anhaltend unsicherer gemacht.

Für Berlin hat die Polizeipräsidentin Slowik das Wesentliche 
zum Problemfeld der Gewaltkriminalität daher auch treffend so 
zusammengefasst: „Zugespitzt formuliert: Nach unseren Zahlen 
ist die Gewalt in Berlin jung, männlich und hat einen nicht-deut-
schen Hintergrund. Das gilt auch für Messergewalt.“28

Dass eine erhöhte Kriminalitätsbelastung bestimmter Grup­
pen natürlich nicht sagt, dass alle zur Gruppe Gehörenden kri­
minell sind, ist dabei eigentlich selbstverständlich, sei aber 
gleichwohl noch einmal ausdrücklich angemerkt. Auch unter 
weit überdurchschnittlich kriminalitätsbelasteten Gruppen fin­
den sich daher gut Integrierbare und gut Integrierte. Es gibt 
eben lediglich einen höheren Anteil an „Problemfällen“ – und 
nur um diese geht es hier.

4 �Deutsche weit überdurchschnittlich 
Opfer, und zwar gerade auch Opfer von 
Migrantenkriminalität

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 zeigt ferner, wie schon 
2022, dass Deutsche weiterhin weit überdurchschnittlich Opfer 
von Straftaten werden.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1.249.329 Opfer erfasst, was 
einem Anstieg von 8,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von 
den erfassten Opfern waren 939.234 deutsche Staatsangehörige 
(75,2%), während 310.095 keine deutsche Staatsangehörigkeit 
besaßen (24,8%). Dies bedeutet, dass Deutsche nach wie vor deut­
lich häufiger Opfer von Straftaten werden als Nichtdeutsche.29

Eine amtliche Statistik zu den Staatsangehörigkeiten von 
Opfern und Tätern führte weiterhin die Polizei NRW, und auch 
hier gibt es neue Zahlen, nun für 2022. Danach finden sich 
2022 22.347 nichtdeutsche Opfer deutscher Täter, aber 38.053 
deutsche Opfer nichtdeutscher Täter.30 Auch hier bestätigt sich 
also das bekannte Bild.

Ausgehend von Anfragen beim BKA finden sich medial zu 
diesem Thema auch bundesweite Zahlen, diesmal bezogen auf 
Minderjährige Opfer. Danach gab es 2023 19.969 deutsche min­
derjährige Opfer ausländischer Täter (+25% gegenüber 2022), 
darunter 6.758 deutsche Opfer von Zuwanderern (+23%). Umge­
kehrt gab es nur 9078 ausländische minderjährige Opfer deut­
scher Täter (+21%). In 10.042 Fällen waren Täter und Opfer 
Ausländer (+42%).31 Auch hier findet sich also das gleiche Bild.

Und auch jenseits des statistisch Fassbaren können Grup­
pen migrantischer Täter das Sicherheitsgefühl für einheimi­
sche Deutsche und integrierte Migranten (!) erheblich gefähr­
den. Dies sei an zwei Beispielen illustriert: In jüngerer Zeit 
scheint eine syrisch-afghanische Jugendbande im Norden der 
thüringischen Stadt Gera ihr Viertel zu terrorisieren und fiel 
dabei unter anderem durch einen Gewaltexzess gegen einen 

14-jährigen Deutschen auf, den die Täter komplett auf Video 
aufzeichneten.32 Zum anderen gab es, wiederum in Thüringen, 
vor etwa zwei Monaten einen Brandbrief von Zugbegleitern. 
Diese berichteten, dass zwischen Suhl, wo sich eine Erstauf­
nahmeeinrichtung befindet, und Erfurt junge Zuwanderer die 
Zugbegleiter bedrohten, belästigten und selbstverständlich nie­
mals mit Fahrkarte fuhren. Das Maß an Aggressivität war dabei 
derart hoch, dass die Zugbegleiter ihre Arbeit kaum noch ver­
richten konnten und teilweise vor den Zuwanderern regelrecht 
fliehen mussten.33 Es wäre ein schwerer Fehler, die verunsi­
chernde Wirkung solcher Einzelvorgänge auf das Sicherheitsge­
fühl der Bevölkerung zu unterschätzen, nur weil man sie viel­
leicht nicht gut statistisch erfassen kann. Denn sie beleuchten 
im Brennglas und für die Betroffenen traumatisierend erleb­
bar die statistischen Befunde, die sich sehr gut erfassen las­
sen und die Gegenstand der Artikelserie des Verfassers waren. 
Es ist daher auch keineswegs irrational, wenn die Menschen in 
solchen Geschehnissen einen Beleg für ein sich vergrößerndes 
Kriminalitätsproblem und für ein zunehmendes Problem gerade 
migrantischer Kriminalität sehen. Denn genau diese Entwick­
lungen stehen eben hinter vielen Einzelmeldungen.

5 Fazit

Die aktuellen Zahlen machen insgesamt deutlich, dass sich 
die ohnehin schon problematischen Entwicklungen im Kon­
text von Migrantenkriminalität im vergangenen Jahr noch ver­
schärft haben – und daher eine ohnehin bereits ausgesprochen 
heikle Lage sich weiter dramatisch zuspitzt. Diese Entwicklung 
bedroht die Fundamente des gesellschaftlichen Zusammen­
halts und des öffentlichen Friedens, weil sie den öffentlichen 
Raum massiv unsicherer machen und damit das Grundvertrauen 
in Staat und Gesellschaft unterminieren. Vor diesem Hinter­
grund ist die Lage für weitere Beschwichtigungsrituale und 
ausschließlich politisch motivierte Diskursverbote schlicht zu 
ernst. Das Problem Migrantenkriminalität gehört vielmehr ganz 
oben auf die Tagesordnung – und dies auf der Basis ehrlicher 
Zahlen, mögen sie politisch noch so unbequem sein. Was dabei 
konkret zu tun ist, konnte aus Kapazitätsgründen schon in den 
Vorgängerartikeln nur skizziert werden und erfordert eigene 
ausführliche Debatten. 

Auf einen Aspekt möchte der Verfasser aber ausdrücklich 
hinweisen: Blickt man auf die Zunahme von Kriminalität seit 
der faktischen Grenzöffnung 2015, so wird deutlich, dass die 
gesamte Herangehensweise in Deutschland das Pferd von der 
falschen Seite aufzuzäumen versucht. Denn es macht recht 
wenig Sinn, die Grenzen für jedermann zu öffnen und so – aus­
drücklich: neben Integrierbaren (!) – auch überproportional 
viele Integrations- und Regelverweigerer ins Land zu lassen – 
und dann zu überlegen, wie man mit deren Kriminalität am 
besten umgehen könnte. Denn so überfordert man alle relevan­
ten Akteure und Institutionen, von der Sozial- und Jugendar­
beit über Kindergärten und Schulen bis zu Ausländerämtern, 
Polizei, Justiz und Strafvollzug. Moralisch richtig und sogar 
moralisch überlegen erscheint eine solche Politik ihren Ver­
fechtern daher auch nur, weil sie die negativen Folgen einfach 
ausblenden oder gar wegzuleugnen versuchen. Aber die Folgen 
sind da und sie sind spürbar – vor allem im Verlust des öffent­
lichen Raums. Und auch, wenn ein Ende der Masseneinwande­
rung über das Asylsystem gewiss nicht die einzige Antwort sein 
kann: Ohne ein Ende der Politik der offenen Grenzen ist auch 
eine Lösung des Problems der Migrantenkriminalität realistisch 
schlicht nicht zu haben. 
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REZENSION
Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozess-
ordnung mit GVG und Nebengeset-
zen, Kommentar. 67. Auflage 2024

Der nunmehr in der 67. Auflage vor­
liegende Kommentar bietet überzeu­
gende Erläuterungen zur zielgerichteten 
Lösung aller strafprozessualen Fragestel­

lungen an. Die Darstellungen orientieren sich unmittelbar an 
den Erfordernissen der Praxis, sind jedoch zugleich auch wis­
senschaftlich fundiert. Neben der Strafprozessordnung (StPO) 
werden die für das Strafverfahren einschlägigen Vorschriften 
des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), die Einführungsgesetze 
zur Strafprozessordnung (EGStPO), zum Gerichtsverfassungs­
gesetz (EGGVG) und zum Strafgesetzbuch (EGStGB), die Kon­
vention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) sowie weiterer Rechtsnormen erläutert bzw. ergänzend 
aufgeführt. 
Seit mehreren Jahren trägt Prof. Dr. Bertram Schmitt die Verant­
wortung für das Werk, der Prof. Dr. Lutz Meyer-Goßner abgelöst 
hat. Bertram Schmitt ist Richter am Internationalen Strafge­
richtshof, Richter am Bundesgerichtshof (zur Wahrnehmung der 
Tätigkeit beim IStGH beurlaubt) und Honorarprofessor an der 
Universität Würzburg. Der Kommentar ist unter der fachlichen 
Mitarbeit von Marcus Köhler, Richter am Bundesgerichtshof und 
Lehrbeauftragter an der Universität Leipzig, entstanden, der ins­
besondere die für die Polizei besonders relevanten Bestimmun­
gen der §§ 94 bis 111q sowie §§ 158 bis 163g StPO bearbeitet 
hat. Beide Autoren sind in Wissenschaft sowie juristischer und 
polizeilicher Praxis anerkannt und stehen für ein hohes Maß an 
Fachkompetenz.

Inhaltlich überzeugt das Werk auf ganzer Linie. Durch seine sehr 
gute Strukturierung schafft es in kurzer Zeit einen umfassenden 
Überblick über Rechtsprechung und fachspezifische Literatur, 
verliert sich aber nicht in verzichtbaren Einzelmeinungen. Den 
Kommentierungen sind der Normtext und zum Teil eine Über­
sicht vorangestellt, so dass sich der Leser schnell zurechtfinden 
kann. Ein maßvoll eingesetzter Fettdruck lässt wichtige Stich­
worte leichter finden. Als ausgesprochen positiv herauszustellen 
ist die Ausgewogenheit der Ausführungen, die den Schwerpunkt 
erkennbar auf die Rechtsprechung legen, relevante Literatur­
meinungen jedoch nicht vernachlässigen. Die vorliegende Auf­
lage befindet sich hinsichtlich Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Schrifttum auf dem Stand vom März 2024. Das bei Druckle­
gung geplante Gesetz zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts, 
das die Rechte von Opfern von Straftaten nach dem VStGB erwei­
tern und die Breitenwirkung völkerstrafrechtlicher Prozesse ver­
bessern soll, wurde bereits berücksichtigt.
In der Gesamtschau ist der Kommentar ein unverzichtbares 
Standardwerk. Aufgrund seiner Informationsfülle und Aktuali­
tät durch jährliches Erscheinen ist er für alle am Strafverfahren 
Beteiligten eine wichtige Grundlage. 

Hartmut Brenneisen, Preetz/Worms
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Phänomenologische 
Betrachtungen zum 
Wohnungseinbruch

Von KD Christoph Frings, Duisburg1

Der Anteil des Wohnungsein­
bruchs an der registrierten 

Gesamtkriminalität lag im Jahr 2023 im Bundesgebiet bei 1,3%. 
Auch wenn dieser Anteil scheinbar gering zu sein scheint, so 
ist die Bedeutung der Fallzahlenentwicklung im Bereich des 
Wohnungseinbruchdiebstahls für das subjektive Sicherheits­
empfinden der Bevölkerung erheblich. Das eigene Haus oder die 
eigene Wohnung, wird als sicherer und höchst persönlicher Rück­
zugsraum angesehen. Das subjektive Sicherheitsempfinden der 
Betroffenen wird durch die Anwesenheit fremder Personen in der 
eigenen Wohnung stets massiv beeinträchtigt. Höchst persön­
liche, vertrauliche oder z.T. intime Gegenstände (Unterwäsche) 
werden von fremden Personen angefasst und durchwühlt. Pres­
semeldungen zu Wohnungseinbrüchen, besonders im näheren 
Wohnumfeld, werden durch die örtliche Bevölkerung aufmerk­
sam wahrgenommen.  Eine weitere (unbewusste) Viktimisierung 
der Opfer erfolgt dann zum Teil auch noch durch die polizeiliche 
Tatortaufnahme, wo diese Gegenstände dann noch für die Tat­
ortaufnahme sichtbar ausgebreitet herumliegen, da sich bis zum 
Ende der Tatortaufnahme Veränderungen am Tatort verbieten. 
Ein jeder, sei es als Eigentümer oder Mieter, einer Wohnung oder 
eines Hauses kann potentiell Opfer einer solchen Tat werden. 

Eine der Reaktionen des Gesetzgebers war 2017 die Erhöhung 
des Strafrahmens für den Einbruch in eine dauerhaft genutzte 
Privatwohnung auf 1 Jahr Freiheitsstrafe. Die Tat ist somit als 
Verbrechen eingestuft. Weiterhin wurde 2019 der Tatbestand 
des Einbruchs in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung (§ 244 
Abs. 4 StGB) in den Katalog der Anlasstaten für eine Telekom­
munikationsüberwachung nach § 100a StPO aufgenommen.

Unter Phänomenologie versteht man die Lehre von den 
Erscheinungsformen strafbarer Handlungen. In diesem kur­
zen Artikel wäre dem Anspruch nicht gerecht zu werden, eine 
umfassende phänomenologische Abhandlung zum Wohnungs­
einbruchdiebstahl zu verfassen. Der Beitrag schließt an eine 
ausführlichere Darstellung der Phänomenologie zum Wohnungs­
einbruchdiebstahl in der Ausgabe 1/2020 der Zeitschrift „Die 
Kriminalpolizei“ an. In diesem Beitrag soll daher nur ein kurzes 
„update“, fokussiert auf die aktuelle Entwicklung der Fallzah­
len, der Aufklärungsquote sowie der Entwicklung der Tatver­
dächtigen, erfolgen. 

1 �Fallzahlenentwicklung im 
Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Polizeilichen Kriminalstatistik wird der Wohnungs­
einbruch unter der Kennziffer 435.000, der Tageswohnungs­
einbruch unter der Kennziffer 436.000, erfasst. Die Dunkel­
feldproblematik kann im Bereich der vollendeten Taten ver­
nachlässigt werden, denn ohne Anzeigenerstattung erfolgt 
durch die Versicherer grundsätzlich keine Auszahlung von 
Versicherungsleistungen. 

Abb. 1: Darstellung der Anzahl der Wohnungseinbrüche Bundesrepublik 
Deutschland und im Bundesland NRW von 1993 bis 2023.2

Bei langfristiger Betrachtung des Wohnungseinbruchs ist 
eine deutliche Schwankung der Fallzahlen feststellbar. Im Jahr 
1993 hatte die Fallzahlentwicklung beim Wohnungseinbruch in 
der Bundesrepublik mit ca. 227 000 Delikten ihren Höhepunkt 
erreicht. Von dem starken Anstieg der Fallzahlen bis 1993 waren 
insbesondere, nach der „Wiedervereinigung“ Deutschlands, die 
sog. „neuen Bundesländer“ in Ostdeutschland betroffen. Dies 
lässt sich gut im Vergleich mit der Fallzahlenentwicklung im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen ablesen, hier hatte es keinen 
signifikanten Anstieg der Fallzahlen im gleichen Zeitraum gege­
ben. Die Fallzahlen im Bundesgebiet gingen dann bis zum Jahr 
2008 auf ca. 108 000 Delikte zurück. Ab diesem Zeitpunkt stie­
gen die Fallzahlen dann erneut bis 2015 im Bundesgebiet auf 
ca. 167 000 Delikte an. Nach 2015 waren die Delikte dann wie­
der rückläufig bis zum Jahr 2021 mit 54236 registrierten Fäl­
len. Das ist der geringste Stand seit der deutschen Wiederverei­
nigung. Aktuell steigen die Fallzahlen im Bundesgebiet wieder 
deutlich an, im Jahr 2023 wurden im Bundesgebiet 77819 Woh­
nungseinbrüche registriert. 

2 �Entwicklung der Aufklärungsquote im 
Wohnungseinbruch

Abb. 2: Aufklärungsquote beim Wohnungseinbruch auf Bundesebene und im 
Bundesland NRW von 1993 bis 2023.3

Die Aufklärungsquote im Bereich des Wohnungseinbruchs hatte 
im Jahr 2021 im Bundesgebiet 19,5% (bei recht verhaltenen 
Fallzahlen) erreicht. Bei der Betrachtung der letzten 20 Jahre 
ist auffällig, dass die Aufklärungsquote im Bereich des Woh­
nungseinbruchs kaum je die 20%-Marke überstiegen hat. Mit 
dem Anstieg der Fallzahlen ist die Aufklärungsquote im Jahr 
2023 sogar wieder auf 14,9% gefallen. Als erschwerend für die 
polizeiliche Aufklärungsarbeit erweist sich natürlich, dass in 
der Masse der Fälle keine Täter-Opfer-Vorbeziehung besteht, die 
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Masse der Taten in der dunklen Jahreszeit durchgeführt wird, 
oft von der Rückseite her ins Tatobjekt eingedrungen wird und 
professionelle Wohnungseinbrecher sich nur kurze Zeit an und 
in dem Tatobjekt aufhalten. 

Andererseits fallen bei einem Wohnungseinbruch auch eine 
Vielzahl ermittlungsrelevanter Spuren an, so u.a. körperzellen­
haltige Spuren, Finger- und Schuhabdruckspuren sowie Werk­
zeugspuren. Bei der Ergreifung von Beschuldigten fallen häufig 
auch digitale Spuren durch mitgeführte Kommunikationsmittel 
an. Dies setzt jedoch entsprechende personelle und materielle 
Kapazitäten für entsprechend intensive Tatortaufnahmen und 
Folgeermittlungen voraus. Trotz der derzeit hohen Einstellungs­
zahlen stehen den Dienststellen für die Bekämpfung des Woh­
nungseinbruchs keine zusätzlichen personellen Ressourcen zur 
Verfügung. Der Nachersatz wird zum Ausgleich der hohen Pensi­
onierungszahlen sowie zur Bewältigung zusätzlicher neuer poli­
zeilicher Herausforderungen, wie u.a. Handel mit Kinderporno­
grafie, steigende politische Kriminalität und eine weiterhin 
hohe Anschlaggefahr, benötigt. Im Vergleich zur Aufklärungs­
quote bei der Gesamtkriminalität vom 58,4% im Jahr 2023, ist 
die Aufklärungsquote von 14,9% im Bereich des Wohnungsein­
bruchs ein beschämend geringer Wert. Zu erwarten ist auch für 
das kommende Jahr keine signifikante Änderung der schwa­
chen Aufklärungsquote im Bereich des Wohnungseinbruchs.

Wenn auch bislang die Aufklärungsquote im Bereich des 
Wohnungseinbruchs nicht hoch war, so ist auch nicht förder­
lich für die polizeiliche Aufklärungsarbeit in diesem Delikts­
bereich, die Entscheidung des Gesetzgebers zur Neuregelung 
des Falls der notwendigen Verteidigung (§§ 140, 141 ff. StPO), 
die am 13.12.2019 in Kraft trat. Die Änderungen basieren auf 
der EU-Richtlinie 2016/1919. Der deutsche Gesetzgeber war zur 
Umsetzung dieser EU-Richtlinie verpflichtet, ist jedoch bei der 
Umsetzung deutlich über die Mindestanforderungen der Euro­
päischen Union hinausgegangen.4 Diese Neuregelung stärkt 
massiv die Beschuldigtenrechte, so u.a. durch die von Amts 
wegen erfolgende Pflichtverteidigerbestellung vor polizeilichen 
Vernehmungen, bei der Beabsichtigung der Haftvorführung des 
Beschuldigten. Das hat deutliche negative Auswirkungen im 
Bereich der polizeilichen Haftsachenbearbeitung und erschwert 
die Aufklärung von Serientaten deutlich. 

Direkte Zusammenhänge zwischen politischen Entscheidun­
gen und der Fallzahlentwicklung im Bereich des Wohnungsein­
bruchs würden eine genaue wissenschaftliche Untersuchung 
erfordern. Auffällig sind jedoch einige zeitliche Parallelen zwi­
schen Fallzahlentwicklung und politischen Entscheidungen. Der 
Anstieg der Fallzahlen im Wohnungseinbruch endete im Jahr 
2015, seit diesem Jahr fielen die Fallzahlen bis 2021 kontinu­
ierlich. Das Ende des Anstiegs der Fallzahlen im Wohnungs­
einbruch fällt zusammen mit der Schließung der sog. „Bal-
kanroute“ im Rahmen der „Flüchtlingswelle“ im Herbst 2015. 
Der Tiefpunkt der Fallzahlenentwicklung 2021 fällt wiederum 
zusammen mit einschneidenden Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie. Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt 
von deutlichen Einschränkungen der Bewegungs- und Reise­
freiheit der Bevölkerung. Gerade im Jahr 2021 waren Herbst, 
Winter und Frühjahr von Kontaktbeschränkungen (bis hin zu 
Ausgangssperren), Homeoffice und Unterrichtung von Kin­
dern und Studierenden zu Hause mittels Onlinelehre geprägt. 
Die Masse der Wohnungseinbrüche erfolgt in der „dunklen 
Jahreszeit“ zwischen Spätherbst und Winter. Genau in diese 
Phase fiel aber auch der Schwerpunkt der Kontaktbeschrän­
kungen, da gerade in der kälteren Jahreszeit die Infektions­
gefahr am höchsten war. Die Kontaktbeschränkungen und der 
häufige Aufenthalt von Menschen in ihrer eigenen Wohnung 
so u.a. durch Verbot von Großveranstaltungen, Schließung von 

Gastronomie, Kinos und Fitnessstudios dürfte zu einer deutli­
chen Einschränkung der Tatgelegenheitsstruktur für potentielle 
Täter geführt haben. Zudem unterlagen Reisen ins Ausland oder 
nach Deutschland hinein deutlichen Beschränkungen, an den 
Landesgrenzen wurden wieder Grenzkontrollen, auch von EU-
Bürgern, durchgeführt. Dies dürfte es für reisende Tätergrup­
pen, die ausschließlich zur Begehung von Straftaten einreisen, 
deutlich erschwert haben nach Deutschland zu gelangen. 

3 Entwicklung der Tatversuche

Abb. 3: Anteil der versuchten Taten am Wohnungseinbruch auf Bundesebene 
von 2002 bis 2023.5 

Erfreulich ist hingegen die Entwicklung im Bereich des Ver­
suchsanteils der Taten. Gemeinhin gilt ein steigender Versuchs­
anteil im Bereich des Wohnungseinbruchs als Indikator für eine 
zunehmend bessere Objektsicherung. Der Anteil der Tatversuche 
ist seit dem Jahr 2002 von 34,6% bis zum Jahr 2021 kontinuier­
lich bis auf 48,7% gestiegen. Aktuell ist der Anteil der Tatver­
suche wieder leicht gesunken und liegt bei 46,3%. Unterstellt 
wird häufig, dass die langfristige und konsequente Präventi­
onsarbeit der Polizei ihre Früchte getragen hat und Wohnun­
gen und Häuser zunehmend besser gesichert werden. Es könnte 
aber auch sein, dass eine zunehmende Professionalisierung der 
Tatbegehung von Diebesbanden zu einer zeitoptimierten Tatbe­
gehung führt, d.h. wenn es zu lange dauert um in ein Objekt 
eindringen zu können, wird die Tat abgebrochen und ein neues 
(weniger gut gesichertes) Tatobjekt angegangen.

4 �Entwicklung bei den nichtdeutschen 
Tatverdächtigen

Delikte des schweren Diebstahls und des Wohnungseinbruchs 
werden überwiegend von männlichen Tätern begangen. Wei­
ter kann festgehalten werden, dass Wohnungseinbrüche heute 
überwiegend von erwachsenen Tätern und eher selten von 
Kindern bzw. Jugendlichen begangen werden. Obwohl es sich 
bei den Tätern hauptsächlich um Männer handelt, meidet der 
Wohnungseinbrecher grundsätzlich den Kontakt zum Opfer und 
flieht, wenn er bei der Tatausführung gestört wird. 

Abb. 4: Entwicklung des Anteils der nichtdeutschen Tatverdächtigen beim 
Wohnungseinbruch Bundesrepublik 1998 bis 2018.6

Im Jahr 2023 lag Anteil der ermittelten nichtdeutschen Tat­
verdächtigen an der Zahl aller ermittelten Tatverdächtigen (ohne 
Berücksichtigung ausländerrechtlicher Verstöße) bei 34,4%7. Beim 
Wohnungseinbruch beträgt hingegen der Anteil der nichtdeut­
schen Tatverdächtigen 42,9%, beim Tageswohnungseinbruch liegt 

Abb. 3: Anteil der versuchten Taten am Wohnungseinbruch auf Bundesebene von 2002 - 
20231 
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er sogar bei 46,8%. Im Jahr 2023 lebten 13,9 Millionen Personen 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland8, das ent­
spricht bei einer Gesamtbevölkerung von 83,3 Millionen, einem 
Bevölkerungsanteil von ca. 16,7%. Nicht zu vergessen ist jedoch, 
dass Straftaten nicht nur von der hier wohnenden Bevölkerung, 
sondern auch von eingereisten Personen begangen werden. Bis 
zum Jahr 2016 nahm der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächti­
gen kontinuierlich, bis zum Wert von über 42% beim Wohnungs­
einbruch und bis über 51% beim Tageswohnungseinbruch zu. Die 
Werte sind in der Folgezeit bis 2023 noch auf ca. 43% beim Woh­
nungseinbruch gestiegen, bzw. liegen beim Tageswohnungsein­
bruch mit derzeit 47% leicht unter dem Höchstwert von 2016. Das 
Absinken des Anteils nicht deutscher Tatverdächtiger nach 2016 
fällt zeitlich zusammen mit der Schließung der sog. „Balkanroute“ 
durch verstärkte Grenzsicherungsmaßnahmen zu Serbien durch 
Ungarn und Österreich, später auch durch andere EU-Staaten.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist die Tatverdächtigen­
zahl auch untergliedert nach der jeweiligen Nationalität sepa­
rat aus. Zur besseren Übersicht soll die Aufschlüsselung der 
nichtdeutschen Tatverdächtigen in zwei separaten Diagrammen 
erfolgen. Auch wenn nur etwa ca. 15% der Wohnungseinbrüche 
durch die Polizei aufgeklärt werden, so sind insgesamt 4247 
ermittelte nichtdeutsche Tatverdächtige im Bereich des Woh­
nungseinbruchs 2023 doch eine ausreichend große Personen­
gruppe für etwas genauere Betrachtungen.

Abb. 5: Aufschlüsselung des Anteils der nichtdeutschen Tatverdächtigen beim 
Wohnungseinbruch Bundesrepublik.9

Der Anteil Täter türkischer Staatsangehörigkeit beträgt 5,4% 
im Jahr 2023, jedoch macht diese Bevölkerungsgruppe mit fast 
1,55 Millionen die größte ausländische Bevölkerungsgruppe in 
Deutschland aus. Mit über 1,24 Millionen Menschen sind ukra­
inische Staatsangehörige die zweitgrößte und mit ca. 970 000 
Menschen syrische Staatsangehörige die drittgrößte ausländi­
sche Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Obwohl ukrainische 
Staatsangehörige die zweitgrößte ausländische Bevölkerungs­
gruppe stellen, beträgt ihr Anteil an den ermittelten Tatver­
dächtigen beim Wohnungseinbruch nur 1,6%, bei den syrischen 
Staatsangehörigen beträgt ihr Anteil 5,1%. Mit ca. 910 000 
Menschen sind rumänische Staatsangehörige die viertgrößte 
und mit ca. 890 000 Menschen polnische Staatsangehörige die 
fünftgrößte Bevölkerungsgruppe.10 

Abb. 6: Aufschlüsselung des Anteils der nichtdeutschen Tatverdächtigen beim 
Wohnungseinbruch Bundesrepublik.11

Im Jahr 2015 stellten Tatverdächtige mit serbischer Staats­
angehörigkeit mit 13,9% die größte Personengruppe der nicht­
deutschen Tatverdächtigen, bis 2018 ist der Anteil auf ca. 8,5% 
gefallen. Inzwischen ist der Anteil serbischer Staatsangehöriger 

weiter auf 7,6% abgesunken. Der Anteil der serbischen Bevölke­
rung in Deutschland liegt laut dem Statistischen Bundesamt der­
zeit bei ca. 260 000 Personen. Der Anteil albanischer Staatsange­
höriger lag zwischen 2016 und 2018 bei konstant ca. 10% und ist 
inzwischen auf 5,5% gesunken. Dieser Wert ist auffällig bei ca. 
56 000 albanischen Staatsangehörigen in Deutschland 2018 und 
inzwischen ca. 120 000 Einwohnern im Jahr 2023. 

5 Zusammenfassung

Seit 1981 ist ein weitgehend stetiger Anstieg der Einbruchsver­
suche zu beobachten auf derzeit ca. 46%. Dies könnte ein Indiz 
für den Erfolg polizeilicher Präventionskampagnen sein oder 
auch Hinweis auf eine teilprofessionelle, zeitoptimierte Arbeits­
weise professioneller Täter.

Die Fallzahlen beim Wohnungseinbruch haben sich nach 2015 
deutlich nach unten entwickelt. Das Absinken der Fallzahlen 
seit 2015 geht einher mit einem leichten Rückgang des Anteils 
ausländischer Tatverdächtiger bis 2021. Seit 2022 ist jedoch wie­
der ein Anstieg der Fallzahlen, als auch ein moderater Anstieg 
des Anteils ausländischer Tatverdächtiger zu beobachten. Das 
Absinken der Fallzahlen und des Anteils nichtdeutscher Tat­
verdächtiger seit 2015 verlief zeitlich parallel zur Schließung 
der sog. „Balkanroute“, ein Zusammenhang lässt sich hier ver­
muten. Ein weiteres Absinken der Fallzahlen 2020/2021 wurde 
sicherlich durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
zur Corona-Pandemie und dem damit vermehrten Aufenthalt 
der Bevölkerung zu Hause, begünstigt.

Die Aufklärungsquote im Wohnungseinbruch hat seit 1993 im 
Bundesgebiet kaum die 20%-Marke überschritten, meist liegt 
sie deutlich darunter. Derzeit liegt die Aufklärungsquote bei 
nur 14,9%. D.h. weniger als jeder sechste Wohnungseinbruch 
wird derzeit aufgeklärt. Dem Bürger sind solche Zahlen nur 
schwer zu vermitteln. Aufgrund der hohen Zahl weiterer aktu­
eller polizeilicher Herausforderungen ist mit einer signifikan­
ten Steigerung der Aufklärungsquote nicht zu rechnen. Dazu 
bedürfte es einer deutlich verbesserten materiellen und perso­
nellen Ausstattung der zuständigen Dienststellen zur Bekämp­
fung des Wohnungseinbruchs. Die derzeit aktuelle Haushalts­
lage des Bundes und der Bundesländer wird aber wohl eher zu 
sinkenden „Polizeietats“ führen. 

Im Bereich der nichtdeutschen Tatverdächtigen lässt sich 
festhalten, dass die Größe einer ausländischen Bevölkerungs­
gruppe in Deutschland keinerlei Rückschluss auf deren delikti­
sche Belastung zulässt. So sind die drei größten ausländischen 
Bevölkerungsgruppen in Deutschland (türkische, ukrainische 
und syrische Staatsangehörige) in diesem Deliktsfeld, nicht 
ihrem Wohnbevölkerungsanteil nach repräsentiert. Auffällig 
überrepräsentiert sind z.T. jedoch relativ kleine ausländische 
Bevölkerungsgruppen. 
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Betreten verboten 
– Neues zum unmit-
telbaren Ansetzen 
und weiteren Pro
blemen des schweren 

Wohnungseinbruchdiebstahls
Von Oberstaatsanwalt Dr. Sören Pansa, Schleswig1

1 Einleitung

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, diese Trainerweisheit 
Sepp Herbergers lässt sich problemlos auf die Bekämpfung 
des Wohnungseinbruchdiebstahls übertragen. Denn pünkt­
lich zur dunklen Jahreszeit steigen zuverlässig die Fallzah­
len und Hinweise auf etwaige Erfolge aus der Vergangenheit 
helfen nur wenig bei der Prävention bzw. Aufklärung weite­
rer Taten. Die Statistik des Bundeskriminalamtes für das Jahr 
2023 verzeichnet einen Anstieg von etwa 18% im Vergleich 
zu 2022.2 Die gefühlte „Null-Lage“ während der Corona-
Pandemie ist daher definitiv vorbei. Ebenso wie im Fußball 
ist eine gute Saisonvorbereitung dabei oft schon die halbe 
Miete. Insofern erscheinen sog. Strukturermittlungen gerade 
auch außerhalb der dunklen Jahreszeit als probates Mittel. 
Denn ein erheblicher Teil der Taten wird „reisenden Tätergrup-
pierungen“ zugeschrieben, die sich nur kurze Zeit in einer 
Region aufhalten. Für die Ermittlungsbeamten stellt es inso­
fern bereits eine erhebliche Herausforderung dar, innerhalb 
dieses engen Zeitfensters solche Personen zu identifizieren. 
Hierbei wirkt sich der Umstand erschwerend aus, dass diese 
oftmals kurzfristig in Wohnungen Dritter unterkommen und 
daher ihre Gegenwart meist erst mittelbar aus dem plötzli­
chen Anstieg der Fallzahlen gefolgert werden kann. Vor Ort 
haben diese Gruppierungen daher typischerweise Ansprech­
partner, welche für die Unterkunft sorgen, lohnende Objekte 

ausweisen und auch mitunter an den Taten unmittelbar betei­
ligt sind. Sind solche lokalen Strukturen hingegen aufgrund 
entsprechender Schritte bereits aufgedeckt worden, können 
direkt zu Beginn des kritischen Zeitraums gezielte Aktionen 
getätigt werden, um „vor die Lage zu kommen“. Durch die 
Klassifizierung des § 244 Abs. 4 StGB als Verbrechen i.S.d. 
§ 12 Abs. 1 StGB kann sich dabei bereits aus entsprechen­
den Vorbereitungshandlungen ein Anfangsverdacht bezüglich 
der Verabredung eines Verbrechens i.S.d. § 30 Abs. 2, 3. Var. 
StGB ergeben, wenn zumindest zwei Tatverdächtige vorhan­
den sind. Sollte der Ermittlungsrichter diese Ansicht teilen, 
steht den Ermittlungsbeamten die ganze Bandbreite an Maß­
nahmen der Strafprozessordnung zur Verfügung, wobei sich 
die längerfristige Observation i.S.d. § 163f StPO unter Zuhil­
fenahme technischer Mittel i.S.d. § 100h StPO als effektivs­
tes Werkzeug erwiesen hat. Denn hinsichtlich der Durchfüh­
rung von Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen fehlt 
zumindest bei reisenden Tätergruppierungen oftmals die Zeit, 
relevante Gerätenummern zu ermitteln. Ferner ist inzwischen 
auch das Wissen um die Ermittlungsmöglichkeiten bezüglich 
der Nutzung von Mobiltelefonen weit verbreitet, so dass diese 
seitens der Täter im Bereich der Tatplanung und -ausführung 
nur sporadisch zum Einsatz kommen. Gelingt es im Rahmen 
der Observation, die Verdächtigen verdeckt zum potentiellen 
Tatort zu begleiten, muss, sobald diese mit der Tatausführung 
begonnen haben, die vorläufige Festnahme vollzogen werden. 
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Bei der Entscheidung über den Zugriff wird die Frage virulent, 
wann ein unmittelbares Ansetzen i.S.d. §§ 244 Abs. 4, 22, 23 
Abs. 1 StGB vorliegt. Im Folgenden soll daher auf die dies­
bezügliche höchstrichterliche Rechtsprechung eingegangen 
werden, welche den relevanten Zeitpunkt nunmehr erheblich 
vorverlegt.3 Des Weiteren erfolgt eine Darstellung rechtlicher 
Probleme, die oftmals im Zusammenhang mit Wohnungsein­
bruchdiebstählen auftreten und deren Kenntnis zu einer effi­
zienteren Ausgestaltung der polizeilichen Ermittlungsarbeit 
führen kann.

2 �Das unmittelbare Ansetzen bei dem Versuch 
des schweren Wohnungseinbruchdiebstahles

Ab welchem Zeitpunkt ein strafbarer Versuch vorliegt, ist 
gemäß § 22 StGB klar geregelt, nämlich sobald der Täter nach 
seiner Vorstellung unmittelbar zur Tat ansetzt. Entsprechend 
der Formel der höchstrichterlichen Rechtsprechung muss der 
Täter dafür aus seiner Sicht die Schwelle zum „jetzt geht’s 
los“ überschreiten. Das ist der Fall, wenn er eine Handlung 
vornimmt, die nach dem Tatplan in ungestörtem Fortgang 
ohne Zwischenschritte unmittelbar in die Tatbestandsverwirk­
lichung einmünden oder in einem unmittelbaren räumlichen 
und zeitlichen Zusammenhang mit ihr stehen soll.4 Obwohl 
diese Definition seitens der höchstrichterlichen Rechtspre­
chung einheitlich angewendet wird, führte diese bezüglich 
des versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls5 zu 
erheblich divergierenden Ergebnissen. Zunächst sollte es hier­
für erforderlich sein, dass der Täter sich Zugang zu dem Objekt 
verschafft.6 Ab dem Jahr 2020 war ein Hebeln an einer Tür 
oder einem Fenster, wobei der Täter das Objekt nicht betre­
ten haben musste, als ausreichend angesehen worden.7 Der 3. 
Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat nun über folgenden 
Sachverhalt entschieden8:

A, B und C verabredeten, in ein Einfamilienhaus einzubre­
chen, wobei der A das Haus nicht selbst betreten sollte. A fuhr 
B und C zu dem Einfamilienhaus. B und C kletterten über den 
2,2 Meter hohen Metallzaun auf das Grundstück, gingen zur 
Terrassentür und schauten in das Haus. Da der Bewohner sie 
bemerkt hatte, verständigte er die Polizei. Als B und C die sich 
rasch nähernden Polizeikräfte bemerkten, flüchteten sie.

Der Senat bejahte einen Versuch bezüglich eines schweren 
Wohnungseinbruchdiebstahl i.S.d. §§ 244 Abs. 4, 22, 23 Abs. 1 
StGB aller drei Angeklagter als Mittäter i.S.d. § 25 Abs. 2 StGB. 

Hierzu ist auszuführen, dass Mittäter einheitlich in das Ver­
suchsstadium eintreten, sobald auch nur einer von ihnen zu der 
tatbestandlichen Ausführungshandlung unmittelbar ansetzt.9 
Als Mittäter kann dabei auch bestraft werden, wer nicht selbst 
am Tatort ist. Ein die Tatbestandsverwirklichung fördernder 
Beitrag, der sich auf eine Vorbereitungs- oder Unterstützungs­
handlung beschränkt, kann ausreichend sein.10 Bei A bestand 
eine solche in der Mitwirkung bei 
der Planung und der Übernahme der 
Transportleistung.

Auch setzten B und C durch das 
Betreten des Grundstückes unmit­
telbar zur Tatbestandsverwirkli­
chung an: „Das noch erforderli-
che Aufbrechen der Tür stellte hier 
demnach keinen eigenständigen 
Zwischenakt dar, sondern stand in 
unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Wegnahme von Gegenständen, 
die sich nach der Planung sofort 

anschließen sollte. Angesichts des beabsichtigten fortlau-
fenden Geschehens war zu diesem Zeitpunkt das geschützte 
Rechtsgut bereits gefährdet. Hierfür ist letztlich nicht ent-
scheidend, ob stets bereits beim Übersteigen eines Garten-
zauns, dem - wie hier - eine gewahrsamssichernde Funktion 
zukommt, ein unmittelbares Ansetzen anzunehmen ist, wenn 
der Täter in der Absicht handelt, in ein dahinterliegendes 
Haus einzubrechen“.11 Diesen Ausführungen ist zu entneh­
men, dass der Einsatz eines Werkzeuges für den Eintritt in 
das Versuchsstadium grundsätzlich nicht mehr nötig ist. 
Das Erfordernis des nach Tätervorstellung unmittelbaren 
Anschlusses von Wegnahmehandlungen an das Betreten des 
Objektes dürfte bezüglich sämtlicher Taten erfüllt sein, bei 
welchen die Täter schlicht planen, jegliches Stehlenswertes 
mitzunehmen. Dies trifft erfahrungsgemäß auf nahezu alle 
Wohnungseinbrüche zu. Ausnahmen könnten dann gege­
ben sein, wenn die Täter einen bestimmten Wertgegenstand 
suchen und bereits wissen, dass dieser sich in einem Raum 
befindet, zu welchem sie nach der Einbruchshandlung erst 
noch vordringen müssen. Ferner lässt sich dem Beschluss 
entnehmen, dass bereits das „Angehen“ eines Zaunes ein 
unmittelbares Ansetzen begründen kann, wenn diesem eine 
gewahrsamssichernde Funktion zukommt. Wann dies der Fall 
ist, muss im Einzelfall nach der Beschaffenheit des Zaunes 
entschieden werden. Hierbei könnte auch eine Höhe von 
etwa 1 Meter ausreichend sein, wenn der Zaun Merkmale auf­
weist, wie etwa Spitzen oder andere Beschaffenheiten, wel­
che ein Übersteigen erschweren.

Doch nicht nur das unmittelbare Ansetzen ist ein weites 
Feld. Vielmehr bietet der (schwere) Wohnungseinbruchdieb­
stahl zahlreiche weitere Problembereiche, die durchaus auch 
die tägliche Polizeiarbeit bereichern können. Insofern bietet 
der anstehende „Saisonbeginn“ einen hervorragenden Anlass, 
sich einen Überblick zu verschaffen.

3 �Ausgewählte Probleme des 
Wohnungseinbruchdiebstahls

Erstaunlich ist bereits, was unter den Wohnungsbegriff i.S.d. 
§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB fällt. Hierbei ist es unerheblich, ob die 
Räumlichkeit zur Tatzeit von Menschen bewohnt wird. Sie darf 
nur nicht gänzlich für Wohnzwecke entwidmet worden sein. 
So gilt als Wohnung ein Hotelzimmer12, ein Wohnmobil bzw. 
Wohnwagen13 und ein Ferienhaus14. Auch nach dem Versterben 
eines Bewohners handelt es sich bei dessen Heim zwar nicht 
mehr um eine dauerhaft genutzte Privatwohnung i.S.d. § 244 
Abs. 4 StGB, aber noch um eine Wohnung i.S.d. § 244 Abs. 1 
Nr. 3 StGB.15 Da die Täter in diesen Konstellationen aber wohl 
typischerweise von einem bewohnten Objekt ausgehen, kommt 
grundsätzlich auch ein tateinheitlicher Versuch des § 244 Abs. 
4 StGB in Betracht.16 

Als weitaus schwieriger erwei­
sen sich Konstellationen, in wel­
chen sog. gemischt, also gewerblich 
und privat, genutzte Gebäude bzw. 
Teile eines Wohngebäudes betrof­
fen sind, welche nicht unmittel­
baren Wohnzwecken dienen. Hier­
bei ist entscheidend, ob der Täter 
sich auf eine in §  244 Abs. 1 Nr. 
3 StGB beschriebene Weise Zugang 
zu einem Wohnbereich verschafft. 
Denn nur dann ist eine vollendete 
Tat i.S.d. §  244 Abs. 1 Nr. 3 bzw. Spurensicherung nach Wohnungseinbruch.
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Abs. 4 StGB möglich.17 Dem Wohnbereich unterfallen auch 
Kellerräume, die mit einer Wohnung räumlich und baulich 
eine Einheit bilden bzw. so mit ihr verbunden sind, dass keine 
erheblichen Zugangshindernisse zu den Wohnräumen mehr 
bestehen.18 Dies ist bei den Kellerräumen eines Einfamilien­
hauses, nicht aber bei solchen eines Mehrfamilienhauses der 
Fall, da dort typischerweise besonders gesicherte Wohnungs­
türen vorhanden sind und deshalb kein direkter Zugang aus 
den Kellerräumen möglich ist.19 Liegt aber ein solcher „erwei-
terter Wohnbereich“ vor, reicht auch ein Diebstahl von Sachen 
aus diesem, ohne dass der „zentrale Wohnbereich“ betreten 
werden müsste; also etwa die Wegnahme des Fahrrades aus 
dem Keller eines Einfamilienhauses.20 Auch ein Wintergarten 
wird daher von § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB umfasst.21 Sind 
indessen die geschäftlich genutzten bzw. nicht Wohnzwecken 
dienenden Bereiche nicht derart in den Wohnbereich integ­
riert, dass sie einen einheitlichen Bereich darstellen, kommt 
§ 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB nicht in Betracht, auch wenn 
sich der Täter von dort aus ungehindert in den Wohnbereich 
begeben konnte. Das soll etwa der Fall sein, bei einer durch 
einen Zwischenraum vom Wohnbereich abgetrennten Garage22 
und bei einem Werkstatt-Büro im Erdgeschoss samt von dort 
aus frei zugänglicher Wohnung im Obergeschoss23. Dann ist 
grundsätzlich nur eine Strafbarkeit i.S.d. §§ 242, 243 Abs. 
1 S. 2 Nr. 1 StGB gegeben. Jedoch ist auch immer eine ver­
suchte Tat i.S.d. § 244 Abs. 4 StGB in Betracht zu ziehen. Zum 
einen etwa, wenn die geschäftliche Nutzung für den Täter 
von außen nicht erkennbar sein konnte und dieser von einem 
nur Wohnzwecken dienenden Objekt ausgegangen sein dürfte. 
Zum anderen, wenn der Täter um den geschäftlich genutzten 
Bereich zwar wusste, jedoch bereits vor dem Einbruch auch 
aus dem Wohnbereich Stehlenswertes entwenden wollte und 
hierbei billigend in Kauf nahm, auch weitere Hindernisse, wie 
etwa besonders gesicherte Wohnungstüren, überwinden zu 
müssen. Denn ein unmittelbares Ansetzen bezüglich § 244 
Abs. 4 StGB ist spätestens mit dem Beginn der Zutrittsbemü­
hungen bezüglich des nicht Wohnzwecken dienenden Berei­
ches gegeben.24

4 Resümee

Der aktuelle Beschluss des 3. Strafsenates erleichtert die 
Arbeit der eingesetzten Polizeibeamten erheblich. Man stelle 
sich die Situation vor, dass die Tatverdächtigen durch Observa­
tionskräfte in den Bereich einer aus freistehenden Einfamili­
enhäusern bestehenden Wohnsiedlung verdeckt begleitet wor­
den sind. Es ist hierbei angesichts der typischerweise engen 
Bebauung bereits eine erhebliche Herausforderung, einerseits 
die Fühlung nicht abreißen zu lassen, aber andererseits auch 

einen Abstand einzuhalten, der die Gefahr einer Entdeckung 
minimiert. Ferner ist der Zeitpunkt der vorläufigen Festnahme 
sorgfältig zu wählen. Denn bei „reisenden Tätergruppierun-
gen“ muss zwingend innerhalb der kurzen Frist des § 128 StPO 
ein dringender Tatverdacht bezüglich einer Straftat begründet 
werden, auf welche ein Haftbefehl gestützt werden könnte. 
Ohne einen solchen werden sich die Tatverdächtigen erfah­
rungsgemäß unverzüglich nach ihrer Entlassung der weite­
ren Durchführung eines Strafverfahrens effektiv entziehen. 
Erfolgt der Zugriff vor dem Vorliegen eines unmittelbaren 
Ansetzens i.S.d. §§ 244 Abs. 4, 22, 23 Abs. 1 StGB, liegt ggf. 
nur ein Hausfriedensbruch i.S.d. § 123 StGB vor, auf welchen 
sich ein Haftbefehl kaum stützen lassen dürfte. Der bereits 
erwähnte § 30 Abs. 2, 3. Var. StGB hilft hierbei nur einge­
schränkt weiter. Zum einen bedarf es mindestens zweier Tat­
verdächtiger. Zum anderen muss ein dringender Tatverdacht 
bezüglich der Verabredung eines mittäterschaftlichen Zusam­
menwirkens vorliegen.25 Ein solches ist jedoch oftmals man­
gels detaillierter Kenntnis der verabredeten Vorgehensweise 
und jeweiligen Tatbeiträge zu diesem frühen Ermittlungszeit­
punkt nicht ohne Weiteres zu belegen. Ein zu früh durchge­
führter Zugriff könnte folglich den Fortgang der Ermittlungen 
zu einem abrupten Ende führen. Andererseits ist ein bewuss­
tes „Durchlaufenlassen“ eines schweren Wohnungseinbruch­
diebstahls und eine anschließende vorläufige Festnahme samt 
Stehlgut aus offensichtlichen Gründen ausgeschlossen. Inso­
fern sollte der Zugriff idealerweise im Moment des unmittel­
baren Ansetzens erfolgen. Anhand der Anforderungen, die der 
3. Strafsenat nunmehr hinsichtlich eines solchen konstitu­
iert hat, können die Observationskräfte grundsätzlich bereits 
beim Betreten des Grundstücks aktiv werden. Dem bisher für 
ein unmittelbares Ansetzen geforderten Werkzeugeinsatz, der 
vor einem Zugriff abgewartet werden musste, war dabei auch 
immer die Gefahr immanent, dass ein Eindringen in das Tatob­
jekt und eine damit verbundene unmittelbare Drittgefährdung 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnten. Dieses Risiko 
kann nun minimiert werden.

Ferner erscheint die Vorverlegung des unmittelbaren Anset­
zens aber auch hinsichtlich der potentiellen Tatfolgen als kon­
sequent. Denn das geschützte Rechtsgut des schweren Woh­
nungseinbruchdiebstahls i.S.d. §  244 Abs. 4 StGB ist nicht 
nur das Eigentum, sondern ebenfalls das Sicherheitsgefühl der 
Inhaber der dauerhaft genutzten Privatwohnungen.26 Für die 
psychische Verfassung eines Bewohners, der während der Tat­
ausführung im Haus anwesend ist und diese unmittelbar wahr­
nimmt, dürfte es jedoch kaum einen Unterschied machen, ob 
der Täter, der mit gezücktem Schraubendreher auf der Terrasse 
steht, mit diesem noch leicht den Fensterrahmen touchiert.

Bildrechte: ProPK.
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Einbruchschutz –  
Ein kompetenter Service 
der Polizei

Von KHK’in a.D. Maria Plötz, Straubing

1 Einführung

Prävention ist eine der ureigensten Aufgaben der Polizei. 
Obwohl der Erfolg von Prävention nur bedingt messbar ist, ist 
der Service der Polizei in Form der Kriminalpolizeilichen Bera­
tungsstelle zum Thema Einbruchschutz besonders wichtig. Per­
sonen, die Opfer eines Einbruches geworden sind, befinden sich 
in einem besonderen Ausnahmezustand. Sie empfinden dies als 
Eindringen eines Fremden in ihren persönlichen Bereich. Das 
Ziel der an den Tatort eines Einbruches gerufenen Polizeibeam­
tinnen und Polizeibeamten ist geprägt von der Strafverfolgung. 
Sie erkennen den Modus Operandi, das Motiv und versuchen 
mittels erfolgreicher Spurensuche den oder die Täter zu ermit­
teln. Auf die Frage der Opfer wie sie dies verhindern hätten 
können, haben die Ansprechpartner der Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstellen kompetente Antworten. Diese besonders aus­
gebildeten Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei beraten 
kostenlos und neutral – auch vor Ort – über richtiges Verhal­
ten und sinnvolle Sicherungstechnik. Interessierte können sich 
über einen effektiven Einbruchschutz sowohl auf der Homepage 
der Polizei als auch auf der Website der Einbruchschutzkampa­
gne K-EINBRUCH informieren. Auf diesen Seiten finden sie auch 
die Erreichbarkeit der örtlich zuständigen Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle.

2 Verhaltensempfehlungen

Selbstverständlich muss die eingebaute Technik auch angewen­
det werden. Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. Jedes 
Fenster ist auch nur bei kurzer Abwesenheit zu schließen. 
Ebenso sind Haustüren nicht nur zuzuziehen, sondern zu ver­
riegeln. Dies gilt auch für Fenster und Türen in oberen Etagen, 
die durch vorhandene Aufstiegshilfen, wie Rankhilfen oder 
Mülltonnen erreicht werden können. Wurde die notwendige 
Sorgfalt außer Acht gelassen, kommt 
zu dem Verlust vielleicht einzigarti­
ger Gegenstände noch der Ärger mit 
der Versicherung.

Die meisten Einbrecher sind keine 
Profis, sondern Gelegenheitstäter, 
die Möglichkeiten nutzen, um leicht 
und schnell in ein Gebäude einzu­
dringen. Sie sind auch mit gerin­
ger Beute, wie der kleinen Spardose 
der Kinder, zufrieden. Somit ist der 
Sachschaden oft höher als der Dieb­
stahlsschaden und Opfer, die vorher 
der Meinung waren, keinen Anreiz 

für einen Einbruch zu bieten, müssen leider ihre Vorstellung 
revidieren.

Beliebte Einbruchswerkzeuge sind Schraubendreher, die ver­
steckt zum Einbruch mitgebracht und als Hebel effektiv einge­
setzt werden können. Sollte aber ein Einbrecher vor Ort – also 
auch im Garten – geeignetes Werkzeug vorfinden, wird er diese 
Chance gerne nutzen. Hierzu gehört ebenso der außerhalb des 
Hauses vermeintlich gut versteckte Schlüssel.

Hinweise auf eine Abwesenheit sollten vermieden und auf 
Fremde im Viertel oder sogar auf dem Nachbargrundstück 
geachtet werden. Ein aufmerksames Miteinander schreckt Ein­
brecher ab und hat bereits mehrfach dazu beigetragen, dass 
Täter durch die Polizei vor Ort festgenommen werden konnten.

Sowohl in der Bauplanungsphase als auch bei Renovierung 
eines bestehenden Objekts sollte das Thema Einbruchschutz 
beachtet werden. Eine Nachrüstung bestehender Fenster und 
Türen ist ebenfalls möglich.

3 Technische Empfehlungen

In der Regel bieten Türen und Fenster nach DIN EN 1627 (mind. 
Widerstandsklasse RC 2) einen effektiven Einbruchschutz. Die 
Polizei und die Initiative K-EiNBRUCH bieten weitere Informati­
onen und können Listen von Firmen übergeben, die diese zer­
tifizierten Türen und Fenster herstellen und in der Lage sind, 
diese Produkte fachgerecht einzubauen. Weder bei Türen noch 
bei Fenstern beschränkt sich Einbruchhemmung auf ein Detail. 
Zu einer einbruchhemmenden Tür gehört nicht nur das massive 
Türblatt mit Türrahmen, sondern auch Schließbleche, die Mehr­
fachverriegelung und Profilzylinder mit Schutzbeschlägen. Vor­
handene Türen können auch nachgerüstet werden z.B. durch 
Querriegelschlösser. Auch die verschiedenen Komponenten vor­
handener Fenster können nachgerüstet werden. Hinzu kommen 
aufschraubbare Nachrüstsicherungen oder Gitter. Sicherlich 

wird die Kriminalpolizeiliche Bera­
tungsstelle darauf hinweisen, dass 
auch Nebeneingangstüren und Kel­
lerfenster gesichert werden müssen.

4 Einbruchmeldeanlagen

Während mechanische Sicherungen 
einem Einbrecher tatsächlich Wider­
stand entgegensetzen, melden Ein­
bruchmeldeanlagen, dass eine unbe­
rechtigte Person versucht einzu­
dringen oder sich bereits im Objekt Beratungsgespräch zu Einbruchschutz und Sicherungstechnik.
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befindet. Somit steht die Installation einer Einbruchmeldean­
lage als zusätzliche Maßnahme im Fokus. Interessierte sollten 
sich im Bereich von Einbruchmeldeanlagen an der Empfehlung 
der Polizei orientieren. Es gilt Fehlalarme zu vermeiden. Ein­
bruchmeldeanlagen werden in Außenhautüberwachung und Fal­
lenüberwachung unterschieden. Auch gilt es sich für die Alar­
mierungsart zu entscheiden, d.h. ob die Alarmierung still oder 
optisch und akustisch oder auch kombiniert erfolgen soll. Die 
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kann hierzu beratend tätig 
sein und auf kompetente Firmen verweisen.

5 Videoüberwachung

Eine Videoüberwachung als alleinige Maßnahme verhin­
dert keinen Einbruch. Sie kann aber die Tataufklärung 

unterstützen. Die Installation sollte ebenfalls eine Fachfirma 
übernehmen. Kompetente Firmen bürgen für eine sinnvolle 
Montage, die besten Komponenten und berücksichtigen den 
Datenschutz. Grundsätzlich sind Attrappen keine Lösung. 
Sie werden als solches erkannt und bieten damit nicht den 
gewünschten abschreckenden Erfolg. Sowohl für Einbruch­
meldeanlagen wie Videoüberwachung und insbesondere 
Smart Home ist der Aspekt des Sabotageschutzes nicht zu 
unterschätzen. Oftmals bietet die KfW Programme an, die 
einbruchhemmende Maßnahmen unterstützen, was den Kos­
tenfaktor überschaubar macht. Das Augenmerk auf Einbruch­
schutz und dessen Umsetzung rentiert sich also mehrfach. 
Eine neutrale Beratung durch die Kriminalpolizeiliche Bera­
tungsstelle ist ein tolles Angebot.

Bildrechte: ProPK.

Antizionismus und 
Antisemitismus im 
Linksextremismus

Von Dr. Udo Baron, Hannover1

1 Einleitung und Fragestellung

Am 7. Oktober 2023 überfiel die islamistische Terrororganisa­
tion Hamas Israel. Mehr als 1.200 Israelis verloren ihr Leben, 
etwa 250 wurden von den Islamisten als Geiseln verschleppt. 
Das schlimmste Verbrechen an Juden seit der Schoa erschüt­
terte den Staat Israel und seine Bewohner. Zugleich rückte die­
ser Terrorakt ein Thema wieder in den Mittelpunkt, welches in 
der öffentlichen und veröffentlichten Wahrnehmung der letz­
ten Zeit eher randständiger geworden zu sein schien: den Anti­
zionismus und Antisemitismus. Die Reaktionen in Deutschland 
auf dieses Verbrechen verdeutlichen, dass der jüdische Staat 
nicht nur für Rechtsextremisten und Islamisten ein Feindbild 
und Hassobjekt darstellt, sondern auch für einige Linksextre­
misten. Was aber versteht man unter Antizionismus und Anti­
semitismus? Wo liegen die Wurzeln eines linksextremistischen 
Antizionismus und Antisemitismus? Wie zeigt er sich im Alltag? 
Wie geht die linksextremistische Szene damit um? Der vorlie­
gende Beitrag unternimmt den Versuch, sich diesem komplexen 
Thema anzunähern.

2 �Antizionismus und Antisemitismus – eine 
Begriffsklärung

Um die Rolle und Funktion der Begriffe „Antizionismus“ und 
„Antisemitismus“ auch im Linksextremismus besser verstehen 
zu können, bedarf es zunächst einer Begriffsklärung. Wäh­
rend man unter „Antizionismus“ allgemein die „Ablehnung 

des Existenzrechtes des Staates Israel, also die Negierung des 
Anspruchs von Juden auf nationale Selbstbestimmung“ versteht2, 
wird der „Antisemitismus“ – verkürzt betrachtet – als „Feind-
schaft gegen Juden als Juden“ definiert.3 Seit Mai 2016 gibt es 
für den Antisemitismus eine weitgehend anerkannte Definition 
der „Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken“ (IHRA). 
Sie versteht unter Antisemitismus „eine bestimmte Wahrneh-
mung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken 
kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdi-
sche oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum 
sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Ein-
richtungen.“ Weltweit wurde sie von 31 Staaten beschlossen, 
darunter auch von der Bundesrepublik. Die Bundesregierung hat 
zudem folgende Erweiterung hinzugefügt: „Darüber hinaus kann 
auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstan-
den wird, Ziel solcher Angriffe sein.“4 Antisemitismus existiert 
in den unterschiedlichsten Ausprägungen: Es gibt ihn in einer 
religiösen Form, die sich gegen den angeblich falschen Glau­
ben richtet; es gibt ihn in einer sozioökonomischen Form, die 
Geldhandel mit dem Judentum gleichsetzt; es gibt ihn in einer 
politischen Form, die von einer „jüdischen Weltverschwörung“ 
ausgeht und es gibt ihn in einer rassistischen Form, die in den 
Juden eine minderwertige „Rasse“ sieht.5 Beim Antisemitismus 
handelt es sich somit um eine Bezeichnung für Einstellungen 
und Handlungsweisen, die sich gegen als Juden geltende Einzel­
personen oder Gruppen, aber auch gegen Israel als Staat richtet. 
Vor allem die rigorose Verdammung des Staates Israel und die 
damit einhergehende Diskriminierung von Juden wird daher als 
antizionistischer Antisemitismus bezeichnet. 
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3 �Antisemitismus bei den „Klassikern“ 
des Kommunismus und Anarchismus im 
19. Jahrhundert 

Antisemitismus im Linksextremismus ist nicht nur eine Erschei­
nungsform des 20. und 21. Jahrhunderts. Vielmehr lässt er 
sich bereits bei den Klassikern des Kommunismus und Anar­
chismus nachweisen. So bediente sich der aus einem jüdischen 
Elternhaus stammende Karl Marx antisemitischer Stereotype. 
In seinem Aufsatz „Zur Judenfrage“ von 1843 fragt Marx z.B.: 
„Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das prakti-
sche Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus 
des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das 
Geld.“6 Mit dieser Aussage bedient Marx ein typisch antisemi­
tisches Klischee: den vermeintlichen Einklang von „Geld“ und 
„Judentum“. 

Auch Michal A. Bakunin, einer der geistigen Väter des Anar­
chismus, äußerte sich mehrfach antisemitisch, insbesondere 
gegenüber seinem Konkurrenten und Intimfeind Karl Marx. So 
meinte er, Marx sei so eifersüchtig, empfindlich und rachsüch­
tig wie der Gott seines jüdischen Volkes. Die Juden herrschten 
seiner Meinung nach als wahre Macht über Banken, Handel und 
Journalismus und bildeten „eine ausbeuterische Sekte, ein Blut-
egelvolk, einen einzigfressenden Parasiten“.7 

Der Frühsozialist Pierre-Joseph Proudhon bezeichnete 1847 
in seinem Tagebuch die Juden als „diese Rasse […], die alles 
vergiftet, die alles in sich hereinfrißt, ohne sich jemals mit 
einem anderen Volk zu vermischen“ und forderte, man müsse 
ihre „Austreibung aus Frankreich« verlangen, ihre Synagogen 
abreißen, ihnen keine Anstellung gewähren, endlich auch ihren 
Kult aufheben. Es ist kein Zufall, daß die Christen sie Gottes-
mörder genannt haben. Der Jude ist der Feind der Menschengat-
tung. Man muss diese Rasse nach Asien zurückschicken oder sie 
ausrotten“.8 

Die angeführten Fallbeispiele lassen deutlich antisemitische 
Grundeinstellungen bei den „Klassikern“ des Kommunismus 
und Anarchismus erkennen. Antisemitismus war aber kein rele­
vanter Bestandteil ihres ideologischen Selbstverständnisses. So 
finden sich keine politischen Forderungen, die auf eine beab­
sichtigte Diskriminierung oder gar Vernichtung von Juden hin­
auslaufen würden. Zudem muss berücksichtigt werden, dass 
Marx, Bakunin und Proudhon lange vor der Schoa, dem syste­
matischen Mord an den europäischen Juden, lebten und sich 
mit dem Wissen über dieses Menschheitsverbrechen möglicher­
weise anders gegenüber Menschen jüdischen Glaubens geäußert 
hätten.

4 �Antizionismus/Antisemitismus und die west-
deutsche Linke nach 1945

Eigentlich ist im linksextremistischen Denken für Antisemi­
tismus kein Platz. Insofern kann man auch nicht von einem 
„linken Antisemitismus“ sprechen, gleichwohl von „Antisemi-
tismus unter Linken“. Der Antisemitismus innerhalb der links­
extremistischen Szene wird immer dann deutlich, wenn der 
„jüdische Kapitalist“ als Inbegriff des „raffgierigen Kapitalis-
ten“ erscheint, geheime Mächte im Hintergrund als unsichtbare 
„Strippenzieher“ ausgemacht werden und Israel als „Jude unter 
den Staaten“ als einzigem Land auf der Welt das Existenzrecht 
abgesprochen wird.9

In der bundesdeutschen Linken spielte der Antizionismus 
bzw. Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst 
aber keine Rolle. Über einen längeren Zeitraum war sie vielmehr 
proisraelisch ausgerichtet. So gab es in den 1950er-Jahren in 

dem zur damaligen Zeit noch zur SPD gehörenden „Sozialisti-
schen Deutschen Studentenbund“ (SDS) Initiativen zur Wieder­
gutmachung an den Juden und für die Anerkennung des Staa­
tes Israel. SDS und andere linke Gruppierungen betonten, dass 
man die Judenfeindschaft bekämpfen müsse. Mancher Linker 
arbeitete in den Kibbuzim-Projekten mit.

Mit dem Sieg Israels im Sechstagekrieg von 1967 über 
Ägypten wendete sich das Blatt. Israel war in den Augen 
der Linken vom Opfer zum Täter mutiert. Nunmehr wechselte 
die bundesrepublikanische Linke die Seiten – nicht mehr 
für Israel, sondern für die Palästinenser schlug nunmehr das 
linke Herz. Auf der alljährlichen SDS-Delegiertenkonferenz 
legte der SDS sich ein antiimperialistisches Selbstverständnis 
zu. Zugleich präsentierte er im September 1967 eine Nahost-
Resolution, in der Israel als der „vorgeschobene Posten des 
US-Imperialismus“ diskreditiert wurde. Damit verabschiedete 
sich die westdeutsche Linke von der Solidarität mit Israel 
und der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland.10 Von nun 
an spielte Antizionismus und Antisemitismus in der bundes­
republikanischen Linken als auch beim bundesrepublikani­
schen Linkterrorismus eine nicht unbedeutende Rolle. So 
sahen die dogmatischen Linken wie sie die „Deutsche Kom-
munistische Partei“ (DKP) und die ihr nahestehende Jugend­
organisation „Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“ (SDAJ) 
repräsentierten, entsprechend den ideologischen Vorgaben 
der Sowjetunion bzw. der DDR in den Palästinensern „nati-
onale Befreiungsbewegungen“ gegen den westlichen Imperi­
alismus und Kolonialismus und in Israel den Unterdrücker 
freiheitlicher Bestrebungen. 

5 �Antizionismus/Antisemitismus und 
Linksterrorismus

Der Linksextremismus schreckte in seiner terroristischen 
Variante auch nicht vor der Anwendung von Gewalt gegen 
Juden zurück. So kam es am geschichtsmächtigen 9.11.1969 
in Berlin zu einem geplanten Bombenanschlag auf das Jüdi­
sche Gemeindehaus. Während dort eine Erinnerungsveran­
staltung mit 250 Menschen zum Gedenken an die „Reichs-
kristallnacht“ vom 9.11.1938 stattfand, darunter zahlreiche 
Holocaust-Überlebende, befand sich eine Bombe im Keller, 
deren Explosion zahlreiche Menschenleben gekostet hätte. 
Nur ein technischer Defekt verhinderte letztendlich ein Mas­
saker. Zuvor ausgebildet in palästinensischen Ausbildungs­
lagern in Jordanien, bekannte sich die linksterroristische 
Gruppe „Tupamaros Westberlin“ des Kommunarden Dieter 
Kunzelmann später zu diesem Anschlag, mit dem man ein 
Zeichen gegen Israels Palästinenserpolitik setzen wollte. 
Möglicherweise ging auch der Brandanschlag auf ein jüdi­
sches Altersheim mit sieben Todesopfern in München am 
13.2.1970 auf das Konto der „Tupamaros Westberlin“ und 
der „Tupamaros München“. Eingeleitete Ermittlungen gegen 
deren Rädelsführer Kunzelmann und Fritz Teufel wurden 
aber ergebnislos eingestellt. Dieser Anschlagsplan wies darü­
ber hinaus auch eine antisemitische Dimension auf. Denn die 
Berliner Juden wurden, weil sie Juden waren für die Politik 
des Staates Israel verantwortlich gemacht.11

Die Akteure der „Rote Armee Fraktion“ (RAF), der „Bewegung 
2. Juni“ und der „Revolutionären Zellen“ (RZ) hatten schließ­
lich keine Probleme mit antisemitisch geprägten palästinen­
sischen Terroristen zu kooperieren und deren Verbrechen zu 
legitimieren. Der Anschlag auf die israelische Olympiamann­
schaft 1972 in München etwa wurde von der RAF gutgeheißen.  
RAF-Terroristen wie Andreas Baader, Horst Mahler, Gudrun 
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Ensslin oder Ulrike Meinhof ließen sich zudem in palästinensi­
schen Lagern für den bewaffneten Kampf ausbilden.12

1976 entführte ein „Kommando Guevara von Gaza“, beste­
hend aus zwei Terroristen der militanten „Volksfront zur 
Befreiung Palästinas“ (PFLP) und mit Wilfried Böse und Bri­
gitte Kuhlmann aus zwei Gründungsmitgliedern der RZ, ein 
französisches Passagierflugzeug der Air France, das sich auf 
dem Flug von Tel Aviv über Athen nach Paris befand, um 
so inhaftierte Gesinnungsgenossen aus unterschiedlichen 
Ländern freizupressen. Nachdem die entführte Maschine in 
Entebbe, dem Flughafen der ugandischen Hauptstadt Kam­
pala, gelandet war, „selektierten“ ausgerechnet Böse und Kuh­
lmann in der Transithalle alle 77 jüdischen Passagiere von den 
übrigen Passagieren. Während alle anderen freigelassen wur­
den, mussten israelische Staatsbürger und diejenigen, deren 
Namen einen jüdischen Klang hatten, zurückbleiben. Als ein 
Überlebender der Schoa daraufhin Böse seine eintätowierte 
Häftlingsnummer zeigte, um ihn so an die Selektion der Juden 
durch die Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern zu 
erinnern, soll Böse erwidert haben, er sei kein Nazi, sondern 
Idealist.13 

6 �Antiimperialisten versus Antideutsche – 
Autonome zwischen Antizionismus /Antise-
mitismus und Israelbegeisterung

Zu Beginn der 1990er-Jahre veränderte sich die linksextre­
mistische Szene. Das seit dem Untergang der DDR und der 
Sowjetunion 1989/90 den bundesrepublikanischen Links­
extremismus dominierende autonome Spektrum spaltete 
sich in zwei Lager: zum einen in die antiimperialistisch 

ausgerichteten Autonomen und zum anderen in die 
antideutsch ausgerichteten Autonomen. Erstere stehen dem 
jüdischen Staat kritisch bis ablehnend gegenüber. Im Staat 
Israel sehen sie in erster Linie den Repräsentanten des US-
amerikanischen Kapitalismus und Imperialismus im Nahen 
Osten. Ihm unterstellen sie, die arabische bzw. palästinen­
sische Welt auszubeuten und zu unterdrücken. Zugleich set­
zen sie israelische Militäraktionen mit den Taten der Natio­
nalsozialisten gleich und bezeichnen Israel als einen Apart­
heidstaat. Aus diesem Grunde solidarisieren sie sich mit den 
Palästinensern und nehmen eine einseitig pro arabische bzw. 
pro-palästinensische Grundposition ein. In ihrer antizionis­
tischen Grundhaltung kritisieren sie die Außen- und Sicher­
heitspolitik des Staates Israel massiv, manche von ihnen for­
dern gar dessen Auflösung. Vor allem die am 9.7.2005 von 
171 palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen 
gegründete israelfeindliche Kampagne „Boycott, Divestment 
and Sanctions“ (BDS), die auch von Linksextremisten unter­
stützt wird, ruft zum wirtschaftlichen und kulturellen Boy­
kott Israels und seiner Produkte auf. Ihr Ziel ist es, den isra­
elischen Staat weltweit zu isolieren, um die „Besetzung und 
Kolonisation allen arabischen Landes“ zu beenden. 

Ihnen gegenüber stehen die Antideutschen. Sie gehen zurück 
auf die unmittelbare Zeit nach dem Mauerfall, als sich auto­
nome Antifas, Mitglieder des Kommunistischen Bundes (KB), 
ehemalige Grüne und Redaktionsmitglieder der Zeitung „Arbei-
terkampf“ und der Zeitschrift „Konkret“ zur „Radikalen Linken“ 
zusammengeschlossen haben. Im Zuge der deutschen Einheit 
befürchteten diese sich als „antideutsch“ bzw. „antinational“ 
verstehenden Autonomen ein großdeutsches „IV. Reich“, das 
als Hegemonialmacht in Europa einen neuerlichen Holocaust 
an seinen jüdischen Mitbürgern vollziehen würde. Als Ursache 
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Die 18. Auflage des „Jarass/Pieroth“ 
ist von Prof. Dr. Hans D. Jarass und 
Prof. Dr. Martin Kment bearbeitet 
worden. Letzterer hat bereits mit 
der 16. Auflage den Mitbegründer 

des Werkes Prof. Dr. Bodo Pieroth abgelöst. Hans D. Jarass 
ist Direktor des ZIR-Forschungsinstituts für deutsches und 
europäisches Recht an der Westfälischen Wilhelms-Universi­
tät Münster und Martin Kment Lehrstuhlinhaber für Öffent­
liches Recht und Europarecht, Umweltrecht und Planungs­
recht an der Universität Augsburg.
Der Kommentar ist ein zuverlässiges und zudem recht preis­
günstiges Hilfsmittel für jeden, der schnelle und zuverlässige 
Antworten auf verfassungsrechtliche Fragestellungen sucht. 
Er präsentiert in komprimierter Form die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, der übrigen obersten Bundes­
gerichte sowie des einschlägigen Schrifttums. Es geht den 
Autoren ausdrücklich darum, Kommentare, Handbücher und 
Fachaufsätze zu erschließen und damit eine fundierte Hand­
reichung für eine vertiefende Auseinandersetzung mit Ausle­
gungsfragen des Grundgesetzes zu geben. Entsprechend wird 
auf die Ausweisung älterer Quellen auch bewusst verzichtet 
und insoweit auf die Vorauflagen des Werkes verwiesen.

Überwiegend ist den Kommentierungen zu der jeweiligen 
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Recherche ermöglicht.
Inhaltlich berücksichtigt die 18. Auflage zunächst die 
Grundgesetzänderungen vom 28.6.2022 (BGBl. I 2022, 968) 
und vom 19.12.2022 (BGBl. I 2022, 2478). Rechtsprechung 
und Schrifttum befinden sich zudem auf dem (veröffentlich­
ten) Stand vom August 2023.
Durch einen stringenten Aufbau, der sich insbesondere im 
Grundrechtsteil an rechtswissenschaftlichen Falllösungen 
orientiert, die Kompaktheit und Aktualität ist der Kommen­
tar für Praktiker, Lehrende und Studierende gleichermaßen 
gut geeignet. Dies gilt gerade auch für den Polizeivollzugs­
dienst, für den verfassungsrechtliche Fragen durchgehend 
von besonderer Bedeutung sind.
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meinten sie einen dem deutschen Volk inhärenten und nicht zu 
überwindenden Antisemitismus ausgemacht zu haben. Sie leh­
nen aus diesem Grunde bis heute nicht nur die deutsche Einheit 
vehement ab, sondern auch einen deutschen Nationalstaat und 
fordern dessen Auflösung.14 

Stießen die Antideutschen mit dieser Einstellung innerhalb 
der autonomen Szene noch weitgehend auf Zustimmung, so 
kam es mit Beginn des zweiten Golfkrieges Anfang 1991 zu 
nachhaltigen Zerwürfnissen innerhalb der autonomen Szene 
über die Haltung des autonomen Spektrums zum Staat Israel 
und seiner Schutzmacht, den USA. Den Hintergrund bildete 
die Gleichgültigkeit linksextremistischer Demonstranten 
gegenüber den irakischen Luftangriffen auf Israel. Angeführt 
von der Zeitschrift „Konkret“ und Teilen des KB solidarisieren 
sich die Antideutschen vor dem Hintergrund des Holocaust 
an den europäischen Juden und der Ablehnung eines funda­
mentalistischen Islamismus uneingeschränkt mit dem Staat 
Israel und qualifizieren jegliche Kritik an der israelischen 
Regierung als antisemitisch ab. Die islamistischen und nati­
onalistischen Gegner Israels gelten ihnen als die gegenwär­
tigen faschistischen und judenfeindlichen Protagonisten. Im 
linksextremistischen Umfeld traten die Antideutschen von 
nun an verstärkt durch Antisemitismusvorwürfe gegen sich 
als „antiimperialistisch“ verstehende autonome Gruppierun­
gen hervor.15 Unter dem Eindruck des Afghanistankonflikts 
und des dritten Golfkrieges befürworteten Antideutsche 
nicht nur die Existenz von Armeen, sondern auch militä­
rische Aktionen der USA und ihrer Verbündeten gegen den 
Irak – eine für Autonome ungewöhnliche Haltung, da sie 
prinzipiell staatliche Strukturen, Institutionen und Reprä­
sentanten ebenso ablehnen wie jegliche Form von Militär. Im 
Zuge dessen kam es zum Bruch zwischen den Antideutschen, 
die bis heute eine Minderheitenposition innerhalb des auto­
nomen Spektrums darstellen, und den die autonome Szene 
dominierenden sogenannten Antiimperialisten mit ihrer aus­
geprägten antiwestlichen, insbesondere antiamerikanischen 
und antiisraelischen Haltung.16 

Haben sich Antideutsche und Antiimperialisten in den letz­
ten Jahren wieder angenähert, so haben die Spannungen zwi­
schen beiden Ausrichtungen in der jüngsten Zeit aufgrund des 
erneuten Nahost-Krieges wieder zugenommen. Während sich 
die antideutsche Szene erneut bedingungslos mit dem Staat 
Israel und seinen Bürgerinnen und Bürgern auch durch die 
Teilnahme an pro-israelischen Demonstrationen solidarisierte, 
ergriffen die Antiimperialisten reflexartig Partei für die Palästi­
nenser. Sie beteiligten sich ebenso wie die dogmatischen Links­
extremisten z.B. aus der DKP an den bundesweiten Solidari­
tätsdemonstrationen für die Palästinenser, kritisierten dabei 
Israel vehement unter Ausblendung der Verbrechen der Hamas 
als „rassistischen Apartheidstaat“ und warfen dem jüdischen 
Staat einen „Genozid“ an den Palästinensern vor. Ein aktuelles 
Fallbeispiel ist die „Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz“ 
vom 13.1.2024 in Berlin. Bei dieser Veranstaltung vorwiegend 
dogmatischer Linksextremisten stand die Palästinasolidarität 
mit israelfeindlichen Positionen im Mittelpunkt. So waren auch 
Sympathisanten der Hamas unter den Teilnehmern. Vertreter 
der 2018 von ehemaligen Mitgliedern der DKP und SDAJ wegen 
fehlender revolutionärer Perspektive gegründeten „Kommunis-
tischen Organisation“ (KO) sollen die Auflösung des „zionisti-
schen Staates Israel“ gefordert haben.17

An der am 14.1.2024 in Berlin stattgefunden „Liebknecht-
Luxemburg-Demonstration“ skandierten u.a. auch Linksextre­
misten israelfeindliche Parolen wie „From the river to the sea 
– Palestine will be free“18 oder „Yemen, Yemen make us proud! 
Turn another ship around!“19 Der Widerstand gegen Israel wurde 

als „antiimperialistischer Befreiungskampf“ verklärt, ferner 
konnte eine zunehmende Vernetzung zwischen Linksextremis­
ten und propalästinensischen Akteuren beobachtet werden.

7 �Postkoloniale Linke

Der Postkolonialismus ist eine geistige und politische Strö­
mung, die sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Auseinander­
setzung mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus und 
Imperialismus entwickelte. Postkoloniale Linke gehen davon 
aus, dass die früheren Kolonien nur politisch befreit seien, 
jedoch weiterhin durch die Hegemonie eurozentrischer Sicht­
weisen beherrscht würden. Der Postkolonialismus setzt der Vor­
stellung einer westlichen Zivilisation, die der Welt Demokratie 
und Menschenrechte, Fortschritt und Wohlstand gebracht hat, 
die koloniale Erfahrung vieler Weltregionen entgegen, die den 
Westen vor allem in Form von Fremdherrschaft und Ausbeutung 
erlebt hatten. Das westliche Gesellschafsmodell, basierend auf 
der Grundlage individueller Freiheit, Pluralismus, Marktwirt­
schaft und Wettbewerb, gilt Postkolonialisten als strukturell 
zerstörerisch und diskriminierend.20

Die postkoloniale Migrationscommunity lehnt eine Assimi­
lation von Migranten als rassistisch ab. Postkoloniale ergrei­
fen für alle vermeintlich Unterdrückten gleichermaßen unkri­
tisch Partei und verklären sie. Israel ist für sie vor diesem 
Hintergrund nur eine „weiße Siedlerkolonie Nichtindigener“.21 
Ähnlich wie bei den antiimperialistisch ausgerichteten Links­
extremisten gilt ihr Mitgefühl ausschließlich den vertriebe­
nen Palästinensern und den Opfern israelischer Vergeltungs­
schläge. Jüdische Opfer sind ihnen dagegen keine Erwähnung 
wert. Mit ihnen gibt es keine Solidarisierung. Vielmehr wird 
die permanente Bedrohung jüdischen Lebens kategorisch aus­
geblendet. Nicht mehr der Arbeiter, so scheint es, sondern 
der Palästinenser ist zum neuen revolutionären Subjekt der 
postkolonialen Linken geworden und die Hamas ihr Heros. 
Aus diesem Grunde haben Postkoloniale auch keine Probleme, 
gemeinsame Sache mit Antisemiten zu machen. So kursie­
ren in diesen Kreisen Darstellungen Palästinas, auf denen der 
Staat Israel gemäß der Parole „From the river to the sea, Palas-
tine will be free“ zu Gunsten eines palästinensischen Staates 
aufgehört hat zu existieren.22

Vor allem an Hochschulen, bundesweit und international, 
hat der postkoloniale Ansatz zurzeit Hochkonjunktur. Dass es 
dabei nicht nur bei Parolen bleibt, zeigen zahlreiche antise­
mitische Vorkommnisse der jüngsten Zeit. So demonstrierten 
am 13.11.2023 etwa 100 Studenten der Berliner Universität 
der Künste in der Eingangshalle mit den Parolen „Stop coloni-
alism“ oder „Condem genocide“. Die Innenflächen ihrer Hände 
hatten sie rot bemalt, angeblich um zu zeigen, dass Israel Blut 
an seinen Händen habe. Die blutverschmierten Hände sollten 
aber zugleich auch an die Bluttat eines palästinensischen Mobs 
vom Oktober 2000 im Westjordanland an zwei Israelis erinnern. 
Nach der Tat zeigte einer der Mörder am Fenster seine mit dem 
Blut der Opfer verschmierten Hände.23 An der Freien Universität 
Berlin besetzten Studierende Mitte Dezember 2023 einen Hör­
saal. Dabei kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen 
mit jüdischen und proisraelischen Studierenden. In der Nacht 
auf den 3.2.2024 hat ein 23-jähriger Student einen 30 Jahre 
alten Kommilitonen jüdischen Glaubens in Berlin-Mitte mehr­
mals ins Gesicht geschlagen und schließlich auf den am Boden 
liegenden Mann eingetreten, weil dieser gegen israelfeindli­
che Demonstrationen protestiert hatte.24 Immer wieder werden 
zudem auf Demonstrationen von Palästinensern und linken Stu­
denten Parolen wie „Stoppt den Mord, stoppt den Krieg, stoppt 
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den Gaza-Genozid“ skandiert.25 Postkoloniale Linke schufen 
somit in der letzten Zeit an Universitäten bzw. im studenti­
schen Milieu ein weitgehendes Klima der Angst mit der Folge, 
dass sich viele jüdische Studenten kaum mehr in Lehrveranstal­
tungen trauten.

8 Ausblick

Kritik an der Politik Israels und seiner Repräsentanten muss 
möglich sein und ist möglich. Im Gegensatz zu dem gängigen 
Narrativ, dass durch Antisemitismusvorwürfe Kritik an Israel 
delegimitiert und propalästinensische Stimmen zum Schweigen 
gebracht werden sollen, haben seit dem 7.10.2023 unzählige 
propalästinensische Veranstaltungen stattgefunden – oftmals 
mit antisemitischen Anklängen und Vorfällen wie die Ereig­
nisse insbesondere an Berliner Hochschulen gezeigt haben. 
Dort, wo die Kritik als Feindschaft gegenüber Juden als Juden 
erkennbar wurde, haben staatliche Stellen eingegriffen. Dabei 
wurde deutlich, dass antizionistische und antisemitische Ein­
stellungen nicht nur im Rechtsextremismus und Islamismus 
vorhanden sind, sondern auch innerhalb der linksextremisti­
schen Szene. Zwar werden entsprechende Haltungen offiziell 
verurteilt, da sich Linkextremisten formell als antirassistisch 
verstehen. Dennoch trifft man auch in diesem Spektrum auf 
eine gewisse „Tradition“ von Antisemitismus, die bereits bei 
den marxistischen und anarchistischen Klassikern anzutreffen 
ist und immer wieder reflexartige Reaktionen nach sich zieht. 
Unter einigen linksextremistischen Gruppierungen lassen sich 
auch heutzutage deutliche antizionistische bis hin zu antise­
mitischen Grundeinstellungen feststellen. Vor allem antiimperi­
alistisch und postkolonial ausgerichtete Linksextremisten ste­
hen dem jüdischen Staat kritisch bis ablehnend gegenüber. Sie 
schweigen zu den Verbrechen von Palästinensern und Muslimen 
und wollen das Leid der Israeli nicht sehen. Sie nehmen Israel 
in erster Linie als den Repräsentanten des westlichen Kapitalis­
mus und Imperialismus im Nahen Osten wahr, der die arabische 

bzw. palästinensische Welt ausbeutet und unterdrückt. Aus die­
sem Grunde solidarisieren sie sich mit den Palästinensern und 
nehmen eine einseitig pro-arabische bzw. pro-palästinensische 
Grundposition ein. 

Nicht jede Kritik am jüdischen Staat ist aber zugleich auch 
antisemitisch. Vielmehr gilt die Feststellung des Politikwissen­
schaftler Pfahl-Traugbher, dass jede Aussage, die eine israel­
feindliche Grundposition hat, auch durch eine judenfeindliche 
Grundposition motiviert sein muss, um sie als antisemitisch zu 
bezeichnen.26 Antisemitistische Einstellungen innerhalb der 
linksextremistischen Szene werden deutlich, wenn angebliche 
jüdische Prägungen für das israelische Vorgehen verantwortlich 
gemacht werden. Dies gilt etwa für die Behauptung, der „jüdische 
Rachegeist“ erkläre die Palästinenserpolitik. Auch Anspielungen 
auf Konspirationsvorstellungen können dabei eine Rolle spielen, 
wenn „die Juden“ als eine „gefährliche Lobby“ oder „geheime 
Macht“ charakterisiert werden, die im Hintergrund unsichtbar 
die Strippen ziehen. Derartige Behauptungen übertragen „klas-
sische“ Formen der Judenfeindschaft nur auf die gegenwärtige 
Situation. Wird dann noch mit den antisemitischen Feinden von 
Israel sympathisiert oder gar zusammengearbeitet, sind Grenzen 
zur Judenfeindschaft in der Praxis bereits überschritten. 

Der Antisemitismus ist kein konstitutives Element im bun­
desrepublikanischen Linksextremismus. Antisemitische Einstel­
lungen, gar antiisraelische Vernichtungsphantasien, werden 
innerhalb der linksextremistischen Szene kaum diskutiert. Es 
lässt sich daher bislang keine allgemeine Feindschaft gegen­
über Juden als Juden im Linksextremismus feststellen. Vor dem 
Hintergrund des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und den 
daraufhin erfolgten Krieg in Gaza ist – ausgenommen sind die 
antideutsch und proisraelisch ausgerichteten Linksextremisten 
– aber eine zunehmende Radikalisierung vor allem im antiim­
perialistisch und antikolonial ausgerichteten Linksextremismus 
gegenüber Juden nicht zu übersehen. Zumindest so lange die 
Konflikte im Nahen Osten andauern, muss daher auch weiterhin 
mit gewalttätigen Übergriffen auch von Linksextremisten auf 
Menschen jüdischen Glaubens gerechnet werden.
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Aspekte von Ver-
schwörungstheo-
rien am Beispiel der 
„QAnon“-Bewegung

Von AR Marcel Auber, Ludwigsburg1

Seit der Corona-Pandemie, insbesondere dem Erstarken der 
Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, ist das viel­
schichtige Thema „Verschwörungstheorien“ wieder in den 
Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Ob es der Untergang der 
Titanic, die Mondlandung oder die Terroranschläge des 11. 
September waren, große Ereignisse, die eine hohe medi­
ale Aufmerksamkeit erzielten, scheinen sich seit eh und 
je dazu angeboten zu haben, Theorien zu entwickeln, die 
diese Ereignisse nicht als singuläres Geschehen betrachten 
oder akzeptieren können, sondern Zusammenhänge konst­
ruieren und einen „großen Plan“ hinter diesen vermuten. 
Es ist der gute alte Kampf von Gut gegen Böse, von einer 
kleinen verschwörerischen Gruppe, die die gesamte Mensch­
heit bedroht und von einer Gruppe Auserwählter, welche 
angeblich die Wahrheit erkannt hat und den Kampf gegen 
das Böse aufnimmt. Auf die Diskussionen zum Begriff „Ver-
schwörungstheorie“ möchte ich in meinem Beitrag nur kurz 
eingehen. Laut Wörterbuch ist eine Theorie ein „System wis-
senschaftlich begründeter Aussagen zur Erklärung bestimmter 
Tatsachen […]“ Im Sinne dieser Definition wäre die Nutzung 
des Begriffs „Theorie“ im Kontext des vorliegenden Textes 
falsch. Die Produzenten der Verschwörungstheorien nutzen 
eben nicht ein System wissenschaftlich begründeter Aus­
sagen. Im Gegenteil, sie legen die Betrachtungsperspektive 
entgegen wissenschaftlicher Grundsätze von Beginn an fest. 
Ich werde im Verlaufe des Textes noch auf diesen Aspekt ein­
gehen. Dennoch habe ich mich für die Nutzung des Begriffs 
„Verschwörungstheorie“ entschlossen, auch wenn es sich 
eher um eine „Verschwörungsannahme“ handelt. Unter einer 
Annahme versteht man den „Glauben an einen (noch) nicht 
erwiesenen oder nicht beweisbaren Sachverhalt, eine Hypo-
these oder Axiom.“ Der Begriff „Verschwörungstheorie“ ist 
dennoch weit verbreitet und hat sich im Kontext des hier 
behandelten Themas eingebürgert.

1 �Erklärungsmuster für Verschwörungstheorien 

Es gibt Autoren, die den Glauben an Verschwörungstheorien 
mit der Entwicklungspsychologie in Einklang bringen. Gut 
möglich, dass bereits im Kindesalter die Weichen dahinge­
hend gestellt werden, ob wir später anfällig oder weniger 
anfällig für Verschwörungstheorien sind. Bei Betrachtung der 
Vielzahl an Menschen, die Seite an Seite mit Rechtsextremis­
ten, Linksextremisten und sog. Neuen Rechten im Namen 
des „Volkes“ marschieren – oder spazieren gehen – reicht 
meine Vorstellungskraft nicht dazu aus, diesen allen eine 

defizitäre Kindheit zu attestieren, wenngleich sich eine pau­
schale Zuordnung aller Teilnehmer als Verschwörungstheore­
tiker verbietet. Das die Psychologie eine zentrale Rolle beim 
Thema Verschwörungstheorien spielt, steht für mich außer 
Frage. In seinem letzten großen Werk äußerte der Psycho­
loge Alfred Adler: „Dass wir nicht von Tatsachen, sondern von 
unserer Meinung über Tatsachen beeinflusst sind, liegt klar 
auf der Hand.“2 Diese Conclusio Adlers ist meiner Ansicht 
nach der Schlüssel für die Entstehung und den Glauben an 
Verschwörungstheorien. Nicht die Fakten, sondern die Mei­
nung jedes Einzelnen zu denselben sind es, die uns an Tat­
sachen oder „alternative“ Tatsachen glauben lassen. Eine 
Meinung, die von außen beeinflussbar ist und dadurch die 
Wertung von Fakten jedes Einzelnen verändern kann. Dass 
der Glaube nicht nur in der Lage ist, Berge zu versetzen, 
sondern uns vielmehr an der Realität zweifeln lässt, wird 
durch das Erstarken der Verschwörungstheorien deutlich. Die 
Überzeugung, dass mitten unter uns „Reptiloide“ in Men­
schengestalt leben, die uns nach dem Leben trachten oder 
uns versklaven möchten, würde man eher in einem fiktiven 
Werk aus dem Science-Fiction-Genre vermuten und doch gibt 
es immer mehr Menschen, die fest von der Existenz solcher 
„Reptiloide“ überzeugt sind

Wie so oft in der Menschheitsgeschichte dienen einfa­
che Erklärungsmuster dazu, aus Unsicherheit Sicherheit 
zu generieren, ein „Wir-Gefühl“ zu entwickeln und gleich­
zeitig das Selbstwertgefühl zu steigern. In den dunkelsten 
Stunden unserer deutschen Geschichte waren es die Juden, 
die für „unser Unglück“ verantwortlich gemacht wurden. 
Welche Ausmaße diese Schuldzuweisung annehmen sollte, 
war für viele Menschen unvorstellbar, obwohl die Ideologen 
in unzähligen Reden und Schriften klar ankündigten, was 
sie zu tun gedachten. Schlussendlich war der Holocaust die 
logische Konsequenz der nationalsozialistischen Ideologie. 

Auch heute sehen sich die Anhänger der Verschwö­
rungstheorien als die Auserkorenen, die Wölfe, die 
„Redgepillten“,3 die den „Schlafschafen“ überlegen sind. 
Befindet man sich im Sog der Theorie, werden alle Gegeben­
heiten aus der Perspektive der Anhänger gedeutet. Fakten, 
die über verschiedene Kanäle veröffentlicht werden, werden 
als Lügen der „Mainstream-Medien“ gebrandmarkt, wenn 
sie nicht mit der entsprechenden Theorie übereinstimmen. 
Passen sie zu den Vorstellungen der Verschwörungsgläubi­
gen oder lassen sie sich in das Gesamtbild einfügen, wer­
den sie als Beweis für die Richtigkeit der eigenen Theorie 
ins Feld geführt. Nicht selten führt der Glaube an die Ver­
schwörungstheorie dazu, dass die Informationsgewinnung 
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langfristig ausschließlich durch „alternativen Medien“ 
erfolgt. Die Frage nach den Betreibern oder deren Motiva­
tion rückt allzu oft in den Hintergrund. 

2 �Die Corona-Pandemie und ihre Folgen

Als am letzten Tag des Jahres 2019 in der chinesischen Stadt 
Wuhan eine neue Lungenentzündung entdeckt wurde, sollte 
kein Vierteljahr später deren Erreger als SARS-CoV2 Virus 
identifiziert werden. In unserer globalisierten Welt verbrei­
tete sich der aggressive Virus rasant über die gesamte Erd­
kugel. Während in manchen Ländern die Menschen aufgrund 
des dort bestehenden schlechten Gesundheitssystems jäm­
merlich an der Krankheit sterben mussten, führte es in den 
privilegierten Ländern zu einer extremen Einschränkung der 
Grundrechte, die von den jeweiligen Regierungen zum Schutz 
der Bevölkerung getroffen wurde. In Deutschland erfolgten 
entsprechende Regulierungen nach engen Absprachen zwi­
schen Bund und Ländern. Dass die Maßnahmen aufgrund der 
massiven Einschnitte kritisch analysiert und beobachtet wer­
den, stand meiner Ansicht nach nicht nur zu erwarten; eine 
freiheitlich-demokratische Gesellschaft ist verpflichtet, sol­
che Entwicklungen kritisch zu bewerten. Über das Virus gab 
es nahezu keine validen Informationen. Wie sollte man die­
sem „unsichtbaren Feind“ begegnen? Retrospektiv kann man 
heute die eine oder andere Maßnahme als übertrieben bewer­
ten. Die Bilder von Menschen, die in Indien auf den Straßen 
vegetierten und vor den Krankenhäusern auf rettenden Sau­
erstoff warteten, werden mir trotz dieser Erkenntnis lange im 
Gedächtnis bleiben. 

Wie oft in solchen Situationen musste eine Abwägung zwi­
schen Sicherheit und Freiheit getroffen werden. Für viele Bür­
ger entstand ein Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber einem 
übermächtig wirkenden Staat. Bei Betrachtung der Auswirkun­
gen der Krankheit auf unsere Gesellschaft, die sich anfangs 
noch relativ in Grenzen hielten, schienen die Maßnahmen für 
viele unverhältnismäßig zu sein. Dass diese Bilanz eventuell, 
zumindest zu einem Teil, auf die getroffenen Schutzmaßnah­
men zurückzuführen war, fand keine Beachtung. Schnell ver­
breiteten sich die ersten Gerüchte, Parteien4 wurden gegründet. 
Eine Bewegung, die in den USA bereits über eine große Anhän­
gerzahl verfügte, fand auch in Deutschland zunehmend mehr 
Anhänger. Die „QAnon“-Bewegung und deren völkischen, anti­
semitischen Narrative breiteten sich über die sog. Corona-Leug­
ner-Szene aus. Diese ging (und geht immer noch) davon aus, 
dass die Pandemie Teil eines „großen Plans“ einer „Elite“ sei, 
welche die Weltbevölkerung zu dezimieren und zu kontrollieren 
beabsichtigte. Schuldige waren schnell ausgemacht. Neue Prota­
gonisten wie Bill Gates, George Soros, Hillary Clinton oder „alte 
Bekannte“ wie die Rothschilds, die bereits in der Vergangen­
heit als antisemitisches Feindbild dienten, wurden als Gegner 
identifiziert. Diese „Feinde“ wurden von der „QAnon“-Bewe­
gung fortan als Teil des „Deep State“5 bezeichnet. Die „QAnon“-
Ideologie vermischte sich mit den Verschwörungserzählungen 
der „Querdenker“-, der „Reichsbürger- und Selbstverwalter“-, der 
„Corona-Leugner“- und nicht zuletzt der rechtsextremistischen 
Szene, wobei die einzelnen Szenen in diesem Kontext nicht 
mehr trennscharf betrachtet werden können. 

3 �Die „QAnon“-Bewegung

Mit welcher Bewegung haben wir es bei „QAnon“ zu tun? Wie 
andere extremistische Bewegungen verdankt sie ihre schnelle 

Verbreitung, wahrscheinlich sogar die Entstehung, der Digita­
lisierung. Im Grunde gehen die Anhänger der Bewegung davon 
aus, dass es eine global agierende Elite gäbe, die in dunklen 
Kellern Kinder gefangen hält, dies quält und aus deren Blut 
ein Verjüngungsserum gewinnt. 

Der Ursprung von „QAnon“ lässt sich auf anonyme Nach­
richten eines Internetnutzers,6 der sich als „Q“ bezeich­
nete, zurückführen. Dieser postete zu Beginn auf dem 
Imageboard7 „4Chan“ kryptische Botschaften. Diese erin­
nern an die „Quatrains“ des französischen Astrologen, Arzt 
und Apothekers Michel de Nostradam, besser bekannt unter 
seinem lateinischen Namen „Nostradamus“. Auch dieser 
nutzte einen kryptischen Stil, der immer neue Interpre­
tationen seiner Prophezeiungen – eben der „Quatrains“ – 
zuließ. Bei dem Buchstaben „Q“ soll es sich um den höchs­
ten US-Geheimhaltungsgrad außerhalb des Militärs han­
deln. Interessierte schlossen daraus, dass es sich bei „Q“ 
um eine Person handeln musste, die in der Hierarchie einer 
der US-Geheimdienste oder der Regierung einen hohen 
Rang einnahm. Die Botschaften von „Q“ wurden fortan als 
„Q-Drops“ bezeichnet. Die Anhänger der Bewegung bezeich­
neten sich als „QAnons“. 

4 �Instrumentalisierung durch das rechtsextre-
mistische Spektrum

Akteure aus dem rechtsextremistischen Spektrum verstan­
den es, diese im Aufwind befindliche Bewegung zu instru­
mentalisieren und durch das Einbringen eigener Ideologie­
fragmente Zuspruch aus der Bevölkerung zu generieren. So 
konnte man beispielsweise das in der rechtsextremistischen 
Szene verbreitete Narrativ des „Großen Austauschs“ mit dem 
in der „QAnon“-Szene propagierten „Great Reset“8 in Ein­
klang bringen. Durch die Bildung einer Mischszene, beste­
hend aus Zugehörigen extremistischer Phänomenbereiche 
sowie Menschen aus der politischen „Mitte“ der Gesellschaft, 
und durch die Schaffung einer gemeinsamen Identität wur­
den die in der Szene verbreiteten Narrative in die eigenen 
Argumentationsmuster übernommen. Den Agitatoren gelang 
es so, mittels irrationaler Erzählungen, eine eigene Identität 
zu schaffen, die es nunmehr zu schützen galt. Der Kampf 
gegen die „äußeren Feinde“, gegen die „Elite“, den „Deep 
State“ hatte eine identitätsstiftende Wirkung, die zeitgleich 
das Zugehörigkeits- und Überlegenheitsgefühl potenzierte. 
Schließlich war man Teil der „erwachten“ Bevölkerung, Teil 
der „Guten“, bereit, den Kampf gegen das „Böse“ aufzuneh­
men und weitere Teile der Bevölkerung zu wecken. Das „Q“ 
wurde mit Stolz und als Zeichen der Gemeinschaft von vielen 
Akteuren getragen.

5 �Welt der Verschwörungstheoretiker

Die Urheber der Verschwörungstheorie verstanden es, die 
Anhänger davon zu überzeugen, eine neue, statische Per­
spektive einzunehmen. Das Hinterfragen von vermeintli­
chen Fakten, die Einnahme anderer Standpunkte und damit 
eines Perspektivenwechsels gehört zum Grundwerkzeug der 
wissenschaftlichen Arbeit, um Hypothesen zu überprüfen 
und aus Indizien beweissichere Fakten zu generieren. In 
der Welt der Verschwörungstheoretiker stehen diese ver­
meintlichen Fakten von Beginn an fest, da der Stand­
punkt der Perspektive festgelegt wurde. Entsprechend 
erfolgt die Beurteilung dieser „Fakten“ vom Standpunkt 
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der eingenommenen Perspektive und damit einzig zu deren 
Erklärung. Ereignisse werden umgedeutet und als Bestä­
tigung der Theorie herangezogen. Im Gegensatz zu einem 
Perspektivenwechsel oder einer interdisziplinären Betrach­
tung beharrt der Anhänger auf seiner Position und ver­
sucht, einzelne Fragmente mit seiner Theorie in Einklang 
zu bringen.

Michael Butter beschreibt diesen Aspekt in seinem Werk 
„Nichts ist, wie es scheint“ sehr plastisch mit zwei Fotogra­
fien. Auf einem ist die ehemalige Bundeskanzlerin Angela 
Merkel zu sehen, die mit ihren Händen die berühmte „Mer-
kel-Raute“ formt, auf einem anderen die Pop-Sängerin Bey­
oncé, die mit ihren Händen während des Auftritts in der 
Halbzeitpause des Super Bowl ein Dreieck formt. Verschwö­
rungstheoretiker deuten diese Gesten als geheime Zeichen, 
die einem kleinen Kreis von Verschwörern als Mitteilung 
dienen. Wahr und damit ein unumstößlicher Fakt ist, dass 
beide Personen diese Zeichen formten, es wurde auf Foto­
grafien und unzähligen Videoaufnahmen festgehalten. Dass 
diese Gesten darauf zurückzuführen sein könnten, dass sie 
zur Kontrolle der Hände während eines öffentlichen Auftritts 
(Merkel) oder einfach Teil der ausgearbeiteten Choreografie 
(Beyoncé) sein könnten, wird in die Erwägung der Verschwö­
rungstheoretiker nicht einbezogen. Deren Überlegung zielt 
darauf ab, die Gesten mit ihrer Theorie in Einklang zu brin­
gen und sie damit als Bestätigung für die Richtigkeit ihrer 
Annahmen heranzuziehen.

Ein weiteres Beispiel für diese Vorgehensweise ist die 
Pseudo-Dokumentationsreihe, die von der niederländi­
schen Autorin Janet Ossebaard unter dem Titel „Der Fall der 
Kabale“9 publiziert wurde. Innerhalb der „QAnon“-Bewegung 
scheint sie einen hohen Stellenwert zu genießen. Bereits 
in der ersten Folge „Das Ende der Welt wie wir sie kennen“ 

werden die Konsumenten dazu aufgefordert, alle in der 
Dokumentation aufgezeigten Fakten selbst zu überprüfen. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Dokumen­
tation durch die Mitarbeit „unzähliger Anons“10 und durch 
„tausende Stunden“ Recherchen entstanden sei. Durch die­
sen Hinweis wird suggeriert, dass eigene Recherchen obso­
let sind. In den einzelnen Folgen der „Dokumentation“ wer­
den der geneigten Zuschauerschaft nun „Beweise“ präsen­
tiert, die den „bösen“ und „umfassenden“ Plan der „Elite“ 
demonstrieren sollen. Es werden Superlative genutzt, um die 
Verschwörung als etwas Gigantisches darzustellen. So ist von 
einem Quantensprung die Rede, der erforderlich ist, um die­
sen Plan zu verstehen. „Glaube mir, du hast bis jetzt nicht die 
leiseste Ahnung. Das Böse, das ich erwähnt habe, hat hinter 
den Kulissen so intelligent und so brillant gearbeitet, dass 
kaum jemand je etwas bemerkt hat.“11 Die Kommentatorin 
fordert den Zuschauer dazu auf, sich auf die Reise zu bege­
ben, um schlussendlich die Wahrheit zu verstehen. Bereits in 
der ersten Folge wird dadurch klargestellt, dass die Fakten, 
die bislang öffentlich publiziert wurden, nicht der Wahrheit 
entsprechen. Die Perspektive, die der Zuschauer einnehmen 
soll, wird ebenso klar definiert. Das Ergebnis steht fest: Es 
gibt das Böse, das „hinter den Kulissen“ „intelligent“ und 
„brillant“ an der Umsetzung seines (bösen) Planes gearbei­
tet hat.

Durch die „Identifizierung“ der „Elite“ als Verschwörer, als 
„das Böse“, nimmt man als Anhänger der Theorie gleichzei­
tig die Gegenposition ein. Ist also Teil „der Guten“. Bei den 
„Bösen“ handelt es sich allesamt um wichtige Persönlichkei­
ten der Weltgeschichte. Bill Gates beispielsweise ist einer der 
Tech-Pioniere unserer Zeit, der es durch seine Fähigkeiten 
geschafft hat, ein Unternehmen aufzubauen, das weltweit 
über 200.000 Mitarbeiter beschäftigt12 und im Jahr 2023 

REZENSION
Göhler, Ordnungswidrigkeiten-
gesetz, Kommentar. 19. Auflage 
2024

Der Kommentar zum Ordnungswid­
rigkeitengesetz, begründet von Dr. 
Erich Göhler, fortgeführt durch Dr. 
Franz Gürtler, Dr. Peter König und 
Dr. Helmut Seitz sowie seit der 18. 

Auflage gemeinsam bearbeitet von Dr. Martin Bauer und Dr. 
Anselm Thoma, dürfte den meisten Juristen, Verwaltungs- 
und Polizeibeamten ein fester Begriff sein. 
Die 19. Auflage bringt nunmehr die Kommentierung in 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur auf den Stand 
vom 1. September 2023, wobei zum Teil auch noch spä­
ter veröffentlichte Quellen aufgenommen worden sind. Sie 
berücksichtigt seit Erscheinen der Vorauflage sechs Ände­
rungsgesetze. Dazu gehört zum Beispiel das 60. Gesetz zur 
Änderung des Strafgesetzbuches mit der Modernisierung des 
Schriftenbegriffs und anderer Begriffe (BGBl. I 2020, 2600) 
sowie das Gesetz  zur Anpassung der Regelungen über die 
Bestandsdatenauskunft an die Vorgaben der Rechtspre­
chung des Bundesverfassungsgerichts (BGBl. I 2021, 448).
Inhaltlich überzeugt der Kommentar wie gewohnt auf gan­
zer Linie. Durch seine sehr gute Strukturierung schafft er 

in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über Rechtspre­
chung und fachspezifische Literatur, verliert sich aber nicht 
in verzichtbaren Einzelmeinungen. Den Kommentierungen 
sind jeweils der Normtext sowie im Einzelfall eine Übersicht 
und Hinweise zum Schrifttum vorangestellt, so dass sich der 
Leser schnell zurechtfinden kann. Ein maßvoll eingesetzter 
Fettdruck lässt wichtige Stichworte leichter finden. Nach­
weise finden sich nunmehr verstärkt in Fußnoten, wenn­
gleich kurze Zitate auch im Kommentierungstext belassen 
wurden.
Als positiv herauszustellen ist die besondere Ausgewogen­
heit der Kommentierung sowie die gut verständliche Dar­
stellung auch schwieriger Fragestellungen. In der Gesamt­
schau gilt der Kommentar aufgrund seiner Informations­
fülle, Zuverlässigkeit und Aktualität berechtigt als führen­
des und damit unverzichtbares Standardwerk. 

Hartmut Brenneisen, Preetz/Worms

Autoren:� Martin Bauer, Anselm Thoma
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Auflage:� 19. Auflage 2024
Format:� 1748 Seiten, 12,8 x 19,4 cm, Hardcover
Preis:� 95,00 Euro
ISBN:� 978-3-406-79850-4
Verlag:� Verlag C. H. Beck oHG
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einen Jahresumsatz von über 72 Mrd. US-Dollar generiert.13 
Die Anhänger der „QAnon“-Bewegung stellen sich mit ihm 
auf dieselbe Stufe, da sie sich als direkten Gegner gerieren. 
Schließlich waren sie in der Lage, den „intelligenten“ und 
„brillanten“ Plan dieses Genies zu erkennen und nun gegen 
diesen zu agieren. So schaffen die Anhänger ein Selbstbild, 
das intrinsisch positiv konnotiert ist und sie sich so über 
die große Allgemeinheit hervorhebt, die den „brillanten“ 
Plan noch nicht erkennen konnte. Dieses Gefühl der Über­
legenheit wird durch die Resonanz aus der verschwörungs­
theoretischen Gemeinschaft verstärkt. Wie bereits erwähnt, 
müssen die zum Teil schlüssigen Argumente, die gegen die 
Theorie sprechen, daher umgedeutet oder negiert werden, 
da die selbst geschaffene Identität innerhalb der Gemein­
schaft sonst hinterfragt werden müsste. Zusätzlich gelingt 
es so, eigene Denkmuster und Handlungen zu rechtferti­
gen, schließlich bekämpft man „das Böse“. Michael Butter 
überträgt diesen Aspekt in seinem Werk „Nichts ist, wie es 
scheint“ auf deutsche Verschwörungstheorien: „Wenn die 
Migranten nicht aus purer Not nach Deutschland kommen, 
sondern Teil eines perfiden Plans sind, ist Widerstand gegen 
ihre Anwesenheit kein Ausdruck von Vorurteilen, sondern 
wohlmotiviert.“14 

6 Profiteure

Der letzte Aspekt, den ich anführen möchte, ist der der Pro­
fiteure. Wer profitiert von den Verschwörungstheorien oder 
wer könnte davon profitieren? Diese Fragestellung wirft 
zwangsläufig die Frage nach den Zielen auf. Aus meiner Sicht 
nehmen hierbei die Ziele Geld und Macht, die sich zum Teil 
gegenseitig bedingen, eine entscheidende Rolle ein. Es gibt 
Menschen, die mit der Verbreitung von Verschwörungstheo­
rien ihren Lebensunterhalt verdienen. Dem Moderator Alex 
Jones beispielsweise, der wie die „QAnon“-Bewegung u.a. die 
Theorie der „Neuen Weltordnung“ verbreitet, gelang es auf 
der Grundlage der Verbreitung einer Theorie, die eine glo­
bale Verschwörung beinhaltet, ein Medienimperium aufzu­
bauen. In Deutschland stand der Gründer der „Querdenken 
711“-Bewegung, Michael Ballweg, unter dem Verdacht, durch 
Spendenaufrufe eine nicht unerhebliche Menge an Geld „ein-
genommen“ zu haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft 
wegen Betrug und Geldwäsche wurde seitens des Landge­
richts Stuttgart mangels eines hinreichenden Tatverdachts 
nicht zugelassen und auf den Vorwurf der Steuerhinterzie­
hung reduziert. Ein Urteil steht noch aus.

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der „QAnon“-
Bewegung rücken zwei Männer der Weltgeschichte in den 
Fokus: Donald John Trump und Wladimir Wladimirowitsch 
Putin. Beim 45. Präsident der USA dürfte es sich um den 
Profiteur schlechthin handeln. Bereits bei den Überlegun­
gen, wer sich hinter dem Buchstaben „Q“ verbergen könnte, 
sollen die Anhänger der Bewegung davon ausgegangen 
sein, dass es sich um einen Mitarbeiter von Trump han­
delt, der die Menschen auf den bevorstehenden Sturm auf 
den „Deep State“ vorbereiten wollte.15 Trump selbst wurde 
als selbstloser Kämpfer stilisiert, der den Kampf gegen den 
„Deep State“ aufgenommen hatte. Im Wahlkampf um die 
Präsidentschaft kokettierte Trump mit der Bewegung. Bei 
Hillary Clinton handelte es sich um die Gegenkandidatin 
der Demokraten. Clinton wurde von den „QAnons“ als eine 
der Protagonistinnen des „Deep State“ angesehen. Beim 
sog. Pizzagate16 wurde Clinton u.a. vorgeworfen, Teil eines 
Kinderporno-Rings zu sein, der im Keller einer Pizzeria 
in Washington D.C. Kinder gefangen hält und quält. Eine 
offensichtliche Parallele zu den Annahmen der „QAnon“-
Anhänger, die ebenfalls davon ausgehen, dass Kinder in 
Kellern gefangen gehalten werden. 

Putin, der seit Ende 1999, mit einer kurzen vierjähri­
gen Unterbrechung, Präsident von Russland ist, profitiert 
ebenfalls vom Erstarken der „QAnon“-Bewegung. Bis heute 
besteht der Verdacht, dass Putin u.a. durch den Einsatz von 
Hackern den Wahlkampf 2016 zugunsten Trumps beeinflusst 
haben soll. Dadurch gewann er nicht nur einen starken Ver­
bündeten, sondern konnte durch die Diffamierung „westli-
cher“ Medien gezielt „Fake News“ lancieren. Der Angriffs­
krieg Russlands gegen die Ukraine verdeutlicht den Stellen­
wert von Information und Desinformation als Teil der regulä­
ren strategischen Vorgehensweise. 

7 Schluss

Eine intellektuelle Auseinandersetzung mit (Verschwö­
rungs-)Theorien ist aus meiner Sicht positiv, sofern man 
ergebnisoffen agiert. Tatsächliche Verschwörungen waren 
und sind ein Bestandteil unserer Geschichte und wahr­
scheinlich auch der Gegenwart. Die Ermordung Julius Cae­
sars oder die sog. Watergate-Affäre sind nur zwei histori­
sche Beispiele. Daher sollte man nicht jede Theorie ignorie­
ren oder sofort als Unsinn abtun. Entscheidend ist vielmehr 
der Umgang mit ihr auf Grundlage eines wissenschaftlichen 
Ansatzes. 

Anmerkungen

1	 Der Autor ist als Amtsrat beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg 
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Kollaboration gegen den 
„Kapitalismus“ – Über 
die Kooperation, Kum-
panei und Komplizen-
schaft von RAF und SED

Von Dr. Harald Bergsdorf, Dümpelfeld1

1 Einleitung

Am 20. April 1998, also vor rund 25 Jahren, veröffentlichte die 
RAF ihre Auflösungserklärung. Damit beendete die RAF nach 
ihren 34 Morden, u.a. an zehn Polizeibeamten, ihre Existenz. In 
ihrer Auflösungserklärung rechtfertigt sie erneut ihre Verbre­
chen: „Wir stehen zu unserer Geschichte […] Wir sind froh, Teil 
dieses Versuchs gewesen zu sein...Das Ende des Projektes zeigt, 
dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Aber 
es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und Legitimation der 
Revolte […] Denn der tatsächliche Terror besteht im Normalzu-
stand des ökonomischen Systems“.2 Damit präsentiert die RAF 
auch in ihrer Auflösungserklärung den „Kapitalismus“ als den 
angeblich wirklichen Täter, um von den eigenen Morden  abzu­
lenken und sich selbst als Opfer zu präsentieren.

Als Fehler konzediert die RAF in ihrer Auflösungserklärung 
lediglich, sie habe es versäumt, über und neben ihr als mor­
dender „Fraktion“ eine politische Partei aufzubauen, um den 
„terroristischen Kapitalismus“ wirkungsvoller mit Attentaten 
und Agitation zu bekämpfen. Außerdem habe die Entführung 
der Lufthansa-Maschine 1977, mit normalen Urlaubern an Bord, 
den Eindruck erweckt, „als würde die RAF nicht mehr zwischen 
oben und unten in dieser Gesellschaft unterscheiden. Damit 
war im berechtigten Versuch, die Gefangenen aus der Folter zu 
befreien, die sozialrevolutionäre Dimension des Kampfes nicht 
mehr identifizierbar. Aus dem Bruch mit dem System […] war 
der Bruch mit der Gesellschaft geworden.“ Damit kritisierte die 
RAF die Entführung der „Landshut“ und den Mord am Flugka­
pitän durch ihre palästinensichen Helfer lediglich als strategi­
schen Missgriff, ohne beide Verbrechen moralisch zu verurtei­
len. Während die RAF im Text ihre verstorbenen bzw. getöteten 
Mitglieder erneut heroisiert, ignoriert sie weiterhin konsequent 
die Opfer ihrer Morde und deren Familien. Lediglich Hanns Mar­
tin Schleyer erwähnt sie, um ihn erneut ausschließlich als Täter 
statt Opfer darzustellen.

Stärker als zum Beispiel mit dem Linksextremismus hat sich 
bundesdeutsche Politik- und Geschichtswissenschaft bislang 
mit der RAF befasst. Inzwischen existieren zahlreiche Gesamt­
darstellungen über die RAF, ihre Mörder und Mordanschläge. 
Zugleich mangelt es weiterhin an Spezialstudien. Gerade auch 
deshalb, weil die RAF meist konspirativ-klandestin agierte 
und ehemalige RAF-Mitglieder über zentrale Aspekte der 

RAF-Geschichte bis heute fast vollständig schweigen, gibt es 
zum Beispiel kaum einschlägige Veröffentlichungen über das 
RAF-Innenleben, über RAF-Ein- und Ausstiegsprozesse und über 
das RAF-Sympathisanten- und -Unterstützerumfeld inklusive 
möglichst präziser Bestimmungen beider Begriffe.3 Fast einer 
terra incognita ähneln daneben Vergleiche der RAF beispiels­
weise mit der französischen Terrorgruppierung „action directe“ 
und den „brigate rosse“ aus Italien. Gerade solche Arbeiten 
komparativer Art könnten neben Parallelen auch nationale und 
sonstige Spezifika, Besonderheiten und Eigentümlichkeiten 
klarer herausarbeiten, ohne damit eine nationale Nabelschau 
zu betreiben. Ein weiteres Desiderat besteht nicht nur in Stu­
dien über prominente und vor allem nicht-prominente RAF-
Opfer und ihre Hinterbliebene, sondern auch in abwägenden 
Analysen der Komplizenschaft von RAF und SED bzw. des MfS 
als dem Hauptinstrument ihrer Diktatur, das einen Beitrag zum 
immerhin fast dreißigjährigen Überleben der Terrorgruppierung 
bis 1998 leistete.4

2 Beginn der SED-RAF-Kooperation

Die Kooperation der SED und ihres MfS mit der RAF begann 
bereits kurz nach deren Gründung.5 So hatte Ulrike Meinhof 
schon Anfang der 1970er-Jahre in der DDR u.a. sondiert, inwie­
weit die SED die RAF unterstützen würde. Tatsächlich ließ die 
SED einige RAF-Mitglieder bereits seit dieser Zeit über den 
Flughafen Berlin-Schönefeld u.a. in den Nahen Osten ein- und 
ausreisen, wo sie an palästinensischen Ausbildungslagern für 
Terroristen teilnahmen. Ende der 1970er-Jahre intensivierten 
RAF und SED bzw. das MfS ihre Zusammenarbeit. Eine wichtige 
Rolle hierbei spielte – aufgrund ihrer damaligen MfS-Kontakte 
– die 2022 verstorbene Terroristin Inge Viett. Damit begann ein 
besonderes Kapitel der SED-RAF-Kollaboration.

Zur Aufklärung und Bearbeitung links- und rechtsterroris­
tischer Gruppierungen vor allem in der Bundesrepublik hatte 
das MfS im SED-Auftrag bereits 1975 eigens die Abteilung 
XXII gegründet.6 Diese Abteilung mit dem euphemistischen 
Namen „Terrorabwehr“ agierte selbst für MfS-Verhältnisse auch 
behördenintern besonders konspirativ und klandestin („innere 
Konspiration“).7 Wörtlich hieß es in einem Vermerk der SED-
Geheimpolizei, das zentrale Ziel der Abteilung XXII bestehe 
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darin, „Sicherheitsrisiken und Gefahren für die DDR und ihre 
Verbündeten, die sich aus den Aktivitäten einer terroristischen 
Gruppierung ergeben, einzuschränken bzw. zu verhindern.“8

In der Realität pflegte nicht nur der RAF-Anwalt Klaus Crois­
sant enge Kontakte zur Abteilung XXII des MfS, sondern auch 
westdeutsche Neonationalsozialisten und Rechtsterroristen, die 
Anschläge beispielsweise auf die US-Armee in der Bundesre­
publik verübten.9 Das zentrale Ziel der Kollaboration des MfS 
mit „nationalen Sozialisten“ aus dem Westen bestand darin, die 
angebliche „Rechtsentwicklung der BRD“ öffentlich anzupran­
gern – auf der gemeinsamen Grundlage sowohl von USA- und 
Israelfeindlichkeit als auch von Ressentiments gegen die rechts­
staatliche Demokratie und Sentiments für Diktaturen.

3 Ziele der SED-RAF-Kooperation

Besonders eng kooperierte die SED vor allem durch ihr MfS mit 
der RAF. Zwar ist individualistischer Terror („anarcho-terroristi-
sche Kräfte“), wie ihn die RAF ausübte, aus marxistisch-leninis­
tischer Sicht abzulehnen. Daran fühlte sich grundsätzlich auch 
die SED als Auftraggeber des MfS gebunden. Denn im kollekti­
vistischen Selbstverständnis der SED drohte durch  individua­
listischen Terror eine Entfernung und „Entfremdung“ vom „Pro-
letariat“ als dem „revolutionären Subjekt“. Insofern unterschie­
den sich die jeweiligen Strategien von SED und RAF zur sog. 
„Überwindung“ des „Kapitalismus“ gravierend.

Andererseits teilten RAF und SED eben ideologische Affini­
täten mit gemeinsamen Feindbildern. So verbanden SED und 
RAF weltanschaulich ihr Hass auf die rechtsstaatliche Demokra­
tie der Bundesrepublik („Kapitalismus“) und ihre Feindschaft 
sowohl gegenüber den USA als auch Israel. Mehr oder minder 
explizit präsentierten sowohl die SED als auch die RAF den 
„Kapitalismus“ in der Bundesrepublik als die zentrale Ursache 
des Terrorismus. Neben ihrer ideologischen Nähe pflegten RAF 
und SED darüber hinaus jeweils enge Beziehungen zu identi­
schen Verbündeten, u.a. zu sog. „Befreiungsbewegungen“ wie 
der antisemitischen PLO.

Bei aller deutschlandpolitischen Brisanz in Zeiten deutsch-
deutscher Verständigung (u.a. Milliardenkredite der Bundesre­
publik Mitte der 1980er-Jahre für die DDR gegen Zugeständnisse 
bei Menschenrechten) zielte die SED daneben darauf, durch 
ihre Kollaboration mit der RAF den westdeutschen Linksterro­
rismus stärker aufzuklären, RAF-Mitglieder zu identifizieren, 
deren private Verbindungen in die DDR aufzudecken und von 
RAF-Plänen zu erfahren. Denn trotz ihrer Allianz mit der RAF 
befürchtete die SED offenbar, westdeutsche RAF-„Anarchisten“ 
könnten auch gegen die DDR mörderische Anschläge verüben, 
zum Beispiel gegen DDR-Botschaften. Grundsätzlich gehörte 
„Anarchismus“ zu den traditionellen SED-Feindbildern.

Um die aktive RAF daher präventiv bereits von Anschlags­
planungen abzuhalten, wollte die SED durch die Aufnahme 
von demobilisierten RAF-Mitgliedern ein Druckmittel („Faust-
pfand“) gegen die westdeutsche Terrorgruppierung gewinnen. 
Ferner sorgte sich die SED, durch Großfahndungen nach der 
RAF in der Bundesrepublik könnten auch Stasi-Agenten im 
Westen („Operationsgebiet“), die im SED-Jargon „Kundschaf-
ter des Friedens“ hießen, auffliegen und westdeutschen Sicher­
heitsbehörden „ins Netz gehen“.10 Ebenfalls fürchtete die SED 
später, festgenommene RAF-Terroristen könnten die Koopera­
tion von SED und RAF ausplaudern und damit die DDR-Außen­
politik schädigen. Auch deshalb warnte das MfS – auf Basis 
von IM-Hinweisen aus dem Westen – aktive RAF-Kader offenbar 
mitunter vor westdeutschen Fahndungsmaßnahmen.11 Ohnehin 
wollte die SED Fahndungserfolge des „Klassenfeindes“ aus dem 

Westen gerade gegen die RAF dringend verhindern. Durch die 
Zusammenarbeit der SED mit der RAF wollte Honeckers Partei 
letztlich vor allem Ansätze finden, um die bei ihr verhassten 
Bundesrepublik politisch zu destabilisieren und die DDR zu sta­
bilisieren. Um die eigenen Interessen zu fördern, mahnte die 
SED die RAF zum Beispiel kurz vor der Bundestagswahl 1980 
zu Zurückhaltung. Umgekehrt wollte die RAF-Spitze einen 
sicheren Rückzugsort für die demobilisierten „Kämpfer“ finden 
und deren Festnahme auch deshalb verhindern, weil sie fürch­
tete, im Gefängnis könnten ihre Genossen, um Strafnachlass 
(„Kronzeugenregelung“) zu erlangen, mit „Repressionsorganen“ 
kooperieren und Interna ausplaudern, darunter konspirative 
Wohnungen („KW“) oder Depots der aktiven RAF, Falschidenti­
täten von aktiven RAF-Kadern und überhaupt Details der RAF-
Arbeitsweise im Untergrund bzw. in der Illegalität.

4 Praxis der SED-RAF-Kooperation

Gerade nach dem Ende der Schleyer-Entführung und nach der 
„Stammheimer Todesnacht“ grassierten in Teilen der RAF sowohl 
Resignation als auch Ausstiegswille. In der DDR schienen die 
demobilisierten „Kämpfer“, ohne hohen Fahndungsdruck durch 
das Bundeskriminalamt, vor dessen Zugriff weitgehend sicher. 
Denn fast selbstverständlich verzichtete das MfS konsequent 
darauf, die gesuchten RAF-Mitglieder bundesdeutschen Sicher­
heitsbehörden zu übergeben. Die demobilisierten RAF-Terroris­
ten selbst wollten offenbar lieber im „Realsozialismus“ leben 
als in bundesdeutschen Gefängnissen landen.

Nur kurzzeitig hatten SED und RAF zuvor erwogen, die demo­
bilisierten „Kämpfer“ in einem afrikanischen Land anzusiedeln, 
z.B. Angola, Mosambique oder Kap Verden, mit denen die SED 
enge Beziehungen pflegte. Doch eine solche Lösung in Afrika 
für die westdeutschen RAF-Aussteiger bewertete die SED bald 
als zu auffällig, zu gefährlich und zu wenig praktikabel, u.a. 
deshalb, weil es den ausrangierten Terroristen an Kenntnis­
sen des Portugiesischen als der Landessprache in Angola, in 
Mosambique und auf den Kap Verden mangelte. Auch litten die 
drei Länder aus SED-Sicht, u.a. wegen der Aktivitäten „kon-
terrevolutionärer Kräfte“, an politischer Labilität – im Kontrast 
zur damals eher stabilen DDR. Um möglichst wenig aufzufal­
len, mussten die neuen DDR-Bürger freilich später auch in der 
DDR erst die Alltagssprache erlernen, wie Inge Viett schreibt.12 
Ohnehin beäugten auch in der DDR manche Bürger die Neuan­
kömmlinge aus dem Westen besonders aufmerksam, weil eine 
Einwanderung aus der Bundesrepublik in den SED-Staat natür­
lich sehr ungewöhnlich schien – in der Regel verlief die Migra­
tion eben in  umgekehrte Richtung.

Auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf und Rück­
zugsraum für kampfesmüde Terroristen, die für ihre Genossen 
zunehmend eine Belastung und Gefahr bedeuteten, einigten 
sich RAF und MfS im SED-Auftrag daher 1980 darauf, zehn RAF-
Mitglieder (Susanne Albrecht; Silke Maier-Witt; Werner Lotze 
und Christine Dümlein; Ekkehard von Seckendorff und Monika 
Helbing; Ralf Baptist Friedrich und Sigrid Sternebeck; Inge 
Viett; Henning Beer) im SED-Staat, im ganz nahen Osten, legen­
diert mit neuer Identität und neuen Ausweispapieren unterzu­
bringen und zu beherbergen (MfS-Operativfall „Stern 2“). Hier­
für mussten die RAF-Aussteiger weitgehend fingierte Lebens­
läufe vorlegen. Darin nannten sie gemeinhin ausländische 
Städte faktenwidrig als ihren Geburtsort und deklarieren die 
eigenen Eltern realitätsfern als verstorben, um Nachfragen und  
-forschungen zu erschweren.  

In ihrem handschriftlich verfassten, erhalten gebliebenen 
„Lebenslauf“ bekundete zum Beispiel Monika Helbing 1980, sie 
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sei in die DDR eingewandert, weil sie in einem Land leben wolle, 
das „an der Seite der befreiten Länder und Befreiungsbewegun-
gen der 3. Welt gegen den Imperialismus kämpft“.13 Silke Maier-
Witt erbat 1980 ebenfalls Aufnahme in die DDR, „um mich auf 
diese Weise am Kampf für den Frieden, für den Aufbau des Sozi-
alismus gegen den Imperialismus zu beteiligen“.14 Später ließ 
die SED die reale Integration der RAF-Aussteiger in die DDR 
regelmäßig untersuchen. Demgemäß hielt das MfS die RAF-Aus­
steigerin Monika Helbing („Elke Köhler“) für „loyal gegenüber 
unserem Staat“,15 wie nicht vernichtete Aktenfunde in insge­
samt weit über 100 Regalkilometern MfS-Schriftgut zeigen – 
Helbing hatte 1977 die Wohnung in Erftstadt-Liblar („Volksge-
fängnis“) unter einem Falschnamen angemietet, in der die RAF 
ihr Entführungsopfer Hanns Martin Schleyer zuerst versteckte.

In der DDR unterstützte das MfS die RAF-Aussteiger einer­
seits finanziell, aber auch durch Arbeitsplätze („RAF in die 
Produktion“) und Wohnungen – möglichst unauffällig in eher 
unpersönlich-anonymen Gegenden und weit entfernt sowohl 
von Transitstrecken als auch der Westgrenze. Andererseits kon­
trollierte die Stasi die westdeutschen Neubürger, indem sie u.a. 
ihre Post überwachte, ihre Telefone abhörte und ihre Wohnun­
gen verwanzte. Durch die Beobachtung und Bearbeitung der 
RAF-Aussteiger wollte das MfS u.a. möglichst frühzeitig mitbe­
kommen, wenn westdeutsche Zielfahnder auf die DDR-Spuren 
der RAF gelangen sollten. Daher überwachten bis zu 20 „Inof-
fizielle Mitarbeiter“ (IM) die RAF-Aussteiger. Weil die SED eine 
Dekonspiration ihrer Liaison mit der RAF fürchtete, überwachte 
das MfS die RAF-Ruheständler und ihre persönlichen Kontakte 
in der DDR.16 Dadurch erfuhr das MfS, wie einige RAF-Ausstei­
ger u.a. eine ausgeprägte Ausländerfeindlichkeit und einen 
massiven Materialismus mancher DDR-Bürger bemerkten, die 
aus SED-Sicht eher Untertanen waren.

Zugleich arbeiteten einige der demobilisierten RAF-Kader 
selbst als IM für das MfS, u.a. Silke Maier-Witt („Anja Weber“), 
die an der Entführung und Ermordung Schleyers und seiner 
Begleiter beteiligt gewesen war, und Susanne Albrecht („Ernst 
Berger“), die als „Türöffnerin“ an der Ermordung Jürgens Pon­
tos, eines engen Freundes ihrer Eltern, mitgewirkt hatte. So 
lieferten die IM u.a. Stimmungsberichte aus „volkseigenen“ 
Betrieben und denunzierten DDR-Bürger, denen es an politi­
scher Linientreue mangele. Später gab das MfS einigen der RAF-
Aussteiger, weil deren Enttarnung bzw. Dekonspiration durch 
Westbesucher und durch Fahndungs-Hinweise aus dem „BRD“-
Fernsehen drohte, nochmal eine neue Identität, zum Beispiel 
Silke Maier-Witt, die damals als Krankenschwester in Erfurt 
lebte, also mitten in Deutschland.

5 Zehn Festnahmen im Sommer 1990

Erst zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung verhafte­
ten Beamte des Zentralen Kriminalamtes der DDR im Sommer 
1990 in Kooperation mit westdeutschen Sicherheitsbehörden 
die zehn demobilisierten RAF-Terroristen in der DDR, darunter 
Susanne Albrecht, deren ostdeutscher Ehemann und Vater ihres 
kleinen Sohnes damals „aus allen Wolken gefallen sein soll“.17 
Er hatte offenbar weder eine Ahnung noch gar Kenntnisse vom 
Vorleben seiner Ehefrau. Neben Albrecht gehörte Werner Lotze 
zu den Festgenommen.18 Auch ihn hatten bundesdeutsche Ziel­
fahnder lange Jahre vergeblich gesucht. Gegen Lotze bestand 
damals lediglich ein Haftbefehl wegen des dringenden Ver­
dachts, 1979 an zwei Banküberfällen der RAF beteiligt gewesen 
zu sein.

Nachdem die Polizei ihn am 12. Juli 1990 per Hubschrauber 
nach Karlsruhe geflogen hatte, gestand er seinem Vernehmer 

in der Generalbundesanwaltschaft, Klaus Pflieger, unter Trä­
nen rasch vor allem einen Mord, den die zuständigen Behörden 
ihm bis dahin gar nicht zugeordnet hatten: So hatte Lotze, wie 
er erklärte, am 24. September 1978 den Polizeibeamten Hans-
Wilhelm Hansen bei einem Schusswechsel in einem Wald bei 
Dortmund von hinten erschossen – nur einer von insgesamt 
zehn durch die RAF getöteten Polizeibeamten. Weil die Debatte 
über die RAF vor allem deren weniger prominente Opfer gerade 
auch aus der Polizei oft vernachlässigt, ist es besonders bedeut­
sam, immer wieder an sie zu erinnern: Norbert Schmid, Herbert 
Schoner, Hans Eckhardt, Fritz Sippel, Reinhold Brändle, Helmut 
Schoner, Roland Pieler, Arie Kranenburg, Hans-Wilhelm Hansen 
und Michael Newrzella.

Im  deutlichen Unterschied zur großen Mehrheit der RAF-
Terroristen, die bis heute eine omertà praktiziert, wollte Lotze, 
Vater einer damals kleinen Tochter, offenbar eine Lebensbeichte 
ablegen. Seine umfassenden Aussagen gegenüber den Behörden 
begründete er mit dem Hinweis, er sei „davon ausgegangen, über 
kurz oder lang mit meiner Tochter reden zu müssen […] Das ist 
eine Frage des Verhältnisses untereinander, von mir zu meiner 
Frau, zu meiner Tochter. Es kann da keine Ecken und Nischen 
geben, wo noch irgendwas zurückgehalten wird“.19 Er habe sich 
vor allem auf Fragen seiner Tochter einstellen wollen, ob bzw. 
warum er einen Polizeibeamten ermordet habe.20 Außerdem 
berichtete er über seine Mitwirkung an weiteren RAF-Verbre­
chen und über Tatbeteiligungen anderer RAF-Mitglieder.

Dadurch profitierte er von der Kronzeugenregel (§  46b 
StGB21). Deren zentrales Ziel bestand und besteht darin, sowohl 
konkretes Insiderwissen über begangene oder geplante Verbre­
chen zu erlangen als auch terroristische oder kriminelle Grup­
pierungen durch „Verräter“ in ihrem Innern zu verunsichern 
und zu erschüttern. Die Regelung bot und bietet Straftätern die 
Chance, umfassend mit zuständigen Behörden zu kooperieren, 
um die eigene Lage zu verbessern, erheblichen Strafnachlass zu 
erlangen und um möglicherweise auch das eigene Gewissen zu 
erleichtern. Wenn „Verräter“ von der zumindest damals hoch 
umstrittenen Regelung („Sündenfall des demokratischen Rechts-
staates“; “schreiendes Unrecht“) profitieren wollen, müssen sie 
zwingend nicht nur über ihre eigenen Tatbeiträge aussagen, 
sondern eben auch über jene ihrer Mittäter.

Das Oberlandesgericht München verurteilte Lotze aufgrund 
der Kronzeugenregel trotz vollendeten und versuchten Mordes 
sowie weiterer Straftaten letztlich lediglich zu einer Freiheits­
strafe von 11 Jahren. Tatsächlich gelangte Lotze – trotz des 
vollendeten Mordes am Polizeibeamten Hansen – u.a. wegen 
seiner günstigen Sozialprognose bereits nach fünfeinhalb Jah­
ren auf Bewährung aus der Haft in die Freiheit. Das empörte 
viele Beobachter. Ohne die Kooperation Lotzes mit den Ermitt­
lungsbehörden hätte er höchstwahrscheinlich eine lebensläng­
liche Strafe erhalten. Stattdessen profitierte Lotze als langjäh­
riger Feind des demokratischen Rechtsstaates von ihm. Ende 
1990 appellierte er an seine RAF-Gesinnungsgenossen, sie soll­
ten und müssten ebenfalls aufhören, zu morden und andere 
Straftaten zu begehen.22

Der Aussagebereitschaft Lotzes folgten später weitere RAF-
Aussteiger aus der DDR. Durch ihre Angaben aufgrund innerer 
Überzeugung und/oder reinem Pragmatismus bzw. Opportu­
nismus gelang es, weitere RAF-Straftaten aufzuklären und die 
daran beteiligten Terroristen zu verurteilen.23 So fand die Poli­
zei durch Aussagen von RAF-Aussteigern aus der DDR u.a. ein 
RAF-Depot in den Niederlanden. Keine Belege, sondern lediglich 
vage Indizien gibt es bislang für die These, das MfS habe bereits 
1977 durch seine Zuträger im Westen einen wertigen Hinweis 
auf jene Wohnung in Erftstadt bei Köln verschwinden lassen, in 
der die RAF Hanns Martin Schleyer zuerst versteckt hatte, um 
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ihn später nach Den Haag und dann nach Brüssel zu verschlep­
pen. In ihrer Tatbekennung hatte die RAF damals in beson­
ders menschenverachtender Art geschrieben, sie habe Schleyers 
„klägliche, korrupte Existenz beendet“.24

Am 5. September 1977 hatte die RAF in Köln die vier Begleiter 
Hanns Martin Schleyers erschossen, um den damaligen Arbeit­
geberpräsidenten zu entführen, bevor sie auch ihn ermordeten. 
Bereits wenige Tage nach Schleyers Entführung lieferte ein Poli­
zeibeamter aus Erftstadt bei Köln einen handfesten Hinweis auf 
das Versteck, in das die RAF ihr Opfer verschleppt hatte. Doch 
das entsprechende Fernschreiben 827 versackte und versandete 
bei der Polizei, ohne dass die Beamten die große Chance hätten 
nutzen können, Schleyer lebend zu befreien und zu retten. Im 
Kern untersucht das neue Buch von Georg Bönisch und Sven 
Röbel, warum der wertige Hinweis auf das Versteck („Volksge-
fängnis“) in Erftstadt verschwand, ob keine schnöde Schlampe­
rei, keine Überforderung oder kein Unvermögen, sondern eher 
MfS-Agenten die Nadel im Heuhaufen verschwinden ließen, 
weil die SED fürchtete, durch die Großfahndung nach den RAF-
Tätern könnten auch gut platzierte MfS-Agenten (SED-Jargon: 
„Kundschafter des Friedens“) in infiltrierten Behörden der Bun­
desrepublik (SED-Jargon: „Operationsgebiet“) auffliegen.

Das Buch basiert eher auf bereits ausgewertetem Schriftgut 
als auf neuem Material. Immerhin haben die Autoren, wie sie 
erklären, erstmals u.a. ehemalige MfS-Zuträger aus dem Groß­
raum der damaligen Bundeshauptstadt ausführlich interviewt, 
um Hintergründe der schweren Fahndungspanne im „Fall 
Schleyer“ auszuleuchten und aufzuhellen. Offen bilanzieren 
die Autoren, sie hätten keine „smoking gun“ entdeckt: „Kon-
krete Belege, dass nachrichtendienstliche Aktivitäten Ost-Berlins 
die westdeutschen Ermittlungen damals direkt beeinflussten, lie-
ßen sich keine finden“. Für ihre Hauptthese liefern die Autoren 
tatsächlich keine Belege bzw. Fakten, sondern lediglich Spe­
kulationen und sehr vage Indizien, darunter Wohnungen von 
MfS-Zuträgern in der Nähe des Verstecks in Erftstadt. Dennoch 
hegten die SED und ihr MfS – als dem Hauptherrschaftsinstru­
ment der Diktaturpartei – grundsätzlich ein hohes Interesse, 
die Bundesrepublik u.a. durch Unterstützung der RAF zu desta­
bilisieren, wie sich auch vor und nach 1977 zeigte.

6 Andere Formen der Kooperation

Bereits Anfang der 1980er-Jahre hatte das MfS außerdem sogar 
aktive RAF-Terroristen wie Christian Klar protegiert, der in der 

DDR eine medizinische Behandlung erhalten und im sicheren 
Hinterland des SED-Staates u.a. den Einsatz einer Panzerfaust 
geübt hatte (MfS-Operativfall „Stern 1“). Inwieweit solche 
Übungen der direkten, konkreten Vorbereitung von Anschlä­
gen dienten und ob das MfS zum Beispiel noch 1989 an der 
technisch elaborierten Ermordung Alfred Herrhausens mit­
gewirkt hat, scheint bislang unklar. Neben Klar erhielt  Inge 
Viett („Maria“) in der DDR durch das MfS eine militärische Aus­
bildung.25 Viett rangierte auf den damaligen Fahndungslisten 
weit oben, weil sie 1981 den Polizisten Francis Violleau in Paris 
durch Pistolenschüsse für den Rest seines Lebens zum Pflegefall 
gemacht hatte.

Nach der Verhaftung der zehn demobilisierten RAF-Mitglieder 
1990 verklärten ehemals zuständige MfS-Verantwortliche die 
SED-Komplizenschaft mit der RAF als einen Beitrag zur Terror­
bekämpfung. Letztlich verurteilte kein Gericht auch nur eine 
Person aus der SED oder ihrer Geheimpolizei für die Kollabo­
ration mit der RAF zu einer Haftstrafe.26 Im Ergebnis leisteten 
sowohl das Ende der SED-Diktatur, weil die RAF damit einen 
wichtigen Helfer verlor, als auch die Praxis der Kronzeugen­
regel, die RAF-internes Vertrauen zerstörte, einen wichtigen 
Beitrag zur späteren Selbstauflösung der RAF 1998. Hinzu 
kommt: Im Kontrast zur RAF-Propaganda regierten in der Wahr­
nehmung der übergroßen Mehrheit der Bundesbürger in der 
„BRD“ vor allem weder ein „faschistisch-repressives“ Regime 
noch „Massenverelendung“.27 Solche Verhältnisse existierten 
eher in RAF-Köpfen als in der bundesdeutschen Realität. Uwe 
Backes prägte daher die überspitzte Formel vom RAF-„Terror im 
Schlaraffenland“. Letztlich mangelte es in der bundesdeutschen 
Bevölkerung massiv an der Bereitschaft, der RAF und ihren 
Umsturzphantasien zu folgen.

7 Ausblick

Grundsätzlich ist auch künftig eine Mischung aus Härte und 
Besonnenheit in Auseinandersetzungen mit Extremismus und 
Terrorismus gefragt. Weiterhin sind Demokratiegegner und 
-feinde jeglicher Couleur mit Maß und Mitte möglichst konse­
quent ohne Über- oder Unterreaktionen zu bekämpfen. Diese 
Gratwanderung bleibt für die rechtsstaatliche Demokratie ste­
tige Herausforderung für die Zukunft. Hierbei geht es u.a. 
darum, Agitation und Propaganda von Extremisten und Terro­
risten sachlich und sachdienlich zu widerlegen – in einer glei­
chermaßen differenzierten und deutlichen Diktion.
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Datenschutzrechtliche 
Aspekte polizeilicher 
Fachverfahren

Von RI Sofiane Benamor, Rostock1 

Elektronische Fachverfahren als Element der digitalen 
Transformation der Polizeiarbeit sind aus dem polizeili­
chen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Durch ihre 
Möglichkeiten zur schnellen und stellenweise datenbank­
übergreifenden Datenabfrage effektivieren sie die polizei­
liche Arbeit enorm. Gleichzeitig führt die große Anzahl 
personenbezogener Daten in einigen Fachverfahren auch zu 
deutlich erhöhten datenschutzrechtlichen Risiken, denen 
die verantwortliche Dienststelle durch adäquate Maßnah­
men beikommen muss. Der Beitrag skizziert die Problema­
tik und umreißt wesentliche Maßnahmen, um elektronische 
Verfahren effektiv und rechtskonform einsetzen zu können.  

1 Digitale Transformation 

Die Vorteile dieser Digitalisierung und damit einhergehenden 
zunehmenden „Datafizierung“2 der polizeilichen Arbeit liegen 
auf der Hand. Wichtige Informationen liegen schneller, nut­
zerfreundlicher, personen- und ortsflexibler vor als in der ana­
logen Arbeit. Medienbrüche werden vermieden, der behörde­
ninterne, aber gerade auch der behördenübergreifende Infor­
mationsaustausch wird signifikant verbessert. Hinzu kommt, 
dass durch die elektronische Verfügbarkeit der vorhandenen 
Datenbestände auch der Einsatz von KI-Systemen, etwa für 
Predictive-Policing-Programme möglich gemacht wird. 

Die Polizeien der Länder und des Bundes haben mitt­
lerweile eine Vielzahl unterschiedlicher und komplex ver­
netzter elektronischer Verfahren geschaffen, um Datenbe­
stände zu digitalisieren und aufgabenadäquat auswertbar 
zu machen. So gibt es unterschiedliche Vorgangsbearbei­
tungssysteme bzw. Vorgangsverwaltungssysteme3 wie Com­
Vor, RIVAR, EVA und bka-VBS zur Erfassung von Fallvor­
gängen4, Fallbearbeitungssysteme wie eFBS zur komplexen 
Bearbeitung kriminalpolizeilicher Fälle, das Verbundsystem 
INPOL auf Grundlage des § 29 BKAG zum länderübergreifen­
den Informationsaustausch oder die elektronische Akte in 
Strafsachen (§ 32 StPO), die spätestens ab 2026 flächende­
ckend eingeführt werden soll. 

Die Mannigfaltigkeit der Verfahrenssysteme spiegelt 
sich auch in den datenschutzrechtlichen Risiken wider. So 
ist für die diesbezügliche Bewertung unter anderem von 
wesentlicher Bedeutung welche Daten in welchem Umfang 
und welcher Streubreite in den Verfahren gespeichert sind, 
wie weit die jeweiligen Zugriffsrechte gehen und ob es sich 
um ein behörden- oder gar länderübergreifendes Verfahren 
handelt.

Wesentliche Grundkriterien der Verhältnismäßigkeit und 
Kompensationsmaßnahmen aus dem deutschen Verfassungs­
recht bzw. dem europäischen Datenschutz-Rechtsrahmen 

aus DSGVO und JI-RL können jedoch für alle Verfahren 
bestimmt werden. 

2 Rechtsrahmen 

Die in den Verfahren gespeicherten Daten sind am Rechtsmaß­
stab des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung 
aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, den Art. 7 und 8 
der europäischen Grundrechte-Charta sowie deren sekundär­
rechtliche Absicherungen aus DSGVO und JI-RL auf Grundlage 
des Kompetenztitels aus Art. 16 Abs. 2 AEUV zu messen. Der 
Eingriff durch Speicherung findet seine verfassungsgemäße 
Rechtsgrundlage in den Polizeigesetzen (z.B. §§ 12, 16, 22 
Abs. 2 BKAG) bzw. im Strafverfolgungsbereich der expliziten 
Ermächtigung in §§ 481 Abs. 1, 483 Abs. 1 StPO. Diese gene­
ralklauselhaften Ermächtigungen, die zuvor rechtmäßig erho­
benen Daten weiterzuverarbeiten berechtigt grundsätzlich zur 
umfassenden Speicherung und damit Digitalisierung polizei­
licher Datenverarbeitung. § 483 Abs. 3 StPO legitimiert auch 
die Zusammenführung von Daten aus repressiven und präven­
tiven Polizeibeständen (sog. Mischdateisysteme). 

Um die mit dieser Datenzusammenführung verbundenen 
erhöhten Risiken abzufedern, sieht das umfassend ver­
netzte Regelungsregime aus Polizei- und Datenschutzgeset­
zen, teils in Umsetzung der DSGVO bzw. JI-RL und teils in 
Umsetzung verfassungsgerichtlicher Vorgaben umfangrei­
che prozedurale Vorgaben vor. 

Hierbei gilt für weite Teile der Datenverarbeitung die DSGVO 
unmittelbar und vorrangig (Art. 288 Abs. 2 AEUV). Ausge­
nommen ist allerdings der Bereich der Straftatenverfolgung, 
-bekämpfung und -verhinderung durch die zuständigen 
Behörden (Art. 2 Abs. 2 lit. d) DSGVO) Diese unterfallen der 
bereichsspezifischen JI-RL, welche durch stellenweise abwei­
chende Regelungen den Besonderheiten dieses grundrechts­
sensiblen Bereiches Rechnung zu tragen versucht. Die Gel­
tungsausnahme der DSGVO und der damit korrespondierende 
Anwendungsbereich der Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 der 
JI-RL (umgesetzt in §  45 Satz 1 BDSG) enthält damit eine 
doppelte Straftatenverfolgungsanforderung: Es müssen Straf­
verfolgungsbehörden zuständige Behörden gerade in ihrer 
strafverfolgenden oder -verhindernden Funktion tätig wer­
den. Die Trennung ist damit nicht rein organisatorisch, son­
dern funktional. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, auch von 
Strafverfolgungsbehörden, unterfallen weiterhin dem Anwen­
dungsbereich der DSGVO.5 Die Zuordnung einzelner Verarbei­
tungstätigkeiten zu den beiden Rechtsakten und somit die 
Maßstabsbildung kann damit im Einzelfall Probleme bereiten. 

Die Vorgaben der JI-RL sind in einigen Ländern in spe­
ziellen Teilen der entsprechenden Datenschutzgesetze, in 
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anderen wiederum unmittelbar fachspezifisch in den Poli­
zeigesetzen umgesetzt. 

3 Verantwortlichkeit 

Der wesentliche organisatorische Anknüpfungspunkt für 
die Zuweisung von normativen datenschutzrechtlichen 
Pflichten ist die Verantwortlichkeit. Grundsätzlich wird 
darunter die Stelle verstanden, die alleine oder mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheidet 
(Art. 3 Nr. 8 JI-RL).  Das Datenschutzrecht weist hier die 
Verantwortung explizit der jeweiligen öffentlichen Stelle zu 
(z.B. § 45 Satz 2 BDSG).6

Dies hat zur Folge, dass jede Behörde als Organisations­
einheit zunächst selbst datenschutzrechtlich verantwortlich 
ist und die entsprechenden Pflichten eigenständig umsetzen 
muss. Eine „Globalverantwortlichkeit“ einer organisatorisch 
höhergestellten Stelle, z.B. des jeweiligen Innenministeri­
ums existiert nicht. Dies bedeutet freilich nicht, dass Behör­
den nicht miteinander kooperieren können, um etwa Verar­
beitungsverzeichnisse zusammen zu erstellen.  

4 Berechtigungskonzepte 

Datenschutzadäquat ausgestaltete Berechtigungskonzepte 
sind eine unerlässliche technisch-organisatorische Maß­
nahme des Verantwortlichen i.S.d. Art. 32 DSGVO, Art. 19 
JI-RL. Sie bieten den wesentlichen Vorteil, dass sie bei 
richtiger Ausgestaltung gleich mehrere Zwecke fördern und 
einen wesentlichen Beitrag zur verhältnismäßigen Ausge­
staltung des Verfahrens leisten. 

So dienen sie zunächst dem Datenminimierungsprinzip 
aus Art. 5 Abs. 1 lit. c) DSGVO, welches trotz des abwei­
chenden Wortlautes auch im Bereich der JI-RL (Art. 4 Abs. 
1 lit. c), 8 Abs. 1 JI-RL, umgesetzt z.B. in § 47 Abs. 1 Nr. 3 
BDSG) gelten soll.7  Auch innerhalb einer Behörde als Ver­
antwortliche) sollen Verarbeitung personenbezogener Daten 
nur vorgenommen, wenn sie erforderlich sind8 (vgl. z.B. 
explizit § 15 Abs. 1 Nr. 2 BKAG). Dieser Maßstab ist strenger 
und die damit korrespondierende Einschätzungsprärogative 

somit geringer, soweit besondere Kategorien personenbezo­
gener Daten gem. Art. 10 der JI-RL, § 48 BDSG (z.B. ethni­
sche oder religiöse Zugehörigkeit) verarbeitet werden.9

Weiterhin dient ein Berechtigungskonzept auch der Miss­
brauchsprävention. Wie diverse Fälle in der Vergangenheit 
gezeigt haben, sind gerade polizeiliche Datenbanken mit einer 
hohen Zahl von personenbezogenen Daten missbrauchsanfäl­
lig.10 Das Missbrauchsrisiko steigt grundsätzlich mit jedem 
zusätzlichen zugriffsberechtigten Beamten. Gleichzeitig exis­
tiert selbstverständlich das Bedürfnis einer effektiven Aufga­
benerfüllung, gerade in gemeinschaftlich bearbeiteten Vor­
gängen und die Notwendigkeit einer funktionierenden Vertre­
tung in Abwesenheitsfällen. Schließlich wäre es wertungswid­
rig, wenn der Gesetzgeber elektronische Dateisysteme explizit 
auch mit Blick auf deren Beitrag zur Effektivierung der Gefah­
renabwehr bzw. Strafverfolgung einführt, nur um genau diese 
Vorteile dann durch erdrückende datenschutzrechtliche Vor­
gaben wieder zunichte zu machen. Es muss bei der Erstellung 
von Berechtigungskonzepten also ein angemessener Ausgleich 
gefunden werden zwischen datenschutzrechtlichen Belangen 
und der effektiven Arbeit mit den jeweiligen Fachverfahren. 

5 Transparenz 

Transparenz ist ein unabdingbares Wesenselement des Daten­
schutzrechts. Der Gedanke, dass Betroffene die Verarbei­
tungsprozesse ihrer Daten nachvollziehen können, kommt 
schon im Volkszählungsurteil des BVerfG, der „Geburts-
stunde“ des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, 
zum Vorschein.11  Darauf aufbauend hat der Transparenz­
grundsatz eine Kontrollfunktion, der Betroffene soll auf die 
Verarbeitung seiner Daten einwirken können.12 Diese Nach­
vollziehbarkeit der einzelnen Verarbeitungen wird angesichts 
der Komplexität moderner Datenverarbeitungen mit unter­
schiedlichen elektronischen Verarbeitungssystemen immer 
illusorischer. Dies gilt umso mehr für den Sicherheitsbereich, 
in welchem die Ermittlungsbehörden gerade darauf angewie­
sen sind, dass ihre Verarbeitungsvorgänge für den Betroffe­
nen nicht vollständig nachvollziehbar sind. 

Daher normiert Art. 4 Abs. 1 JI-RL und dieser folgend 
§ 47 BDSG im Gegensatz zu den Datenschutzgrundsätzen in 
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Art. 5 Abs. 1 lit. a) DSGVO die Transparenz nicht explizit. 
Allerdings enthält auch das polizeiliche Datenschutzrecht 
verschiedene Instrumente zur Gewährleistung bestehender 
und Kompensation von verlorengegangener Transparenz. 

6 Transparenzrechte

So sieht die JI-RL ebenso wie die Art. 12 ff. der DSGVO spe­
zielle Transparenzrechte für die Betroffenen vor, um sie über 
die Modalitäten der Datenverarbeitung zu informieren. Grund­
sätzlich müssen sie demnach gem. Art. 13 JI-RL, § 55 BDSG 
bei der ersten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
über wesentliche Modalitäten der Verarbeitung informiert wer­
den. Auch enthält die JI-RL in Art. 14 (umgesetzt in § 56 
BDSG) als Pendant zum vieldiskutierten Art. 15 DSGVO ein 
Auskunftsrecht über die von der betroffenen Person gespei­
cherten Daten. Dieses Auskunftsrecht dient nicht zuletzt der 
sekundärrechtlichen Ausgestaltung des bereits primärrechtlich 
in Art. 8 Abs. 2 EU-GRCh verankerten Rechts auf Auskunft.13  

Um jedoch den angesprochenen Ermittlungsinteressen 
und damit korrespondierenden Geheimhaltungsbedürfnis­
sen sicherheitsbehördlicher Tätigkeit gerecht zu werden, 
sieht Art. 15 der JI-RL (umgesetzt in §  57 Abs. 4 BDSG 
i.V.m. § 56 Abs. 2 BDSG) Beschränkungsmöglichkeiten die­
ser Transparenzrechte vor, etwa um laufende Ermittlungen 
nicht zu gefährden.  

Wenngleich diese Ausnahme funktional notwendig ist 
und daher auch die gesetzgeberische Abwägungsentschei­
dung auf einer tragfähigen Grundlage beruht, ist sie kein 
Freifahrtschein, um Auskunftsersuchen ohne Begründung 
zurückzuweisen. Die verantwortliche Stelle ist gehalten, 
die Einschränkung oder vollkommene Ablehnung einer Aus­
kunftsanfrage entsprechend substantiiert zu begründen.14 
Diese Begründung erfordert eine konkret-individuelle Aus­
einandersetzung mit dem jeweils zugrunde liegenden Sach­
verhalt und eine tragfähige polizeiliche Prognose hinsicht­
lich der befürchteten Schutzgutgefährdung. Eine inhalts­
leere Begründung, welche sich auf schematische Überlegun­
gen oder gar eine bloße Wiederholung des Gesetzestextes 
stützt, ist mit der Rechtsschutzgarantie aus Art. 19 Abs. 
4 GG unvereinbar.15 Gleichzeitig geht diese Begründungs­
pflicht nicht so weit, dass die Begründung Rückschlüsse 
auf die geheim zu haltenden Tatsachen geben könnte.16 
Letztlich ist also von der verantwortlichen Stelle ein Aus­
gleich zu finden zwischen der Sicherstellung des Ermitt­
lungserfolges und dem Auskunftsrecht in Verbindung mit 
dem verfassungsrechtlich garantierten Recht auf effektiven 
Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG.17

7 Transparenzkompensation 

Die durch diese Umstände stark verminderte Transparenz 
bedarf aus grundrechtlichen Gesichtspunkten ausgleichen­
der Kontrollinstrumente. Daher fordert das BVerfG seit ATDG-
I18 in ständiger Rechtsprechung, die systeminhärent nied­
rige Transparenz durch eine geeignete objektive Kontrolle 
einer unabhängigen Aufsichtsbehörde zu kompensieren. Die 
datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden, d.h. der Bundes­
beauftragte für den Datenschutz und für Informationsfrei­
heit und die 16 Landesbeauftragten für Datenschutz spie­
len somit eine wesentliche Rolle bei der Kompensation der 
Transparenz und der Effektivierung der Rechtsdurchsetzung 
im Sicherheitsbereich.19 Ihre institutionelle Errichtung ist 

damit sowohl verfassungsrechtlich als auch primärrechtlich 
(Art. 16 Abs. 3 AEUV, Art. 8 Abs. 3 EU-GRCh) geboten. 

Als prozedurale Voraussetzung der effektiven objektiven 
Kontrolle fordert das BVerfG zudem geeignete Zugriffs- und 
Verwendungsnachweise in Form einer lückenlosen Protokol­
lierungspflicht als technisch-organisatorische Maßnahme.20 
Erst diese ermöglicht, dass die angedachte Kontrollfunk­
tion der Datenaufsicht als Kompensation für die limitierte 
subjektive Kontrollmöglichkeit des Betroffenen tatsächlich 
im vorgesehenen Umfang wahrgenommen werden kann. 
Diese Protokollierungspflicht ist zudem auch sekundär­
rechtlich in Art. 25 der JI-RL, umgesetzt in § 76 BDSG21 
vorgesehen. Als Spezialregime zur allgemeinen Pflicht zur 
Führung eines Verarbeitungsverzeichnisses in Art. 24 der 
Ji-RL (umgesetzt in § 70 BDSG) sieht sie eine Pflicht zur 
Protokollierung bei bestimmten Verarbeitungstatbeständen 
vor, welche auf Anfrage der Datenschutz-Aufsicht bereitzu­
stellen ist.22 Diese Pflicht zur Verbesserung der Rechtmä­
ßigkeitskontrolle kann zudem auch der Missbrauchspräven­
tion dienen, da bereits ihre Etablierung zur Verminderung 
von nicht dienstlich veranlassten Neugierabfragen führen 
kann.

8 Löschpflichten  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in einem 
Verfahren endet schließlich mit deren Löschung. Grund­
rechtsdogmatisch handelt es sich um den Abbruch bzw. das 
Unterlassen des fortdauernden Grundrechtseingriffes durch 
die Speicherung.23 

Der Rechtsmaßstab zur Beantwortung der Frage, ab wann 
für die verantwortliche Stelle eine Löschverpflichtung 
besteht, hängt davon ab, ob es sich um Daten zur Gefah­
renabwehr oder zur Strafverfolgung handelt.

Daten, die der reinen Strafverfolgung dienen und nur zu 
diesem Zweck erhoben worden, sind im Grundsatz nach Ver­
fahrensbeendigung zu löschen. Die Weiterverarbeitung auch 
nach Verfahrensbeendigung richtet sich nach dem ausdif­
ferenzierten Spezialregime der §§  498 Abs. 1 i.V.m. 484 
und 485 StPO, welches nach dem neu eingefügten §  500 
StPO von den Vorschriften des BDSG flankiert wird.24 Eine 
Weiterverarbeitung ist hier nur unter engen Voraussetzun­
gen der Speicherung für zukünftige Strafverfahren (§ 484 
StPO) oder zur Vorgangsverwaltung (§ 485 StPO) zulässig. 
Die Rechtsprechung tendiert hier zu einer sehr restrikti­
ven, grundrechtsfreundlichen Linie und legt die Vorschrif­
ten zugunsten der Betroffenen aus.25 
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Für die polizeiliche Informationsverarbeitung deutlich 
relevanter sind Daten aus der Gefahrenabwehr. Dazu zäh­
len wie bereits angesprochen nach der expliziten gesetz­
geberischen Anordnung in § 483 Abs. 3 StPO auch die sog. 
Mischdateisysteme aus präventiv und repressiv erlangten 
Daten.  Hier richtet sich die Verarbeitung der Daten nach 
den jeweiligen Landespolizeigesetzen bzw. für Bundespoli­
zeibehörden aus dem jeweiligen Fachgesetz. Auch können 
nach § 481 Abs. 1 StPO Daten aus dem Strafverfahren für 
präventiv-polizeiliche Zwecke verwendet werden, soweit 
kein expliziter Ausschluss durch das flankierende Fachrecht 
erfolgt ist (§ 481 Abs. 2 StPO). 

Die Löschung richtet sich regelmäßig nach dem verfas­
sungsrechtlich geprägten, allgemeinen Erforderlichkeits­
grundsatz im Datenschutzrecht (vgl. §§ 58 Abs. 2, 75 Abs. 
2 BDSG).26 Trotz der im Grunde sehr ähnlichen normativen 
Struktur und damit einhergehenden tatbestandlichen Anfor­
derungen, scheint die Rechtsprechung hier einen deutlich 
differenzierteren Ansatz zu verfolgen. So ist eine Speiche­
rung nach gefestigter Rechtsprechung zum Beispiel zulässig, 
wenn zwar eine Einstellung des Strafverfahrens nach § 153 
oder §  170 Abs. 2 StPO erfolgte, allerdings ein „Restver-
dacht“ bleibt.27 Das BVerfG forderte diesbezüglich besonde­
rer von der Polizeibehörde darzulegender Anhaltspunkte, die 
eine Speicherung trotz Einstellung rechtfertigten.28 

Streitig ist hier regelmäßig die polizeibehördliche Gefah­
renprognose dahingehend, ob von der betroffenen Person 
weiterhin Straftaten zu erwarten sind. Hier kommt es, wie 
auch schon bei der Ablehnung einer Auskunftserteilung, 
auf eine substantiierte und intersubjektiv nachvollzieh­
bar gemachte Begründung seitens der Polizeibehörde an. 
Ein pauschaler Verweis auf interne Richtlinien genügt die­
sem Begründungserfordernis vor dem Hintergrund der teils 
hohen Grundrechtsintensität nicht.29 Vielmehr ist aufgrund 
der konkreten Umstände des Einzelfalles auszuführen, 

welche Tatsachen die behördliche Gefahrenprognose tra­
gen und wieso in der Abwägung das Löschungsinteresse 
des Betroffenen als Ausfluss des Grundrechts auf informa­
tionelle Selbstbestimmung hinter den polizeilichen Ermitt­
lungsinteressen und dem Schutzauftrag zurückstehen muss. 
Die polizeiliche Gefahrenprognose kann sich dabei wesent­
lich auf die tatspezifische Wiederholungsgefahr der vom 
Betroffenen bereits begangenen Straftaten stützen.30

Die Verarbeitungserforderlichkeit im Rahmen des poli­
zeilichen Aufgabenkreises kann ferner auch eine effektive 
Vorgangsverwaltung umfassen.31  Hier wird der speiche­
rungsfähige Datenumfang aber regelmäßig auf das für die 
Vorgangsverwaltung Notwendige reduziert sein. 

9 Ausblick 

Die aufgezeigten Aspekte sind nur ein Ausschnitt des 
datenschutzrechtlichen Instrumentariums, welches dazu 
beiträgt, auch bei komplex vernetzten elektronischen 
Dateisystemen im polizeilichen Bereich einen adäquaten 
Grundrechtsschutz zu gewährleisten. Da insbesondere seit 
den maßgeblichen Änderungen des allgemeinen und fach­
gesetzlichen Datenschutzrechtes durch die europäische JI-
Richtlinie auch nach sechs Jahren noch verhältnismäßig 
wenig Literatur und Rechtsprechung zu verzeichnen ist, 
stehen Behördenleitungen und Datenschutzbeauftragte vor 
diversen Problemen. Völlige Rechtssicherheit kann nach 
derzeitigem Stand wohl noch nicht erreicht werden. Umso 
wichtiger ist es, behördenintern Verarbeitungsprozesse 
umfassend zu dokumentieren und in Abstimmung mit dem 
behördlichen Datenschutzbeauftragten risikoadäquate Maß­
nahmen zu treffen. 

Bildrechte: Pixabay.
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Strafrechtliche Recht-
sprechungsübersicht

Von EPHK & Ass. jur. Dirk Weingarten, Wiesbaden

Wir bieten Ihnen einen Überblick 
über strafrechtliche Entschei-
dungen, welche überwiegend – 
jedoch nicht ausschließlich – für 

die kriminalpolizeiliche Arbeit von Bedeutung sind. Im Anschluss 
an eine Kurzdarstellung ist das Aktenzeichen zitiert, so dass eine 
Recherche möglich ist.

1 Materielles Strafrecht

§ 113 Abs. 1 StGB – Widerstand gegen Vollstreckungsbe-
amte; hier: Flucht. Eine Widerstandshandlung im Sinne die­
ses Tatbestands kann durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt 
erfolgen. Der Begriff der Gewalt ist dabei als eine durch tätiges 
Handeln bewirkte Kraftäußerung zu verstehen, die gegen den 
Amtsträger gerichtet und geeignet ist, die Durchführung der 
Vollstreckungshandlung zu verhindern oder zu erschweren. Die 
Tathandlung braucht allerdings nicht unmittelbar gegen dessen 
Person gerichtet zu sein; es genügt vielmehr auch eine nur mit­
telbar gegen die Person des Beamten, unmittelbar aber gegen 
Sachen gerichtete Einwirkung, wenn sie nur von dem Beamten 
körperlich empfunden wird. Ein Widerstandleisten durch Gewalt 
kann daher in dem Zufahren mit einem Kraftfahrzeug auf einen 
Polizeibeamten liegen, um ihn zum Wegfahren oder zur Frei­
gabe der Fahrbahn zu nötigen. Die bloße Flucht vor der Polizei 
erfüllt diese Voraussetzungen hingegen nicht, auch wenn dabei 
andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden. 
(BGH, Beschl. v. 9.11.2022 – 4 StR 272/22)

§ 114 Abs. 1 StGB – Tätlicher Angriff auf Vollstreckungs-
beamte; hier: Auslegung „tätlicher Angriff“. Der Angeklagte 
(A) und seine Lebensgefährtin wollten, zu Fuß unterwegs, 
kurz nach Mitternacht in eine Straße einbiegen, um zu ihrer 
dort gelegenen Wohnung zu gelangen. Sie begaben sich daher 
zunächst in Richtung des an der Sperre angebrachten Absperr­
bandes, worauf ihnen von den dort aufgestellten Polizeibeam­
ten, die sichtbar mit Schutzweste, Helm und Einsatzstiefeln 
bekleidet waren, gesagt wurde, dass es sich um einen Tatort 
handele und sie deshalb nicht durchgehen könnten. Der A hob 
gleichwohl das Absperrband hoch und ging auf die Polizeibeam­
ten zu. Auf den Hinweis, dass er sich entfernen solle, reagierte 
der A nicht und lief weiter auf einen Polizeibeamten zu, der 
schließlich versuchte, ihn zurückzuschieben. A ließ sich auch 
dadurch von seinem Plan, die Absperrung zu passieren, nicht 
abhalten und stieß den Beamten mit beiden Armen in Brust­
höhe kräftig gegen die Brust, um den Weg frei zu bekommen. 
Der Beamte kam dadurch ins Straucheln. Ein weiterer Beamter 
trat nunmehr hinzu, um das Weiterlaufen des A zu verhindern. 
A stieß auch ihn mit den Händen gegen die Brust, um den Weg 
frei zu bekommen.

Ein „tätlicher Angriff“ (hier: Stoßen, um den Weg frei zu 
bekommen) ist jede mit feindseligem Willen unmittelbar auf 
den Körper des Beamten zielende Einwirkung, unabhängig von 

ihrem Erfolg. Ziel der Handlung muss dabei zwar die Einwirkung 
auf den Körper des Vollstreckungsbeamten sein. Der Vorsatz 
muss sich aber nicht auf eine Körperverletzung beziehen. (OLG 
Dresden, Urt. v. 2.9.2022 – 1 OLG 26 Ss 40/22)

§ 211 StGB – Mord; hier: Heimtücke; Locken in einen 
Hinterhalt oder Stellen einer Falle. Angeklagter (A) und das 
Tatopfer (S) waren über mehrere Monate ein Paar. Nach ihrer 
Trennung führten beide über Monate eine „On-Off-Beziehung“, 
in der es sowohl zu Sexualkontakten als auch immer wieder zu 
Streitigkeiten kam. Während die Geschädigte in dieser Zeit ver­
suchte, die Beziehung neu aufleben zu lassen, distanzierte sich 
der A innerlich von ihr und fühlte sich durch ihre fortgesetzten 
Annäherungsversuche zunehmend genervt und gestresst. Für 
das letzte Trennungsgespräch mit dem A betrat S durch eine 
kleine Öffnung einen in der Nähe eines Sees gelegenen ehema­
ligen Bunker der Wehrmacht; schließlich kam es zu einer Aus­
einandersetzung. Spätestens jetzt entschloss sich der A, die S 
mittels eines mitgeführten Stechbeitels zu töten. Er sah keine 
andere Möglichkeit, endgültig von ihr loszukommen und stach 
insgesamt sieben Mal auf ihren inzwischen entkleideten Ober­
körper ein.

Bei einer von langer Hand geplanten und vorbereiteten Tat 
kann das heimtückische Vorgehen im Sinne des § 211 Abs. 2 
StGB auch in Vorkehrungen liegen kann, die der Täter ergreift, 
um eine günstige Gelegenheit zur Tötung zu schaffen, sofern 
diese bei der Ausführung der Tat noch fortwirken. Erforderlich, 
aber auch ausreichend ist es dann, dass der mit Tötungsvor­
satz handelnde Täter das Tatopfer im Vorbereitungsstadium 
der Tat unter Ausnutzung von dessen Arglosigkeit in eine Lage 
aufgehobener oder stark eingeschränkter Abwehrmöglichkei­
ten bringt und die so geschaffene Lage bis zur Tatausführung 
ununterbrochen fortbesteht. Wird das Tatopfer planmäßig in 
einen Hinterhalt gelockt oder ihm gezielt eine raffinierte Falle 
gestellt, kommt es daher nicht mehr darauf an, ob es zu Beginn 
der Tötungshandlung noch arglos war. (BGH, Urt. v. 22.3.2023 
– 6 StR 324/22)

§ 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB – Gefährliche Körperverletzung, 
mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung; hier: 
Erkennen der Umstände, aus denen sich die allgemeine 
Gefährlichkeit des Tuns in der konkreten Situation für das 
Leben des Opfers ergibt. Der Angeklagte (A) äußerte gegen­
über dem Geschädigten (G), nachdem er ihn geschlagen und 
gestoßen hatte: „Ich schlage das ganze Lokal zusammen“, „Ich 
trete Dir den Schädel ein“ und „Fick Deine Mutter“. Die Schläge 
wurden teils mittels eines Stuhls und eines Tisches geführt und 
waren geeignet, das Leben des G zu gefährden. Gegenüber der 
Zeugin (B) äußerte er sich nach einem tätlichen Angriff auf 
G, um diese davon abzuhalten, die Polizei zu rufen, wie folgt: 
„Ruf doch die Bullen, dann mach ich dich und den Laden auch 
noch platt“.

Für den Körperverletzungsvorsatz im Sinne von § 224 Abs. 
1 Nr. 5 StGB ist es neben einem bedingten Verletzungsvorsatz 
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erforderlich, dass der Täter die Umstände erkennt, aus denen 
sich die allgemeine Gefährlichkeit des Tuns in der konkreten 
Situation für das Leben des Opfers ergibt. Der Täter muss sie 
nicht als solche bewerten, seiner Vorstellung nach muss sein 
Handeln aber auf Lebensgefährdung angelegt sein. (BGH, 
Beschl. v. 15.2.2023 – 4 StR 300/22)

§ 315c Abs. 1 Nr. 2a) Gefährdung des Straßenverkehrs; 
hier: Gefährdung durch „Beinahe-Unfall“. § 315c Abs. 1 StGB 
setzt in allen Tatvarianten eine konkrete Gefährdung von Leib 
oder Leben eines anderen oder fremder Sachen von bedeuten­
dem Wert voraus. Dies ist der Fall, wenn die Tathandlung über 
die ihr innewohnende latente Gefährlichkeit hinaus in eine 
kritische Situation geführt hat, in der – was nach allgemei­
ner Lebenserfahrung auf Grund einer objektiv nachträglichen 
Prognose zu beurteilen ist – die Sicherheit einer bestimmten 
Person oder Sache so stark beeinträchtigt wurde, dass es nur 
noch vom Zufall abhing, ob das Rechtsgut verletzt wurde oder 
nicht. Erforderlich ist die Feststellung eines „Beinahe-Unfalls“, 
also eines Geschehens, bei dem ein unbeteiligter Beobachter zu 
der Einschätzung gelangt, „das sei noch einmal gut gegangen“. 
Nicht ausreichend ist, dass sich Menschen oder Sachen in enger 
räumlicher Nähe zum Täterfahrzeug befunden haben. Umge­
kehrt wird die Annahme einer konkreten Gefahr nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass ein Schaden ausgeblieben ist, weil sich 
der Gefährdete – etwa aufgrund überdurchschnittlich guter 
Reaktion – noch zu retten vermochte. (BGH, Beschl. v. 20.12. 
2022 – 4 StR 377/22)

2 Prozessuales Strafrecht

§§ 98 Abs. 2, 110 StPO – Verfahren bei der Beschlag-
nahme; hier: Jahrelange Auswertung von Datenträgern. 
Mit Beschluss vom Oktober 2021 ist seitens des AG Hamburg 
wegen des Verdachts der Geldwäsche die Durchsuchung der 
Wohn- und Nebenräume der Beschuldigten (B) angeordnet 
worden. Die Vollstreckung erfolgte am 1.11.2021. Im Rah­
men der Durchsuchung wurden bei B vier näher bezeich­
nete elektronischen Gegenstände aufgefunden und in Fort­
setzung der Durchsuchung zum Zwecke der Durchsicht der 
in ihnen verbauten Datenträger nach § 110 StPO auf die 
Dienststelle mitgenommen. Mit Beschluss vom 4.2.2022 
wurde die Rechtmäßigkeit der erfolgten Mitnahme zur 
Durchsicht von zwei der vorgenannten Datenträger gemäß 
§ 110 Abs. 4 StPO i.V.m. § 98 Abs. 2 StPO bestätigt. Mit 
Verfügung vom 27.6.2022 bat die Staatsanwaltschaft das 
für die Sachbehandlung zuständige LKA, die Ermittlungen 
abzuschließen, insbesondere eine Auswertung der Inhalte 
der sichergestellten Datenträger vorzunehmen. Das LKA 
teilte mit, dass mit der „Bearbeitung der Laptops voraus-
sichtlich im Juli 2023 und mit der Bearbeitung der Mobilte-
lefone voraussichtlich im Juli 2024 begonnen“ werde. Will 
heißen: Handy-Durchsicht: Fast drei Jahre!

Das AG Hamburg stellte die Rechtswidrigkeit der Art und 
Weise der Durchsuchung bei jahrelanger Auswertung von 
Datenträgern fest. (AG Hamburg, Beschl. v. 30.3.2023 – 162 Gs 
2237/21)

§ 100a StPO – Telekommunikationsüberwachung; hier: 
Mitwirkungspflicht von E-Mail-Dienste-Anbietern. Bei 
versandten oder empfangenen E-Mails handelt es sich um 
Telekommunikation im Sinne von § 100a StPO selbst dann 
noch, wenn sie nach Kenntnisnahme beim „Provider“ zwi­
schen- oder endgespeichert werden. Derartige Anbieter, 

welche die Kommunikation mittels über das Internet wei­
tergeleiteter E-Mails ermöglichen, erbringen Telekommuni­
kationsdienste im Sinne des § 100a Abs. 4 S. 1 StPO unab­
hängig davon, ob sie zugleich den Zugang zum Internet oder 
lediglich sogenannte „Over the top“-Dienste (OTT-Dienste) 
bereitstellen. Die StPO verweist zur Bestimmung der Begriffe 
„Telekommunikation“ und „Telekommunikationsdienst“ nicht 
generell auf das Telekommunikationsgesetz, so dass die tele­
kommunikationsrechtliche Einordnung einzelner Dienste 
zwar von Belang, aber nicht ohne Weiteres ausschlaggebend 
ist. Obschon grundsätzlich bei der Auslegung ein Rückgriff 
auf die fachgesetzlichen Definitionen zulässig ist, ergibt 
sich daraus nicht zwingend ein vollständiger Gleichlauf. 
Vielmehr sind die unterschiedlichen Regelungsgegenstände 
in den Blick zu nehmen, im vorliegenden Zusammenhang 
mithin strafverfahrensrechtliche Ermittlungsmaßnahmen 
einerseits sowie die Wettbewerbsregulierung, die Infrastruk­
turförderung und die Gewährleistung von Dienstleistungen 
im Bereich der Telekommunikation (§ 1 TKG) andererseits. 
(BGH, Beschl. v. 28.4.2021 – StB 47/20)

§ 100a StPO – Telekommunikationsüberwachung; hier: 
Gespeicherte Nachrichten eines Mobilfunk-Messaging-
Dienstes. Gegen die Beschuldigte (B) bestand der Verdacht, 
sich wegen einer Katalogtat im Sinne des § 100a Abs. 2 Nr. 
1d) StPO strafbar gemacht zu haben. Es handelte sich wegen 
des langen Aufenthalts in einem entsprechenden Gebiet auch 
im konkreten Einzelfall um eine schwerwiegende Straftat im 
Sinne des § 100a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 Nr. 1d) StPO. 
Der Anschluss wurde vom Vater der B als Nachrichtenmittler 
genutzt.

Vom Anwendungsbereich des § 100a Abs. 1 S. 1 StPO werden 
grundsätzlich auch bei WhatsApp gespeicherte Nachrichtenin­
halte und Dateien erfasst, die bereits vor Erlass einer entspre­
chenden Anordnung versandt oder empfangen worden waren 
(Entwürfe werden nach Auskunft des Bundeskriminalamts 
durch den Nutzer-Client nicht übermittelt.). Eine Anordnung 
nach § 100a Abs. 1 S. 1, § 100e Abs. 1 S. 1, Abs. 3 S. 1 Nr. 4 
StPO ist auch nicht auf Maßnahmen beschränkt, die zwingend 
die Einbindung eines Telekommunikationsdienstes erfordern. 
Vielmehr können die Überwachung und Aufzeichnung durch 
die Ermittlungsbehörden auch mit eigenen Mitteln, etwa durch 
Anmeldung eines weiteren Endgerätes oder Generierung einer 
webbasierten Datenausleitung, durchgeführt werden. (BGH 
(Ermittlungsrichter), Beschl. v. 9.7.2020 – 2 BGs 468/20)

3 Sonstiges

Der Kläger ist Polizeikommissar (P) im Dienst des beklagten 
Landes. Er erlitt durch Fremdeinwirkung bei der Ausübung 
seines Dienstes eine Schädelprellung, Schwellungen und eine 
Knieprellung. P forderte einen Monat später den Täter schrift­
lich auf, 400 h Schmerzensgeld zu zahlen. Mangels Reaktion 
erwirkte er einen Mahnbescheid und später einen Vollstre­
ckungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 613 h. Ein danach 
unternommener Vollstreckungsversuch blieb erfolglos. Das Land 
lehnte die Übernahme des Schmerzensgeldes einschließlich Ver­
zugszinsen in Höhe von 660 h ab, weil der durch einen Vollstre­
ckungsbescheid titulierte Anspruch die gesetzliche Vorausset­
zung für eine solche Übernahme nicht erfülle. Dies zu Recht, 
wie das BVerwG letztinstanzlich mit Beschl. v. 12.1.2023 – 2 B 
38.22 befand.

Bildrechte: Kay Herschelmann.
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Aktuelles aus dem Netz
Von EKHK Christian Zwick, Ludwigshafen

Gemini Nano: Integ-
rierte KI für Android 
warnt vor Betrug und 
mehr

Auf der Google I/O 2024 gibt 
Google einen spannenden Ausblick auf zahlreiche KI-Neuerungen 
für Android. Mit dabei: ein integriertes KI-Modell für das Smart­
phone-Betriebssystem, Gemini Nano. […] Gemini Nano soll per­
spektivisch auch dazu in der Lage sein, Echtzeitwarnungen wäh­
rend eines Anrufs zu liefern, wenn es Gesprächsmuster erkennt, 
die häufig mit Betrugsversuchen in Verbindung stehen. So kön­
nen Nutzer gewarnt werden, wenn beispielsweise ein „Bankmitar-
beiter“ dringende Überweisungen oder Zahlungen mit Geschenk­
karten fordert oder nach persönlichen Informationen wie PINs 
oder Passwörtern fragt. Mehr: https://www.computerbild.de/
artikel/cb-News-Handy-Integrierte-KI-Android-Live-Betrugswar­
nungen-38461971.html, Meldung vom 14.5.2024.

Google stellt KI-Videogenerator Veo für realisti-
sche 1080p-Videos vor

OpenAIs Sora bekommt Konkurrenz. Anlässlich der Google I/O 
kündigte der US-Internetkonzern das Tool Veo an, mit dem sich 
aus einfachen Anfragen angeblich Full-HD-Videos von hoher 
Qualität generieren lassen können. Im Grunde handelt es sich 
also um vollkommen künstlich erzeugte Videos, die den Wün­
schen des Users entsprechen sollen. Mehr: https://winfuture.
de/news,142830.html, Meldung vom 14.5.2024.

Starlink Mini: Wie funktioniert das tragbare 
Satelliten-Internet für den Laptop?

Bei Starlink Mini handelt es sich um ein tragbares Gerät, das 
Benutzern unterwegs einen Zugang zum Satelliten-Internet­
dienst von SpaceX gewährt. Bisher versorgte das Unternehmen 
bereits Schiffe, Flugzeuge, Vans, Amazonasdörfer und ländlich 
gelegene Häuser in mehr als 75 Ländern mit Internet aus dem 
Weltraum. Das neue Modul scheint sich nun offenbar auch an 
Reisende zu richten. Denn es hat etwa die Größe eines dicken 
Laptops und wiegt nur knapp ein Kilo. Mehr: https://www.
basicthinking.de/blog/2024/07/03/starlink-mini/, Meldung 
vom 3.7.2024.

Neue Drohnen Gesetze 2024

Mit dem 1. Januar endet die Übergangsfrist für Bestandsdroh­
nen. Während diese bisher recht breitflächig genutzt werden 
konnten, werden sie nun deutlich im Betrieb der Open Kate­
gorie eingeschränkt. […]  Die Fernidentifikation für Droh­
nen, bekannt als Remote-ID, ist seit dem 1.1.2024 Pflicht. Als 
Drohnenpilot musst du ab jetzt deine UAS-Betreiber-Nummer 
in das Fernidentifikationssystem deiner Drohne eintragen. 

Mehr: https://www.dein-drohnenpilot.de/news/neue-drohnen-
gesetze-2024/, Meldung vom 25.3.2024.

Ein Fünftel der Microsoft-SQL-Server im Netz 
sind veraltet

Am 9.7.2024 wird Microsoft auch den erweiterten Support für SQL 
Server 2014 einstellen. […] Dabei dürfte es nicht einfach sein, Ser­
ver einfach so auf eine neue und sicherere Version von SQL Server zu 
aktualisieren. Auf einer solchen Datenbank werden typischerweise 
in Unternehmen genutzte Apps aufgebaut. Mehr: https://www.
golem.de/news/datenbanken-ein-fuenftel-der-microsoft-sql-server-
im-netz-sind-veraltet-2406-186188.html, Meldung vom 18.6.2024.

NIS2: Schritt für Schritt zur IT-Sicherheit

Seit Dezember 2022 steht fest, dass europaweit mehr als 
160.000 Unternehmen ihre Informations- und IT-Sicherheit 
verstärken müssen. […] Um diesen Aufgaben gerecht zu wer­
den, sollen Führungskräfte regelmäßig an Cybersicherheits­
schulungen teilnehmen, die sie in die Lage versetzen, Cyber­
risiken und Cybersicherheitsmaßnahmen zu erkennen und zu 
bewerten. Kommen sie dem – nachgewiesenermaßen – nicht 
nach, können sie – persönlich – für die Vernachlässigung ihrer 
Sorgfaltspflicht haftbar gemacht werden. Mehr: https://www.
zdnet.de/88416639/nis2-schritt-fuer-schritt-zur-it-sicherheit, 
Meldung vom 28.6.2024.

KI gegen Deepfakes: Ist ChatGPT die Lösung?

ChatGPT erweist sich als geschickter Ermittler. Ergebnisse zeig­
ten, dass ChatGPT je nach Fälschungsmethode in der Lage war, 
77,2 bis 79,5 Prozent der Deepfakes korrekt zu erkennen, wie 
die Wissenschaftler berichten. […] [D]as Programm liefert 
Erklärungen in einfacher, verständlicher Sprache, was ihm an 
einem Foto merkwürdig erscheint. Mehr: https://www.chip.de/
news/kuenstliche-intelligenz/ki-gegen-deepfakes-ist-chatgpt-
die-loesung_a5c87e14-ebe6-4cbd-b3d3-2c092b630106.html, 
Meldung vom 9.7.2024.

GANZ OHNE KAMERA: Neuer Router soll Räume 
per Wi-Fi und KI überwachen

Für die Objekterkennung macht sich Gamgee den Umstand 
zunutze, dass WLAN-Router und Mesh-Extender ständig Wi-Fi-
Signale aussenden, die mit allen möglichen Objekten in Sende­
reichweite kollidieren. Dadurch entstehen Störsignale, die vom 
System wieder erfasst und anhand einer KI ausgewertet werden. 
Letztere soll mit der Zeit immer besser darin werden, erkannte 
Objekte zu unterscheiden. Mehr: https://www.golem.de/news/
ganz-ohne-kamera-neuer-router-soll-raeume-per-wi-fi-und-ki-
ueberwachen-2407-186805.html, Meldung vom 8.7.2024.
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GdP-Expertise im  
Bundestag: WED besser 
bekämpfen

Von Jeldrik Grups (M.A./LL.M.), Berlin1

In der Anhörung des Rechtsauschusses des Deutschen Bun­
destages in Berlin zum Thema „Wohnungseinbruchdieb-
stahl“ (WED) bezeichnete der als Sachverständige geladene 
stellv. Bundesvorsitzende der GdP, Alex Poitz, die Telekom­
munikationsüberwachung (TKÜ) als ein notwendiges Inst­
rument zur Bekämpfung des WED. Er forderte die dauer­
hafte Entfristung dieser Regelung.

Die Fallzahlen zum WED seien – trotz eines Rückgangs 
während der Corona-Pandemie – weiterhin auf einem hohen 
Niveau, sagte Poitz in seinem Eingangsstatement. Im 
Schnitt würden jeden Tag 180 WED in Deutschland began­
gen. Nicht einmal ein Viertel davon werde aufgeklärt. Das 
führe zu Schadenshöhen im Milliardenbereich. „Die Täter 
sind überwiegend männlich, zwei Drittel deutsch, ein Drit-
tel nichtdeutsch und agieren in der Gruppe. Es handelt sich 
um klare, professionelle Täterstrukturen, die im Bereich der 
organisierten Kriminalität anzusiedeln sind. Hierarchisch, 
agil, strukturiert. Über Staats- und Landesgrenzen hinweg“, 
verdeutlichte der Gewerkschafter und Kriminalbeamte. Er 
verwies auch auf das Darknet: Dort würden keine Taten 
gehandelt oder angeboten, sondern kriminelle Logistik­
ketten aufgebaut. Zwar seien an einem Tatort physische 
Spuren zu vermuten oder auch zu finden. Eine Zuordnung 
gestalte sich jedoch meist schwierig. Deutlich aussichtsrei­
cher seien digitale Fußabdrücke beziehungsweise Spuren. 
„Wir reden hier von diffizilen Ermittlungsmaßnahmen, die 
personelle Ressourcen und kriminalistisches Erfahrungswis-
sen erfordern. Ohne technische Ermittlungsunterstützung 
läuft die Mehrheit der Fälle an Wohnungseinbruchdiebstahl 
ins Leere.“ Deshalb sei eine dauerhafte Entfristung und 
Etablierung des WED nach § 244 Abs. 4 StGB bei den Maß­
nahmen gemäß § 100a StPO geeignet, erforderlich und auch 
verhältnismäßig. An den Rechtsausschuss appellierte Poitz: 
„Stärken Sie die Ermittlungsinstrumente unserer Kollegin-
nen und Kollegen. Eine effektive Strafverfolgung ist direkter 
Opferschutz.“

Die Zusammenfassung der GdP-Stellungnahme:2

Täterstrukturen, vor allem Bandenkriminalität, seien regelmä­
ßig nicht mehr aufzuklären, sofern die Möglichkeit zur Kommu­
nikationsüberwachung entfällt, erklärte Poitz. Zudem spricht 
sich die GdP für einen täterorientierten Verfolgungsansatz aus. 
Mit diesem Schwerpunkt ließen sich insbesondere Schwellen­
täter und Intensivtäter beweissicher ermitteln. Zudem erlaube 
die TKÜ die Sicherung digitaler Spuren. Als Ergebnis könnten 
sich Ort-Zeit-Bezüge herstellen lassen. Ohne diese Möglichkeit 
seien diese in der Menge zunehmenden digitalen Spuren nicht 
zu sichern und für das Verfahren verwertbar.

Die GdP begrüßt die im Entwurf geplante Erweiterung von 
Ermittlungsbefugnissen der Strafverfolgungsbehörden. So solle 
die TKÜ künftig in Fällen eines Einbruchdiebstahls in eine dau­
erhaft genutzte Privatwohnung zulässig sein, ohne dass der 
Verdacht eines bandenmäßig begangenen Diebstahls vorliegen 
müsse. Die Tat selbst müsse jedoch im Einzelfall schwer wie­
gen und weitere Ermittlungen anders wesentlich erschwert oder 
aussichtslos sein, was aus Sicht der Wahrung der Verhältnismä­
ßigkeit hinnehmbar sei.

Verschlüsselte Kommunikation ist mit der klassischen TKÜ 
nicht mehr zugänglich und kann nicht ausgewertet werden. 
Daher läuft die TKÜ bei der Verfolgung schwerster Straftaten 
oder bei der Abwehr schwerer Gefahren zunehmend ins Leere. 
Die GdP regt an, als notwendige Ergänzung in dem Entwurf 
die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Etablierung einer 
Quellen-TKÜ zu prüfen.

Jede verhinderte Straftat sei besser als eine begangene, 
unterstrich Poitz. Für eine gute Kriminalprävention braucht es 
daher genügend Ressourcen. Nicht akzeptabel sei es deshalb 
aus Sicht der GdP, dass die finanziellen Mittel des Haushaltsge­
setzgeber zur Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern bei 
der Einbruchsprävention drastisch gekürzt worden waren. Das 
Deutsche Forum Kriminalprävention (DFK) stellte dazu in 2022 
fest, dass der Deutsche Bundestag in diesem Jahr nur noch 32 
Millionen Euro zur Förderung von Investitionen in den Ein­
bruchschutz vorgehalten hatte und die Fördermittel bereits im 
Juni des Berichtsjahres aufgebraucht waren. Die zwangsläufige 
Folge: eine reduzierte Bereitschaft zur Sicherung der eigenen 
Wohnungen.

Als erfolgversprechend erachtet die GdP zudem Anwendungen 
wie den Wohnungseinbruchs-Radar, der zum Beispiel durch die 
Polizeien in Bremen und Nordrhein-Westfalen angeboten wird. 
Auch Predictive Policing, also vorausschauende Polizeiarbeit, 
könne im Kampf gegen den WED sinnvoll sein. Die Software 
dürfe aber keine Menschen ersetzen, mahnte der GdP-Vize. Dar­
über hinaus ist es aus Sicht der GdP von entscheidender Bedeu­
tung, dass „unsere Kolleginnen und Kollegen ihre herausfordern-
den Aufgaben mit moder-
nen, datenschutzkonfor-
men und harmonisierten 
Polizeigesetzen erledigen 
können“.

Fakt ist: Eine moderne 
Ausstattung, zu der 
auch datenschutzkompa­
tible Software gehört, ist 
heute ein polizeiliches 
Muss. Anders sei der rie­
sigen Datenmengen nicht 
mehr Herr zu werden. Zur 
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effizienten Auswertung von Massendaten und Verfolgung des 
Massendeliktes WED brauche es dringend auch Anwendungen, 

die auf Künstlicher Intelligenz beruhten, schloss Poitz seine 
Ausführungen.3

Anmerkungen

1	 Jeldrik Grups ist Gewerkschaftssekretär beim Bundesvorstand der Gewerkschaft der 
Polizei. Dort leitet er die u.a. für „Internationales“ zuständige Abteilung der Bundes­
geschäftsstelle. Jeldrik Grups hat einen akademischen Hintergrund in den European 
Studies sowie im Recht der Europäischen Integration.

2	 Stellungnahme der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zum Entwurf der CDU/CSU über ein 
Gesetz zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls - Sachverständiger: Alex­
ander Poitz (stv. Bundesvorsitzender). Die Stellungnahme ist auch über den in den 
Text eingefügten QR-Code abrufbar. 

3	 Zur Aufzeichnung der öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen 
Bundestages.

Facetten der Wirtschafts
kriminalität – Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für 
Kriminalistik

Von PHK Peter Hirsch, Burgau/By.1

Am 4. und 5. November 
2024 findet die Jahres­
tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Krimi­
nalistik (DGfK) in Nürn­
berg statt. Traditionell 

vorangestellt ist der Tagung am 3. November 2024 die Mitglie­
derversammlung. Mit dem Titel „Facetten der Wirtschaftskrimi-
nalität – Herausforderungen für staatliche und private Ermitt-
ler“ widmet sich die Gesellschaft einem Thema, welches ein 
internationales Problem für Privatpersonen, Unternehmen und/
oder den Staat darstellt, aber oft als kriminelle Handlung nicht 
wahrgenommen wird. Wie es der Untertitel verrät, sind neben 
Personen für hoheitliche Ermittlungen, wie bspw. Polizeibe­
amte, Staatsanwälte, Zoll- und Finanzbeamte, explizit private 
Ermittler, wie bspw. Wirtschaftsdetektive oder Rechtsanwälte, 
angesprochen. Ort der Veranstaltung ist das „Novotel Nürnberg 
Centre Ville“ in der Altstadt von Nürnberg. Die Veranstaltung ist 
als Bildungsurlaub anerkennungsfähig und gilt als Fortbildung 
im Sinne des § 15 Fachanwaltsordnung. Das Programm ist auf 
das Thema „Wirtschaftskriminalität“ fokussiert und wird von 
nachfolgenden hochkarätigen Referenten dargeboten: 

Dr. Marc Sotelsek, Ober­
staatsanwalt, Referatsleiter 
bei dem Ministerium  der Jus­
tiz des Landes NRW

Spielregeln für die Zusam­
menarbeit von privaten 
und staatlichen Ermittlern 
– auf dem Weg zu einem 
Verbandsstrafprozessrecht?

Heinrich Mager, Dipl. 
Betriebswirt, Mager und 
Partner

Dr. Clemens Kessler, Rechts­
anwälte Kessler und Kaiser

Wachstumsmarkt Produktpi­
raterie – Lukratives Betäti­
gungsfeld von Familienclans? 
Operative und juristische 
Bekämpfungsmöglichkeiten

Tobias Liebau und Flo-
rian Dorth,  F.E.L.S. 
Rechtsanwälte

Hinweisgeber Schutzsystem 
– Whistleblower

Steffen Geißendör-
fer, FA Augsburg-Stadt, 
Steuerfahndung

Formen des Umsatzsteuerbe­
truges und Möglichkeiten der 
Bekämpfung

Helmut Heinrich, FA Mün­
chen, Steuerfahndung

CUM-EX

Christian Beier, 
Bundespolizeipräsidium

Hawala-Transaktionen im 
Kontext der internationalen 
Schleusungskriminalität 

Yannick Becker, Fraunhofer-
Institut für Techno- und 
Wirtschaftsmathematik ITWM

Mustererkennung im 
Pflegeabrechnungsbetrug

Klaus Baier, DESA Betrug und Diebstahl im 
Transportgewerbe

Im Rahmen der Tagung wird auch der Preis der DGfK verliehen. 
Mit ihm werden herausragende wissenschaftliche Leistungen 
auf dem Gebiet der Kriminalistik gewürdigt.2 Den vollständi­
gen Veranstaltungsverlauf sowie die Anmeldeformulare für die 
Jahrestagung als auch für die notwendigen Übernachtungen 
im Tagungshotel finden Sie auf der Homepage der Deutschen 
Gesellschaft für Kriminalistik.3

Anmerkungen

1	 Der Verfasser ist Sekretär der DGfK sowie Sprecher des Organisationskollegiums der 
Jahrestagung.

2	 Siehe unter https://kriminalistik.com/preis-der-dgfk/.
3	 https://kriminalistik.com/jahrestagung-2024/.


